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1. Zielsetzung der Strategischen Umweltprüfung 

1.1. Modification Ponctuelle du PAG  

Im Jahr 2016 hat das zwischen Esch-sur-Alzette und Schifflange gelegene Stahlwerk „Metze-
schmelz“ endgültig seinen Betrieb eingestellt. Das ca. 64,5 ha große Betriebsgelände stellt 
aufgrund des begrenzten Bauflächenpotentials in der Region, der Nähe zur Innenstadt von 
Esch-sur-Alzette, der Verbindungsfunktion zwischen Esch-sur-Alzette und Schifflange und der 
Lage an einer Bahnlinie eine attraktive städtebauliche Entwicklungsfläche dar, die nun für den 
Wohnungsbau und den Dienstleistungssektor umgenutzt werden soll. 

Wesentliche Planungselemente sind neben der Erschließung neuer Baugebiete der teilweise 
Erhalt bzw. die Umnutzung bestehender denkmalgeschützter Gebäude, der Erhalt bzw. die 
Entwicklung von Grün- und Freiräumen sowie eine gute Erschließung über öffentliche Ver-
kehrsmittel und für den Fuß- und Fahrradverkehr. Das Plangebiet soll mittelfristig an die 
Straßenbahn angeschlossen werden. Eine besondere Herausforderung stellen die durch die 
industrielle Nutzung belasteten Böden der Fläche dar, wodurch Sanierungsmaßnahmen erfor-
derlich werden. 

Als erster Planungsschritt ist hierfür eine Teiländerung der Flächennutzungspläne (PAG) von 
Esch-sur-Alzette und Schifflange erforderlich, die folgende Inhalte umfasst: 

» Umklassierung von einer Zone d’activités économiques [ECO-C2] in eine Zone mixte 

urbaine [MIX-u]. 

» Umklassierung der zum Erhalt vorgesehenen Walzwerkhallen im nordöstlichen Teil des 

Plangebietes in eine Zone spéciale d’activités économiques – îlot d’entreprises [SPEC-

IE]. 

» Aufhebung der alten Bebauungspläne (PAP) „Schlassgoard-Nord/Mitte/Süd“ 
(14021/59C), genehmigt am 19.01.2006 und „SOTEG - Alte Gaszentrale“ (14021/59C), 
genehmigt am 08.06.2004. 

» Darstellung der wesentlichen öffentlichen Freiflächen und Grünzüge innerhalb des 

Plangebietes. 

» Phasierung des Plangebietes in mehrere Erschließungsabschnitte. 

» Darstellung der für die Vermeidung und die Kompensation von erheblichen Eingriffen in 

Natur, Umwelt und Wohnqualität erforderlichen Servitudes „Urbanisation“. 
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Abbildung 1: Aktuell gültiger PAG 2021 

 
 Quelle: zilmplan März 2023 
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Abbildung 2:  Modification du PAG März 2023 

 
Quelle: zilmplan März 2023  
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1.2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Die Planungsfläche umfasst den ehemaligen Standort des Stahlwerkes Esch-Schifflange mit 
dem umliegenden Bahngelände, zwei Kühlteiche im Norden des Gebietes und die Teiche im 
Park „Schlassgoart“ sowie einen Gewässerabschnitt der Alzette. 

Im Norden grenzt das Gebiet an die Verbindungsstraße nach Schifflange und die offene Land-
schaft der Alzetteaue an, die als Naturschutzgebiet und Natura-2000-Gebiet ausgewiesen ist. 

Der Geltungsbereich wird nach Norden von der Verbindungsstraße C.R. 170/ C.R. 168 zwi-
schen Esch-sur-Alzette und Schifflange gebildet.  

Die westliche und südliche Grenze bildet der Verlauf der Alzette und die Parkanlage des 
„Schlassgoard“. 

Nach Osten wird das Plangebiet von den Gleisanlagen der CFL-Hauptstrecke zwischen Ro-
dange und Luxemburg-Hauptbahnhof begrenzt, die weiter in Betrieb verbleibt. 

Das Gelände der ehemaligen Metzeschmelz ist durch seine günstige innerstädtische Lage 
gekennzeichnet und stellt das städtebauliche Verbindungselement zwischen Esch-sur-Alzette 
und Schifflange dar. Die Zentren dieser beiden Ortschaften liegen jeweils in ca. 800 m Entfer-
nung vom Plangebiet und sind an das CFL-Eisenbahnnetz angebunden. Alle wichtigen Ver-
sorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs sind in der näheren Umgebung vorhanden. 

Über die Pénetrante de Lallange kann das Entwicklungsgebiet von Nordosten aus unmittelbar 
an das bestehende Straßennetz angeschlossen werden. In diesem Bereich ist zusätzlich der 
Bau einer neuen Tramstrecke geplant. Hierdurch können bestehende Wohngebiete und das 
Zentrum von Esch-sur-Alzette weitestgehend von zusätzlichen Verkehrsbelastungen freige-
halten werden. 

Die standörtlichen Rahmendaten des Gebietes sind in einem Steckbrief auf der nächsten Seite 
zusammengefasst. 
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Steckbrief 

 

 

Größe ca. 64,5 ha 
 

  
Um 1889  © industrie.lu 

  
Um 1920  © industrie.lu 

  
2021  © Zeyen+Baumann 

Vornutzung Schwerindustrie seit 1869 Bahn-
anlagen 

Alter der Brache 6 Jahre seit der Stilllegung des 
Betriebes 2016 

Lage im Stadtgebiet Günstige, innenstadtnahe Lage, an 
einer Bahnlinie, verbindet die 
Gemeinden Esch-sur-Alzette und 
Schifflange 

Umgebungsmerkmale Park Schlassgoard, weiter be-
triebene Bahnstrecke, Gewäs-
serlauf der Alzette, Kühlteiche im 
Norden  

Versiegelungsgrad Mit einem Flächenanteil von ca. 77 
% stark versiegeltes Gebiet  

Boden / Grundwasser Belastungen aus der industriellen 
Nutzung sind vorhanden 

Arten und Biotope Einzelne geschützte Biotope mit 
Kernbereich Schlassgoard und 
Biotopverbund Alzette, es kommen 
mehrere geschützte Tierarten vor 

Klimafunktion Derzeit gering, Belastungsraum  
 

Gewässer Alzette, Teiche Schlassgoard, 
Kühlteiche Nord 

Erholungsfunktion Gering, unzugänglich 
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Abbildung 3: Lage im Raum (Topografische Karte – ohne Maßstab) 

 

Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Carte topographique 2015 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 04.2021 
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Abbildung 4: Lageplan (Luftbild – ohne Maßstab) 

 
Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, Orthophoto 2019 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 04.2021 
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Abbildung 5:  Historische Ferraris-Karte 1778 mit den Grenzen des Stahlwerkes 

 

Quelle: www.map.geoportail.lu 
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Abbildung 6: Übersichtskarte 1910 

 

Quelle  Industrie.lu - Übersichtskarte des Erzgebietes bei Deutsch-Oth, Esch und Villerupt - Kaiserliche Eisenbahn-General-
direktion, Strassburg - 2.1910)   
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2. Methodik 

Im Gesetz zur Strategischen Umweltprüfung vom 22. Mai 2008 (SUP-Gesetz) ist festgelegt, 
dass „Umweltaspekte sowohl bei der Ausarbeitung als auch bei der Beschlussfassung von 
Plänen und Programmen berücksichtigt werden müssen“. Das SUP-Gesetz legt für den Plan 
d’aménagement général (PAG) fest, dass er unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
fällt. Dies gilt nicht nur für die Neuaufstellung des Gesamtplanes, sondern auch für Änderun-
gen der Nutzungsart in Teilbereichen des bestehenden rechtsgültigen Planes (Modifications 
ponctuelles du PAG). 

Die vorliegende strategische Umweltprüfung behandelt die übergeordneten Umweltauswirkun-
gen auf der Grundlage des Masterplans für die gesamte städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme. 

Die Umweltprüfung untersucht die potentiellen Auswirkungen des Projektes auf den gesamten 
Naturhaushalt und schließt über die biotischen und abiotischen Schutzgüter hinaus auch wei-
ter gefasste Aspekte wie Mensch und Gesundheit, Kultur- und Sachgüter mit ein. 

Das Verfahren einer Umweltprüfung umfasst 2 aufeinander folgende Arbeitsschritte, für die 
jeweils ein Bericht als Grundlage für das Genehmigungsverfahren am Umweltministerium 
(MECDD) erstellt wird. 

» In einer ersten Stufe wurde auf der Basis einer Bestandsbewertung die Umwelterheb-

lichkeit (UEP) des Projektstandortes in Form einer Risikoanalyse untersucht. Der Be-

richt zur UEP wurde im Oktober 2021 fertiggestellt und mit dem Avis des Umweltminis-

teriums vom 24. Januar 2022 abgeschlossen. 

» Sowohl die UEP als auch der Avis des Umweltministeriums und der weiteren beteiligten 

Behörden kamen zu dem Ergebnis, dass aufgrund zu erwartender erheblicher Um-

weltauswirkungen die zweite Phase der Detail- und Ergänzungsprüfung für das 

Planvorhaben erforderlich ist.  

» Diese untersucht unter anderem mögliche Planungsalternativen, erarbeitet Maßnah-

men zur Vermeidung, Minderung und Kompensation nachteiliger Umweltauswirkungen 

und legt einen Rahmen für das Monitoring der entstehenden Umweltauswirkungen fest. 

» Die im Rahmen der UEP durchgeführten artenschutzrechtlichen Screenings kamen zu 

dem Ergebnis, dass durch das Planvorhaben eine Reihe geschützter Tierarten betroffen 

sind und Auswirkungen auf umliegende Natura-2000-Schutzgebiete nicht ausge-

schlossen werden können. Für das Gebiet muss daher eine FFH-Verträglichkeitsprü-

fung und ein Artenschutzkonzept erstellt werden.  

» Für einige der im Gebiet vorkommenden geschützten Tierarten zeichnet es sich ab, 

dass keine ausreichenden Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet selbst durchge-

führt werden können. Es werden CEF-Maßnahmen (contiuous ecology function) und 

FCS-Maßnahmen (favorable conservation status) an anderer Stelle erforderlich, die 

einen gewissen zeitlichen Vorlauf brauchen, bis sie ihre Habitatfunktionen erfüllen kön-

nen. 
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2.1. Abschichtung der Planungen 

Aufgrund der Größe des Projektgebietes und der Komplexität der Planung sind für die Er-
schließung mehrere aufeinanderfolgende Planungsschritte notwendig: 

» Zur Vorbereitung der städtebaulichen Planung ist eine Änderung der Flächennutzungs-

pläne von Esch-sur-Alzette und Schifflange erforderlich, die durch eine strategische 

Umweltprüfung (EES) begleitet wird. Die erste Phase der Umwelterheblichkeitsprüfung 

(UEP) wurde bereits durchgeführt 

» Das gesamte Plangebiet und der dafür aufgestellte Masterplan fallen unter die Pflicht 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (EIE). Die erste Phase des EIE-Screening-Scoping 

wurde parallel mit der UEP durchgeführt. 

» Das Gesamtgelände wird abschnittsweise über einen Zeitraum von ca. 20 – 30 Jahren 

entwickelt und in mehrere Planungsabschnitte unterteilt. Für jeden dieser Bauabschnitte 

wird ein Bebauungsplan (PAP) aufgestellt, für den wiederum eine EIE durchgeführt 

werden muss. 

» Zur Erschließung des Gebietes mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind der Neubau einer 

Tramstrecke und die Errichtung eines neuen CFL-Bahnhofes notwendig. Diese Projekte 

stellen eigenständige Planungen dar, für die eine separate EIE durchgeführt werden 

muss, die sich im Falle der Tramstrecke auf deren gesamten Verlauf auch außerhalb 

des Plangebietes bezieht. 

» Um das Gebiet von Individualverkehr zu entlasten, sind an den Haupt-Zufahrtsstraßen 

mehrere Sammelparkhäuser (Mobility Hubs) vorgesehen. Diese unterliegen ebenfalls 

einer EIE-Pflicht. 

 

2.2. Ergebnisse des Avis zur ersten Phase der SUP 

Die erste Phase der SUP, die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) für das Quartier „Metze-
schmelz“ wurde im Oktober 2021 zur Stellungnahme am eingereicht. Der Avis des Ministère 
de l’Environnement, du Climat et du Dèveloppement durable vom 24. Januar 2022 gibt fol-
gende Hinweise zu den Inhalten der Detail- und Ergänzungsprüfung: 
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Tabelle 1 Ergebnisse des ministeriellen Avis zur UEP vom 26.01.2022: 

Protection de la population et santé humaine 

 

Seite 2 
Abs. 5 

Sites pollués 
La Zone entière est parsemée de sites pollués. Dans le cadre de l'EIE un con-
cept d'assainissement est à établir et à évaluer. 
Il importe de prendre ce concept comme sujet et de préciser la gestion du site 
en fournissant des informations sur la sensibilité de chaque affectation planifiée 
(MIX-u, REC-parc, SPEC, etc.) 
 

Seite 2 
Abs. 6 

Nuisances sonores 
Certaines parties de la zone sont confrontées à des nuisances sonores 
provenant du réseau ferroviaire et routier dépassant 65 à 75dB(A) durant la jour-
née et 55 à 60 dB(A)) durant la nuit. 

D'un autre côté, l'urbanisation de cette zone de 62 hectares risque de renforcer 
à terme le trafic dans la Ville de Esch-sur-Alzette et la commune de Schifflange 
ce qui contribuera à un accroissement du niveau de bruit. 

 

Biodiversité, faune et flore 

 

Seite 3, 
Abs. 2 

Screening Natura-2000 
Alors que une évaluation des incidences en relation avec Natura 2000 est 
requise en vertu de l'article 32 aussi bien au niveau du plan que du projet, et 
vu le parallélisme des évaluations EES et EIE, il est recommandé de se coor-
donner pour cette thématique de manière à ce que l'évaluation détaillée à 
réaliser au niveau de l'EIE soit valorisée pour compléter au niveau de l'EES le 
«screening» et de mettre en évidence la compatibilité du classement dans le 
PAG avec le réseau Natura 2000 à ce niveau. 

 

Seite 3, 
Abs. 3 

Espèces protégées particulièrement protegées 

Il importe de proposer dans le rapport environnemental des mesures spécifiques 
au niveau du PAG (servitude, maintien des structures/ bâtiments/ classement 
approprié, etc.) permettant de réduire les conflits avec les dispositions des 
articles 17 et 21 de la loi PN.  
Les mesures, et notamment les mesures d'atténuation anticipées selon 
l'article 27 de la loi PN (mesures-CEF), sont à esquisser sommairement et 
leur intégration potentielle dans le projet à vérifier à l'échelle du PAG. 

Le détail des mesures est à développer dans le cadre de l'EIE relative au 
projet d'aménagement urbain 

 

Seite 3, 
Abs. 4-7 
 

D'une manière générale, le rapport environnemental devra résumer les constats 
et conclusions des études de terrain et proposer un cadre général pour les 
mesures à réaliser, notamment celles à intégrer dans la partie réglementaire du 
PAG et d'éviter à ce niveau des problèmes de mise en œuvre par la suite 
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Biodiversité, faune et flore 

 

Seite 3, 
Abs. 8 

Pour des raisons de transparence dans le cadre de la mise en œuvre de la 
modification ponctuelle du PAG, les biotopes protégés, HEIC et les espèces 
protégées particulièrement en relation avec les articles 17 et 21 de la loi PN 
sont à reprendre à titre indicatif et non exhaustif sur la partie graphique du 
PAG 
 

Seite 4, 
Abs. 1 

Il devra être veillé à ce que les mesures compensatoires in situ, respective-
ment les biotopes protégés destinés à être préservés, se retrouvent dans le 
domaine public 

 

Protection de l’Eau 

 

Seite 4, 
Abs. 2 
 

Traitement des eaux usées 
La stratégie envisagée pour assurer un traitement des eaux usées en fonc-
tion de l'affectation et du phasage de développement du site est à présenter 
et analyser dans le rapport  environnemental. 
Pour ce faire, le rapport environnemental devra fournir des informations plus 
précises quant à l'envergure du futur projet de construction et comprendre 
une estimation de l'évolution de la charge polluante (équivalents-habitants) 
tout en développant des pistes pour garantir un traitement adéquat des eaux 
usées en chaque étape du développement du site 
 

Seite 4, 
Abs. 3 
 

L'eau potable 
Il est important de vérifier que les besoins prévus en eau potable, ainsi que 
la capacité du réseau de distribution public, sont suffisants pour que le 
réseau de distribution puisse répondre à tout moment au besoin en eau po-
table du projet. Les volumes en eau potable projetés se basent sur le PAG 
en vigueur de la Ville d'Esch/Alzette (2018). L'accroissement de la population 
est estimé dans ce contexte à 49 000 habitants en 2045 en prenant en 
compte les habitants des friches industrielles Esch/Alzette et Schifflange 

 

Seite 4, 
Abs. 6 

Rétention des eaux pluviales 
Il importe de noter que la variante de l'agrandissement des bassins de re-
froidissement pour accueillir toutes les eaux pluviales risque d'entrer en con-
flit avec les dispositions de l'article 21 de la loi PN alors que les bords des 
étangs ont une valeur fonctionnelle essentielle avérée pour plusieurs es-
pèces protégées particulièrement. 

 

Seite 4/ 
5, Abs. 1 

Cours d'eau « Alzette 
Vu l'ampleur de ce projet, il est conseillé de considérer au niveau du PAG et 
des prescriptions les relatives risques de crues subites pour le projet afin de 
ne pas aggraver la situation pour les zones voisines 
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Paysage 
 

Seite 5 
Abs. 2-4 

Même si le bien environnemental « paysage» n'est pas à analyser en détail 
dans le rapport environnemental à l'échelle du PAG, il n'en reste pas moins 
que l'aménagement futur de cette friche industrielle devra répondre aux 
principes d'un aménagement écologique durable respectant l'histoire du lieu 
et le caractère spécifique du paysage typique de la région. A cela s'ajoute 
qu'une partie du site est entourée de structures vertes importantes. 
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3. Grundzüge der Planung 

3.1. Brachflächen in der nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

Flächenrecycling und Doppelte Innenentwicklung 

Der baulichen Wiedernutzung von Brachflächen kommt in der Siedlungsentwicklung eine 
Schlüsselfunktion zu, da so die weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche auf bisher unbebaute 
Bereiche in der Peripherie eingeschränkt werden kann. Insbesondere Brachflächen mit einem 
aktuell hohen Versiegelungsanteil tragen wirkungsvoll zu einer Begrenzung der Flächeninan-
spruchnahme bei. Auf der anderen Seite können Brachflächen eine hohe Bedeutung und ein 
Entwicklungspotential für die innenstadtnahe Erholung, die Klimafunktionen in Belastungs-
räumen und den Biotop- und Artenschutz haben. 

Aus diesen Gründen ist für Brachflächen das Prinzip der „doppelten Innenentwicklung“ von 
besonderer Bedeutung. Bei der Reaktivierung von Stadtbrachen muss neben einer baulichen 
Nutzung gleichzeitig auf ein attraktives Wohnumfeld und die Anforderungen der Klimawandel-
Auswirkungen geachtet werden. Neben einer baulich sinnvollen Verdichtung ist gleichwertig 
auch ein hoher Anteil an städtischen Freiräumen erforderlich, mit denen auf die besonders 
belasteten Standortbedingungen der Stadtlandschaft eingegangen werden kann: 

Tabelle 2 Standortbelastungen von Städten im Vergleich zum Umland1 

 Auswirkungen 
 

Belastungseffekte 

Klima und Luft » Höhere Temperaturen 
» Trockene, staubhaltige Luft 
» Luftbelastungen durch Verkehr und 

Industrie 
» Grünflächendefizit 

 

Hitzeinsel-Effekte, Frisch-
luft-Defizitraum, 
Abriegelung von Kaltluft-
strömen 

Wasser » Hoher Oberflächenabfluss, vermin-
derte Versickerung,  

» Geringe Retentionsmöglichkeiten 
» Grundwasser abgesenkt und belastet 
» Gewässer eingefasst, kanalisiert oder 

verrohrt 
 

Überschwemmungsgefahr 
durch Starkregen 

Boden » Hoher Anteil bebauter und versiegel-
ter Böden 

» Unversiegelte Böden stärker belastet, 
verdichtet, übernutzt 
 

Trägt ursächlich zu Über-
schwemmungsgefahr 
durch Starkregen bei 

Wohnumfeld 
und Erholung 

» Innerstädtisches Freiflächendefizit 
» Fragmentierung von Freiflächen 
» Lärm- und Luftbelastungen 

 

Defizit an lärmfreien 
Ruhezonen / Rückzugs-
bereichen 

  

 
1 Bundesamt für Naturschutz Bonn (2012): Brachflächen im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und (baulicher) Wiedernutzung; BfN-Skripten 324 
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Ob Brachflächen für die städtebauliche Wiedernutzung interessant sind, hängt von ihrem Alter, 
einer städtebaulich günstigen Lage in Verbindung mit den bestehenden Stadtvierteln und den 
Möglichkeiten einer guten Erschließung und der Anbindung an den öffentlichen Transport ab. 
Auf belasteten Standorten müssen die Kosten der Sanierungserfordernisse für Boden und 
Grundwasser eingerechnet werden 

Tabelle 3 Tabelle .Definition der „Doppelten Innenentwicklung2 

“Innenentwicklung muss stets doppelt gedacht werden – im Sinne einer baulichen 
und zugleich einer grünen Entwicklung” 

» Doppelte Innenentwicklung heißt, die Entwicklung der Städte in ihrem Bestand nicht 
nur im Sinne einer baulichen Verdichtung zu betreiben, sondern den Blick zugleich 
auch auf die Erhaltung, Weiterentwicklung und Qualifizierung des urbanen Grüns zu 
richten. Beides muss als Einheit konzeptionell zusammengeführt werden. 
 

» Nur auf diese Weise können der offene Landschaftsraum vor weiterer Flächeninan-
spruchnahme und zusätzlichen baulichen Eingriffen geschützt und gleichzeitig 
städtische Lebensräume mit hoher Wohn- und Lebensqualität geschaffen und erhal-
ten werden.  
 

» Die Entwicklung, Vernetzung und Aufwertung urbaner Grünflächen dient der Ent-
wicklung der Städte in ihrem Bestand. Urbanes Grün, das ästhetisch und nutzbar ist, 
erhöht die Lebensqualität der Stadtbewohner und die Attraktivität von Stadt-
quartieren als Wohnstandort. Gleichzeitig können die ökologischen Funktionen des 
urbanen Grüns bewahrt und entwickelt werden. 
 

» Auch die Auswirkungen des Klimawandels im Siedlungsraum wie extreme Hitze und 
ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen können durch Grünstrukturen und Frei-
räume gemindert werden. 
 

 

Klimaschutz und Klimaanpassung 

Ein wesentlicher Inhalt der doppelten Innenentwicklung sind die Ziele des Klimaschutzes und 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung in neu bebauten Gebieten. Sie betreffen die folgen-
den Handlungsfelder: 

» Starkregenvorsorge und örtliche Retention 

» Trockenheit 

» Hitze- und Gesundheitsvorsorge 

» Sicherung der Klimafunktionen 

» Freiflächenanteil und Durchgrünung mit Großbäumen 

 
2 Difu - Berichte 1/2017; Hg. Deutsches Institut für Urbanistik 
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Tabelle 4 Definition „Klimaschutz und Klimaanpassung3 

„Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind zwei Seiten derselben Medaille – sie 
müssen integriert geplant und umgesetzt werden.“ 

» Mit Klimaschutz wird das Ziel verfolgt, den Ausstoß von klimarelevanten Treibhaus-
gasen wie Kohlendioxid und Methan zu reduzieren, um entsprechend dem Vorsor-
geprinzip ein Voranschreiten des Klimawandels zu minimieren 

» Bei der Klimaanpassung geht es dagegen um den vorsorgenden Umgang mit nicht 
mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels und Extremwetterereignissen: Risiken 
minimieren, Schäden vermeiden und Anpassung an die zu erwartenden Verände-
rungen 

» Drei Aspekte stehen beim Klimaschutz im Vordergrund: Ersatz fossiler Brennstoffe 
durch regenerative Energieträger, wie Sonne, Wind oder Geothermie, Steigerung 
der Energieeffizienz und Verringerung des Verbrauchs, wie z. B. durch Gebäude-
modernisierung oder klimafreundliche Mobilität 

» Die Klimafolgenanpassung hingegen umfasst Starkregen- und Sturmvorsorge zur 
Vermeidung oder Minderung von Überflutungen und anderen Risiken in Siedlungs-
bereichen. 

» Ein weiterer Fokus ist die Hitze- und Gesundheitsvorsorge, um Risiken für verletz-
liche Bevölkerungsgruppen zu minimieren. 

» Andere wichtige Vorsorgeaspekte sind die frühzeitige aktive Anpassung an die zu 
erwartenden klimatischen Veränderungen und die bereits zu beobachtenden 
‚schleichendenden‘ Veränderungen, bspw. in der Stadt-, Grün- und Gebäude-
planung 

» Das schließt auch eine kontinuierliche Verbesserung des Risikobewusstseins und 
der Veränderungsfähigkeit aller gesellschaftlichen Gruppen ein 

» Auf dem Weg zu einer klimagerechten, nachhaltigen Stadt gibt es kein „entweder 
oder“ von Klimaschutz und Klimaanpassung. Beide Handlungsfelder sind wichtig für 
lebenswerte Kommunen in der Zukunft. Ziel muss es sein, Synergien zwischen bei-
den zu schaffen und mögliche Konflikte frühzeitig durch integrierte Maßnahmen zu 
entschärfen 

  

 
3 Difu - Berichte 3/2021; Hg. Deutsches Institut für Urbanistik 
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3.2. Zielsetzungen und Inhalte des Masterplans und des Plan 
Directeur 

Der Entwurf des Masterplanes sieht ein autoarmes Stadtviertel mit ca. 8000 - 10000 Bewoh-
nern und ca. 6000 – 7000 Arbeitsplätzen vor. Mit einem Flächenanteil von 50 % hat der 
Wohnungsbau Vorrang. Auf 30 % der Wohnbaufläche sollen Projekte des öffentlich geförder-
ten Wohnungsbaus durchgeführt werden. Ca. 25 % sind für Handel, Dienstleistungen, Ge-
werbe und Handwerk vorgesehen; dazu gehören auch die Umnutzungen einiger der vorhan-
denen ehemaligen Industriegebäude. Plätze und Erschließungsstraßen, öffentliche Grünflä-
chen und Gewässer nehmen den übrigen Teil des Plangebietes ein. 

Die wichtigsten Industriedenkmäler und Biotopflächen sowie die Gewässer des Plangebietes 
werden erhalten. So ist auch ein teilweiser Erhalt der großvolumigen Fertigungshallen im Nord-
osten des Gebietes als sogenannte „Stadtfabrik“ ein Bestandteil des Konzeptes. Folgende 
Rahmenüberlegungen kennzeichnen Masterplan und Schema Directeur: 

» Gemischte Nutzungsstruktur mit Wohnen in den unterschiedlichsten Facetten (u.a. 

auch bezahlbarer sozialer Wohnraum), verträgliches und innovatives Gewerbe, Dienst-

leistungen, moderne und zeitgemäße Arbeitswelten sowie soziale Infrastruktur. 

» Schaffung einer Bebauungsstruktur mit einer hohen Durchlässigkeit und einer differen-

zierten Höhenentwicklung  

» Höhenstaffelung von niedrigen Gebäuden mit 3-4 Stockwerken am Grünzug Alzette und 

im Gebiet Schifflange, nach Norden und Osten hin bis auf 8 Stockwerke ansteigende 

Bauhöhen. 

» Akzentuierung mit einzelnen Hochhäusern bis zu 17 Stockwerken  

» Optimierung der Bebauung im Hinblick auf Lärmschutzfunktion, Beschattung und 

Durchlüftung 

» Weitestgehende Beschränkung des Durchgangsverkehrs durch Sammelparkhäuser 

unmittelbar an den Zufahrten in das Plangebiet. 

» Stärkung des öffentlichen Transports durch Anbindung an eine Schnellbuslinie, den Bau 

einer Straßenbahnlinie und eines Bahnhofes und Sicherung der erforderlichen Trassen 

» Erschließung über ein dichtes Netz aus Fußgänger- und Radwegen. 

» Erhaltung ausgewählter Bestandsgebäude durch Umnutzung, z.B. Wasserturm, ehe-

maliger Kühlturm, Löwengang, älterer Teil der Fertigungshallen etc. 

» Der Löwengang und die Umgebung des Wasserturms haben eine entscheidende Be-

deutung als kulturelle Meile und Verbindungsachse zwischen Schifflange und Esch-sur-

Alzette 

» Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung der lokalklimatischen Ausgleichsfunktion 

und der Frischluftversorgung, Durchgrünung des Baugebietes 

» Planerische Bewältigung der Klimaaspekte Starkregen und sommerliche Hitzeinseln 

» Erhalt, Renaturierung und Vergrößerung des Grünzuges Schlassgoard – Alzette- Kühl-

teiche Nord 

» Entwicklung des Grünzuges „Schienenpark“ im östlichen Teil des Plangebietes 

» Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes 
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» Aufgrund des Vorkommens mehrerer geschützter Tierarten werden die entsprechenden 

Artenschutzverfahren des Naturschutzgesetzes durchgeführt 

» Erhalt der durch das Gebiet verlaufenden Schienenverbindung zum Zementwerk in der 

nördlich liegenden Zone „Monkeler“ 
» Umsetzung aktiver und passiver Maßnahmen zur Verminderung von Verkehrs- und 

Schienenlärm und Erschütterungen durch den Bahn- und Straßenbahnverkehr 

» Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen auf belasteten Böden 

» Umsetzung eines mit den Bodenbelastungen kompatiblen Regenwasserkonzeptes mit 

einem hohen Retentionsanteil durch Dachbegrünungen 

» Phasierung des Baugebietes in zeitlich aufeinanderfolgende Erschließungsabschnitte 

 

3.3. Phasierung der Bauabschnitte 

Die Umsetzung des gesamten Plangebietes wir mehrere Bauabschnitte umfassen und sich 
bis ca. 2040 – 2045 erstrecken. Die Flächen des 1. Bauabschnittes, der bis ca. 2030 realisiert 
werden soll, sind in Abbildung Nr. 14 dargestellt und umfassen folgende Teilbereiche: 

» Zentrales Straßennetz zur Erschließung des gesamten Gebietes 

» Südlicher Teil der Bauflächen auf Gemarkung Esch-sur-Alzette 

» Baugebiet Schifflange 

» Gesamter Railpark 

» Grünzug Alzette 1. Abschnitt 

Bereits zu diesem Zeitpunkt ist die Nachnutzung aller zum Erhalt vorgesehenen Gebäude zu-
lässig und gewünscht, die über die neu gebauten Straßen angeschlossen werden. Zulässig 
sind ebenfalls Baumaßnahmen, die für die Sicherung oder die Umnutzung der denkmalge-
schützten Gebäude und Strukturen notwendig sind. 
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Abbildung 7: Ansicht Wettbewerbsentwurf 1. Platz 

 
Quelle: COBE / Urban Agency 2019
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Abbildung 8: Modell des Wettbewerbsentwurfes 

 
Quelle: COBE / Urban Agency 2022 
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Abbildung 9: Masterplan 

Quelle: COBE / Urban Agency 2022  
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Abbildung 10: Erschließungskonzept 

Quelle: COBE / Urban Agency 2022  
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Abbildung 11: Nutzungsprogramm 

Quelle: COBE / Urban Agency 2022  
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Abbildung 12: Typologie Freiflächenkonzept 

Quelle: COBE / Urban Agency 2022 
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Abbildung 13: Phasierung der Bauabschnitte 

 

Quelle: Zeyen+Baumann 2023  
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Abbildung 14: Erster Bauabschnitt 

 
Quelle: Zeyen+Baumann 2023 
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3.4. Wirkfaktoren der Planung 

Von den verschiedenen Planungsschritten des Vorhabens gehen folgende Wirkfaktoren aus: 

Baubedingte Wirkungen 

Sie umfassen die Freistellung des Geländes und alle mit der Vorbereitung des Baufeldes ver-
bundenen Arbeiten sowie die vorab erforderlichen Arbeiten zur Bodensanierung. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingte Wirkungen entstehen durch den Bau der Gebäude, Straßen und aller weiteren 
Infrastrukturen und umfassen sowohl die neu versiegelten Flächen als auch die neu angeleg-
ten Grünanlagen. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Nach dem Bezug der Gebäude entstehen dauerhaft betriebsbedingte Auswirkungen vor allem 
durch ein zunehmendes Verkehrsaufkommen, die Beheizung bzw. Kühlung der Gebäude und 
einen erhöhten Anfall von Hausmüll. 

Tabelle 5 Auswirkungen des Vorhabens 

 Auswirkungen Betroffene Schutzgüter 

 

Baubedingt 
Weitgehende Rodung aller Vegetations-
bestände und Verlust der Lebensräume 
von Tieren bereits bei der Freistellung 
des Geländes 

Nachteilige Wirkungen auf 
Tiere/Pflanzen/Biologische Vielfalt, 
Tötungs- und Störungsverbot 

Abschieben und Verdichtung des 
Oberbodens 

Geringe Auswirkungen aufgrund 
der Vornutzung als Industriege-
lände 

Sanierung bzw. Abdeckung belasteter 
Böden 

Positive Auswirkungen auf Boden 
und Wasserhaushalt 

Abriss von alten Industriegebäuden, Er-
schütterungen, Staub- und Lärmemis-
sionen durch Baumaschinen 

Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen, Störungsverbot Arten-
schutz 
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 Auswirkungen Betroffene Schutzgüter 

 

Anlagebedingt Dauerhafter Verlust aller Bodenfunktio-
nen durch Bebauung und Versiegelung 
auf bisher begrünten Flächen 

Geringe Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden, da überwiegend 
bereits bebaute und befestigte Bö-
den umgenutzt werden. 

Entstehung von Oberflächenabfluss auf 
dem bebauten und versiegelten Flä-
chenanteil 

Wasserhaushalt 

Zunehmende Wärmebelastung über be-
bauten und versiegelten Flächen in den 
Sommermonaten 

Klima, Bevölkerung und Gesund-
heit des Menschen 

Betriebsbedingt Verstärkte Lärmemissionen durch Ein-
wohner Beschäftigte, Schulen, Be-
sucher- und Lieferverkehr 

Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen 

 Verstärkte Schadstoffemissionen durch 
ein zunehmendes Verkehrsaufkommen, 
Heizanlagen und Gebäudetechnik 

Klima, Bevölkerung und Gesund-
heit des Menschen,  

 Trinkwasserverbrauch Wasserhaushalt 

 Entstehung von Abwasser  Wasserhaushalt 
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Tabelle 6 Flächenbilanz der Ausgangssituation 

Nutzung Fläche ha Biotoptyp Schutzstatus 

Biotope Art. 17 

Bebaute Flächen Bestand 16,99 6.3.1.  

Asphaltierte Flächen, Straßen 9,25 6.2.1.  

Schotterflächen ohne Bewuchs, Bahnanla-
gen, Baustellen 

23,62 6.2.2.  

Intensivgrünland 0,40 3.5.6.  

Schotterflächen mit Pioniervegetation 1,66 3.8.2.  

Grasreiche Ruderalfluren, 0,40 3.8.4.  

Stark ausgebaute Fließgewässer - Alzette 1,30 1.2.4.  

Teiche Schlassgoard 0,46 1.4.6. 3150 

Teiche Lallange und Schifflange 2,42 1.4.7.  

Techn. Wasserbecken 0,30 1.4.9.  

Feuchtbiotope Röhricht 0,07 3.3.4. BK 06 

Feuchtgebüsch 0,06 4.1.1. BK 17 

Alter Laubwald - Laubbaumbestand 1,52 5.6.1. BK 13 

Junger Sukzessionswald 2,23 5.6.1. BK 13 

Baumgruppen, Baumreihen 1,09 4.4.1.  

Gebüsch trockener Standorte 2,07 4.1.8. BK 17 

Zierrasen 0,60 3.5.6.  

Nadelbäume 0,04 4.4.2.  

Gesamt ca. 64,48 ha  6,41 ha 
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Tabelle 7 Flächenbilanz der Planung – vorläufige Schätzung Masterplan 

 Nutzungen Fläche ha Anteil % 

Vorhandene 
Freiflächen und 
Gewässer 

Schlassgoard mit Umgebung (1) 1,96 ha 3,0 % 

Alzette 1,30 ha 2,0 % 

Kühlteiche mit Umgebung (1) 3,86 ha 6,0 % 

gesamt 7,12 ha 11,0 % 
    

Neue öffent-
liche Grün-
flächen 

Alzette Renaturierung – neue Flächen 2,81 ha 4,4 % 

Railpark 3,17 ha 4,9 % 

Weitere kleinere Flächen (Mauerpark etc.) 2,10 ha 3,3 % 

gesamt 8,08 ha 12,6 % 
    

Öffentliche Er-
schließung 

Erhalt vorhandener Gleisanlagen 3,22 ha 5,0 % 

Öffentliche Straßen und Plätze, Tram 13,46 ha 21,0 % 

gesamt 16,68ha 26,0 % 
    

Bebaubare Flä-
chen 

Erhalt / Umnutzung bestehender Gebäude 5,10 ha 7,8 % 

Neu bebaubare Flächen 27,50 ha 42,6 % 

gesamt 32,60 ha 50,4 % 
    

Summe gesamt 64,48 ha 100 % 

(1): Andere Abgrenzung der zukünftigen Flächen im Masterplan, daher nicht mit den  

Flächenangaben im Biotopplan vergleichbar.  
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4. Übergeordnete Planungen 

4.1.1 Landesplanung 

Programme Directeur d'Aménagement du Territoire (PDAT, 2003) 

Das Programme Directeur wurde im Jahr 2003 aufgestellt und befindet sich momentan in der 
Überarbeitung. Es ist das Schlüsselelement der Raumplanung, in dem die allgemeinen Leit-
linien und die Ziele der Regierung für eine nachhaltige Landesplanung formuliert werden: 

Um die Zersiedelung der offenen Landschaft zu verringern, sollen sich Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung auf die Innenbereiche der Städte orientieren, indem vorzugsweise Flächen 
bebaut werden, die zu einer Arrondierung der bestehenden Siedlungsstrukturen beitragen 
können.  

Einer der prioritären Handlungsschwerpunkte im Programme Directeur liegt in der Südregion 
auf der Konversion der dort vorhandenen Industriebrachen. Die Umnutzung der innerstädtisch 
zwischen den Siedlungsbereichen von Schifflange und Esch-sur-Alzette gelegenen Industrie-
brache erfüllt diese Anforderung des Programme Directeur. 

Im Programme Directeur wir besonderer Wert auf die Schaffung von sozial gerechten Städten 
und Stadtteilen gelegt. Diesem Ziel wird im Plangebiet mit einem hohen Anteil an Sozialwoh-
nungen und der Schaffung neuer öffentlicher Einrichtungen wie Schulen, Sportflächen und 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung entsprochen. 

Plan National Protection Nature 2017 – 2021 (PNPN 2017) 

In dieser Planung ist die nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt für den Zeitraum 2017 – 
2021 festgelegt.  

Für die Raumplanung und den Städtebau finden sich für das Handlungsfeld „(13) Intégration 
du concept des Infrastructures vertes dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire“ die 
folgenden Ziele, die auch bei der vorliegenden Planung berücksichtigt werden sollen: 

» valorisation écologique du milieu bâti;  

» connexion écologique des milieux urbains aux milieux ruraux; 

» meilleure intégration des constructions dans le paysage; 

» augmentation de la qualité de vie de la population; 

» reconnexion de la population urbaine avec la nature et l’écologie. 
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Plans Directeur Sectoriels (PDS) 

Die plans directeurs sectoriels sind ein planerisches Instrument zur Umsetzung und Präzisie-
rung der im oben genannten PDAT festgelegten politischen Ziele. Die 2019 fertiggestellten 
Endfassungen der Pläne traten als règlements grand-ducaux am 24. Februar 2021 in 
Kraft. 

Plan sectoriel „Paysages“ (PSP, 2021) 

Aufgrund seiner industriellen Nutzung enthält der Plan keine Aussagen für das Plangebiet. Die 
südlich gelegenen ehemaligen Abbauflächen der Minette auf dem Lallingerbierg sind als gro-
ßer Landschaftsraum ausgewiesen, der eine sehr hohe Bedeutung für die Biologische Vielfalt, 
den Biotopverbund, die Klimafunktion und als Naturerlebnis- und Naherholungsraum hat und 
indirekt für das Plangebiet von Bedeutung sein kann bzw. durch von der Planung ausgehende 
Wechselwirkungen betroffen werden kann. 

Plan sectoriel „Logement“ (PSL, 2021) 

Der Plan trifft keine Aussagen für das Plangebiet. 

Plan sectoriel „Transports“ (PST, 2021) 

Der Plan sieht mit dem durch das Plangebiet laufenden Projekt Nr. 2.8. Ligne de tram rapide 
entre Boulevard de Cessange et Belvaux eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs 
vor. 

Zusätzlich ist eine Aufwertung des Busnetzes mit dem Projekt Nr. 3.1 Bus à haut niveau de 
service « est-ouest » dans la région Sud vorgesehen, der auch das Plangebiet mit erschließen 
soll. 

Mit dem durch das Plangebiet verlaufenden Projekt Nr. 8.1. Piste cyclable express entre 
Luxembourg-Ville et Belval ist eine Stärkung des Radverkehrs in der Region vorgesehen. 

Diese Vorhaben sind in den Masterplan für das Gebiet integriert, wobei die Führung der ein-
zelnen Trassen an die städtebaulichen und topographischen Rahmenbedingungen angepasst 
wurde. 

Plan sectoriel „Zones d’activités économiques“ (PSZAE, 2021) 

Der Plan trifft keine Aussagen für das Plangebiet, da die ehemalige Klassierung als Industrie-
gebiet zugunsten der städtebaulichen Nutzung in ein Mischgebiet für Wohnbau und Dienst-
leistungen aufgehoben wird. 

Plan National Mobilité (PNM 2035) 

Der Nationale Mobilitätsplan von 2022 entwickelt ein umfassendes Konzept zur Entwicklung 
der verschiedenen Verkehrsnetze für den bis 2035 prognostizierten Mobilitätsbedarf. Eine 
Schlüsselrolle wird auf die Verringerung des heute noch hohen innerstädtischen Durchgangs-
verkehrs und die Intermodalität zwischen öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln gelegt. Für 
das Plangebiet „Metzeschmelz“ sind folgende Ziele des Programms von Bedeutung: 

» In Verbindung mit der neuen Liaison Micheville entlastet die nördlich von Esch-sur-

Alzette verlaufende Autobahn A 4 als übergeordnete Stadtumfahrung das gesamte 

Stadtgebiet vom heutigen Transitverkehr. 
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» Durch den Rückbau der C.R. 170 wird an der nördlichen Grenze des Plangebietes der 

Schleichverkehr nach Schifflange unterbunden. 

» Das Quartier Metzeschmelz erhält einen neuen CFL-Bahnhof und wird durch eine neue 

Tramlinie erschlossen. Darüber hinaus wird ein Netz aus Schnellbuslinien installiert. 

» Zur Verminderung des innerörtlichen Verkehrs wird ein zentraler Park-and-Ride Platz 

an der Autobahn A 4 angelegt, der an das Bus- und Trambahnnetz angeschlossen ist. 

» Die Parkraumbewirtschaftung des Quartier Metzeschmelz wird über randlich gelegene 

Mobility Hubs erfolgen. Das Innere des Quartiers wird damit weitgehend vom motori-

sierten Individualverkehr freigehalten. 

» Das öffentliche Verkehrsnetz wird durch einen Radschnellweg und ein lokales Netz aus 

Rad- und Fußwegen ergänzt. 

  



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Übergeordnete Planungen 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 44 

Abbildung 15: Darstellungen des Plan directeur sectoriel «transports» (PST) 

 
Quelle www.:map. geoportail.lu 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 04.2021 
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4.1.2 Schutzgebiete 

Europäische Naturschutzgebiete 

In einer Entfernung von 120 bis 160 m liegt südlich des Planungsraumes das große Natura-
2000-Habitat-Schutzgebiet LU0001030 „Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / 
Ellergronn“. Diese Flächen sind gleichzeitig deckungsgleich als Natura-2000-Vogelschutzge-
biet LU0002009 „Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn“ ausgewiesen. 
Das Gebiet bewahrt die ausgedehnten Fels-, Pionier- und Trockenbiotope der ehemaligen 
Minette-Abbauflächen und die darin vorkommenden seltenen Vogelarten wie z.B. die Heide-
lerche. 

Im Norden grenzt oberhalb der beiden Teiche und der Straße nach Schifflingen das Natura-
2000-Vogelschutzgebiet LU0002007 „Vallée supérieure de l'Alzette“ an. Schutzzweck dieses 
Gebietes ist der Erhalt von Feuchtgebieten und von Lebensräumen vieler geschützter Vogel-
arten in der Aue der Alzette. 

Nationale Naturschutzgebiete 

Mit den Naturschutzgebieten werden national bedrohte Biotope und Lebensräume geschützt. 
Dort, wo sich diese Gebiete mit den europäischen Schutzzonen überlagern dienen sie gleich-
zeitig zur Umsetzung der darin festgelegten Erhaltungs- und Entwicklungsziele. 

Im Plangebiet selbst sind keine Schutzgebiete ausgewiesen oder geplant. Nach Norden gren-
zen von einer Straße abgetrennt die bei den zusammenhängenden Naturschutzgebiete ZH 43 
«Am Pudel » und ZH 44 “Brill” an. 

In einer Entfernung zwischen 120 bis 160 m liegt südlich des Planungsraumes das Natur-
schutzgebiet RD 35 “Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn“.  

Sonstige Schutzgebiete 

Auf der Fläche sind keine weiteren Schutzgebiete ausgewiesen. Eine südlich des Gebietes 
liegende Provisorische Trinkwasserschutzzone wird von der Planung nicht betroffen. 
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Abbildung 16: Ausgewiesene nationale Naturschutzgebiete 

Quelle www.:map. geoportail.lu 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 2023 
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Abbildung 17: Natura-2000-Fauna-Flora-Habitatgebiet 

 
Quelle www.:map. geoportail.lu 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 2023 

  



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Übergeordnete Planungen 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 48 

Abbildung 18: Natura-2000-Vogelschutzgebiete 

 
Quelle www.:map. geoportail.lu 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 2023 
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5. Zusammenfassung der für das Plangebiet bedeutenden Ziele 
des Umweltschutzes 

Wohnen und Erholung 

» Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse, insbesondere auch Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Lärm, Luft-
verschmutzungen und Erschütterungen 

» Schutz vorhandener und Entwicklung neuer Grünflächen und Freiräume, die in ihrer 
Gesamtheit einen übergreifenden Freiraumverbund ermöglichen und auch für die Er-
holung geeignet sind. 

» Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse durch ein Sanierungskonzept für belastete 
Böden und Gewässer 

Mobilität 

» Berücksichtigung der Belange vorhandener Bahnstrecken mit Personen- und Güter-
verkehr 

» Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten 
städtebaulichen Entwicklung 

» Förderung und Entwicklung des öffentlichen Transports mit den Bausteinen Bahnver-
kehr, Schnellbuslinien, Tramstrecke, Radverkehr und Fußwegenetz. 

Bodenschutz 

» Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der Boden-
versiegelung auf das notwendige Maß. 

» Ausnutzen der Möglichkeiten zur Entsiegelung und Begrünung von Flächen  
» Sanierung der durch industrielle Vornutzung belasteten Bodenflächen 

Gewässer 

» Sanierung der durch industrielle Vornutzung belasteten Gewässer und des Grundwas-
sers 

» Renaturierung naturfern ausgebauter Gewässerläufe und Stillgewässer 
» Berücksichtigung der Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser 
» Alle Gebäude müssen einen Anschluss an eine Kläranlage erhalten 
» Möglichst dezentrale örtliche Rückhaltung des Oberflächenwassers im Gebiet; hierbei 

müssen die Einschränkungen aus den vorhandenen Bodenverschmutzungen berück-
sichtigt werden 

» Schwerpunkt Dachbegrünung als Beitrag zur örtlichen Retention 

Klima 

» Sicherung von Flächen mit lufthygienischer und klimatischer Wirkung: Frisch- und Kalt-
luftentstehungsgebiete, Luftaustauschbahnen 

» Sicherung bzw. Verbesserung der Luftqualität durch den Erhalt und die Entwicklung 
begrünter Freiflächen 

» Maßnahmen zur Vermeidung von Hitzeinseln 
» Energieversorgung mit regenerativen Energieträgern 
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» Minderung von Luftbelastungen aus dem KFZ-Verkehr 
» Bevorzugt Verwendung nachhaltiger und recyclingfähiger Baustoffe für die Errichtung 

der neuen Gebäude. 

Arten und Biotope, Biotopverbund 

» Erhalt aller oberirdischen Gewässer als Lebensstätte für natürlich vorkommende Tier- 
und Pflanzenarten, Entwicklung und Renaturierung ihrer Randstreifen und Uferzonen  

» Schutz der umliegenden Naturschutzgebiete und Natura-2000-Zonen 
» Zugriffsverbote auf besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten 
» Berücksichtigung der Erfordernisse für den örtlichen Biotopverbund 
» Kompensation von nicht vermeidbaren Eingriffen in die Lebensstätten der im Gebiet 

vorkommenden geschützten Tierarten innerhalb des Plangebietes und in seiner Um-
gebung 

Landschaftsbild 

» Sicherung der Vielfalt und Eigenart des von Stadtnatur und historischen Industriege-
bäuden geprägten Stadt- und Landschaftsbildes 

» Erhalt und Neuanlage von landschaftsprägenden Grünstrukturen 
» Ausgleich von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

Kultur- und Sachgüter 

» Erhalt und Integration eines Teils der stadtbildprägenden und kulturhistorisch wertvol-
len Industriegebäude auf dem Gelände  
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6. Beschreibung des Umweltzustandes 

Bei der Zusammenstellung der schutzgutbezogenen Informationen werden die allgemeinen 
Informationsquellen mit Bezug auf den Istzustand und die bisher vorliegenden Dokumente mit 
einem Bezug zum vorläufigen Stand der Planungen einbezogen. Die Grundlagen für dieses 
Kapitel sind bereits in der UEP dargestellt. 

Bezugspunkt der Beschreibung ist der heutige Zustand des Geländes, das in weiten Teilen 
immer noch von den ehemaligen Industrieanlagen, noch in Betrieb befindlichen und aufgege-
benen Gleisanlagen und zu großen Teilen versiegelten oder befestigten Außenflächen geprägt 
wird. 

6.1. Topographie 

Ausgangszustand 

Das Plangebiet umfasst eine Höhenlage zwischen 281,30 m ü. NN am tiefsten Punkt an den 
nördlichen Kühlteichen und 296,20 m. ü. NN in der Umgebung des ehemaligen Hochofens 
und des Kühlturms.  

Um die Nutzung des Geländes für die weitläufigen Gebäude des Stahlwerkes zu ermöglichen, 
wurde das ursprüngliche Relief auf nahezu der gesamten Fläche verändert und aufgeschüttet, 
so dass nahezu keine natürlichen Bereiche mehr vorhanden sind.  

Die unterschiedlichen Niveaus sind durch Mauerbauwerke an der Alzette, den nördlichen Tei-
chen und am Löwengang deutlich voneinander abgegrenzt. Daneben existieren steile, be-
grünte Böschungsbereiche und allmähliche Übergänge zwischen den einzelnen Niveaus. Auf 
den weiß belassenen Flächen finden derzeit Erdarbeiten statt, so dass eine Zuordnung des 
ursprünglichen Niveaus nicht mehr möglich ist. 

Im Plangebiet lassen sich folgende Nutzungsbereiche erkennen, die sich durch ihre unter-
schiedliche Höhenlage erkennen lassen. Die farbliche Kennzeichnung der einzelnen Flächen 
bezieht sich auf die Darstellungen in den Karten der beiden folgenden Seiten: 

 Höhenlage 

M ü. NN 

Bezeichnung 

 

 281,30 - 

284,00 

Gewässer und ihre Uferbereiche 

 

 285,50 Unteres Plateau mit den Gebäuden der ehemaligen Gaszentrale 
(enovos-Gelände) 

 287,70 Mittleres Plateau mit den ausgedehnten Walzwerkhallen und dem 
Löwengang 

 293,00 - 

296,20 

Oberes Plateau mit Hochofen, Kühlturm und der Zementbahn  

 

 295,50 Aktive Gleisanlagen und ehemaliger Rangierbahnhof bei Schifflange 

 

 284,00 - 

295,50 

Übergangsbereiche, steile Böschungen überwiegend mit Bewuchs 

 - Flächen mit rezenten Erdarbeiten, die nicht mehr eindeutig zugeordnet 
werden können 
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Abbildung 19: Topographische Gliederung des Geländes im Aufmaß 

 
Quelle Globe Zenit S. A. 09. 10. 2019     Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 04.2022  
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6.2. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 

Das Schutzgut umfasst unter dem Aspekt gesunder Wohnverhältnisse die Verträglichkeit mit 
benachbarten und umliegenden Nutzungen, die Einwirkungen von Lärm-, Luft- und Schad-
stoffbelastungen und Altablagerungen, Erschütterungen und elektrischen Feldern.  

6.2.1 Schallimmissionen 

Aktuelle Situation 

Der Betrieb des Stahlwerkes war für die umliegenden Wohngebiete mit erheblichen Lärmaus-
wirkungen verbunden. Diese wurden durch die Produktionsprozesse und die Verladearbeiten 
auf dem Außengelände des Werkes verursacht. Hier wirkt sich der Zulieferverkehr für Roh-
stoffe und den Abtransport der fertigen Produkte über Schiene und LKW aus. 

Relativ geringe Lärmbelastungen gingen dagegen durch die An- und Abfahrt der Mitarbeiter 
aus. In den Zeiten einer starken Auslastung des Stahlwerkes waren über 24 Stunden etwa 
3.500 Arbeiter im Schichtbetrieb auf dem Gelände. Ein hoher Anteil der Arbeiter erreichte da-
bei das Werk zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV. 

Durch die Aufgabe des Stahlwerkes hat sich die oben beschriebene Situation grundlegend 
geändert. Zur Zeit werden auf dem Gelände Abrissarbeiten durchgeführt, die mit Baumaschi-
nenlärm und LKW-Verkehr verbunden sind. 

Aus der näheren Umgebung wirken folgende Lärmfaktoren auf das Plangebiet ein: 

» Von den umliegenden Straßen und der Autobahn verursachter Straßenlärm 

» Regelmäßige Zugfahrten auf der CFL-Hauptstrecke am südöstlichen Rand des Gebie-

tes mit Diesel- und E-Lokomotiven 

» Unregelmäßige Zugfahrten mit Diesellokomotiven auf der Zementbahn, die durch den 

Nordöstlichen Teil des Gebietes führt 

» Mögliche Lärmbelastungen durch das benachbarte Zementwerk 
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Abbildung 20: Lärmbelastung Lden durch Straßenverkehr und Eisenbahnstrecke 

 
Quelle: geoportail, Administration de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg, Cartographie du bruit 2016 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 04.2023  
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Abbildung 21: Lärmbelastung Lnight durch Straßenverkehr und Eisenbahnstrecke 

 
Quelle: geoportail, Administration de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg, Cartographie du bruit 2016 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 04.2023  
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Tabelle 8 Personenwege pro Tag nach Verkehrsmittel und Annahmen zum Modal Split 

 

Tabelle 9 Schätzung des Stellplatzbedarfs für die Mobility Hubs 

 

Tabellen 10 und 11 Quelle: TRAMP Luxembourg SARL & Luxplan SA Stand Juni 2022 
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Abbildung 22: Verteilung der Parkplätze auf die Mobility Hubs 

 

Quelle: TRAMP Luxembourg SARL & Luxplan SA Stand Juni 2022 
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Abbildung 23: Summe der Quell- und Zielverkehre pro Zufahrt 

 

Quelle: TRAMP Luxembourg SARL & Luxplan SA Stand Juni 2022 



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Beschreibung des Umweltzustandes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 59 

Abbildung 24: Entwurf des ÖPNV-Erschließungskonzeptes 

 

Quelle:  MMTP & Schroeder & Associés Stand März 2021 
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Abbildung 25: Lärmmodellierung Tag für die geplante Situation 

 
Quelle: Hilson Moran (September 2022) : Environmental Assessment Wind, Thermal Comfort, Air Quality & Acoustics  
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Abbildung 26: Lärmmodellierung Nacht für die geplante Situation 

 

Quelle: Hilson Moran (September 2022) : Environmental Assessment Wind, Thermal Comfort, Air Quality & Acoustics 
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Straßen- und Schienenlärm  

In einer Studie von 2019 wurden Lärmmessungen auf dem Plangebiet durchgeführt.4 Zusätz-
lich wurde in der Lärmstudie eine genauere Berechnung der heutigen Lärmpegel durchgeführt, 
die in den Abbildungen 26 und 27 dargestellt sind5. 

Zur Bewertung der Lärmbelastungen durch Verkehr und Bahnlinien liegen die Lärmkarten von 
2016 vor, welche gemäß der END-Direktive (Environemental Noise Directive 2002/49/EC) auf-
gestellt wurden. Sie sind auf www.emwelt.geoportail.lu öffentlich zugänglich und werden durch 
zwei Aktionspläne der Administration de l’Environnement (2021) ergänzt, in denen Maßnah-
men zur Lärmminderung an viel befahrenen Straßen und Bahnlinien entwickelt werden: 

» „Plan d’action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de 30 mille passages 
de trains par an“ (Administration de l’Environnement 2021)  

» „Plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de 3 millions de passages 

de vehicules par an“ (Administration de l’Environnement 2021) 

Für das Untersuchungsgebiet sind von den Straßen im Nordosten und der im Südwesten ver-
laufenden Hauptbahnstrecke ausgehende Lärmauswirkungen relevant. Von besonderer Be-
deutung ist hierbei die Einhaltung der nächtlichen Ruhewerte. Die nächtliche Lärmbelastung 
durch den Straßen- bzw. Eisenbahnverkehr soll zum Schutz der Nachtruhe einen Wert von 54 
dB(A) nicht überschreiten.  

Aus den Abbildungen der Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraßen wird ersichtlich, dass die 
nordöstlichen und nordwestlichen Ränder des Plangebietes keine Überschreitungen der für 
die geplante Ausweisung als Mischgebiet empfohlenen Grenzwerte aufweist. Der Lärmpegel 
liegt hier bei für den Mittelwert Lden bei 55-60 dB(A) und für den nächtlichen Wert Lnight bei 45-
50 dB(A). Sollten in diesen Bereichen im Zuge der weiteren Planungen allerdings Wohnge-
bäude oder Schulen vorgesehen werden, entstehen für diese Nutzungsart für beide Grenz-
werte leichte Überschreitungen.  

Dabei wirken die langgestreckten Gebäude des früheren Walzwerkes als Lärmschutzbarriere. 
Bei einem Abriss dieser Gebäude wäre eine Ausdehnung der Lärmbelastung auf weitere Flä-
chen innerhalb des Plangebietes zu erwarten.  

Deutlich stärkere Lärmauswirkungen hat die Haupteisenbahnstrecke auf das Plangebiet. Hier 
liegen die Schallpegel zwischen 55-70 Db(A) für den Mittelwert Lden und zwischen 45-65 
Db(A) für den nächtlichen Wert Lnight. Damit werden die empfohlenen Grenzwerte für den 
Mittelwert Lden in einem Abstand bis zu ca. 160 m von der Bahnstrecke und für den nächtlichen 
Wert Lnight in einem Abstand bis zu 100 m leicht oder deutlich überschritten. 

  

 
4 Luxcontrol S.A. (Januar 2019): Mesures acoustiques et météorologiques dans l’environnement – Friches Industrielles Arcelor-
Mittal  Esch/Schifflange 
5 Hilson Moran (September 2022) : Environmental Assessment Wind, Thermal Comfort, Air Quality & Acoustics 

http://www.emwelt.geoportail.lu/
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Die Lärmmessungen auf dem Gebiet (Luxcontrol S.A. 2019) haben folgende, von außen auf 
das Gebiet einwirkenden Hauptlärmquellen festgestellt: 

» Autobahn A 4 und Zubringer Pénetrante de Lallange (CR 170a) 

» Zielverkehr nach Esch-sur-Alzette und Schifflange über die Verkehrsachsen Boulevard 

Aloyse Meyer / Rue de Luxembourg / CR 170 

» Verbindungstraße zwischen Esch-sur-Alzette und Schifflange über Rue de Schifflange 

/ Rue d‘Esch 

» Schienenverkehr auf der Hauptstrecke Esch-sur-Alzette / Noertzange / Luxembourg 

» Industriegleis in die Zone Industrielle Monkeler 

Auf dieser Grundlage ergeben sich aus der Studie folgende Schwerpunkte der aktuellen 
Lärmbelastung: 

» Die stärksten Lärmbelastungen bestehen im nordöstlichen Teil des Plangebietes am 

Messpunkt Nr. 5 im Umfeld der beiden ehemaligen Klärteiche Lallange und Schifflange. 

» Starke Lärmbelastungen entstehen ebenfalls am Messpunkt Nr. 4 entlang der gesam-

ten Hauptbahnstrecke Esch-sur-Alzette-Noertzange-Luxembourg. 

» Erhebliche Lärmbelastungen durch den Verkehr auf angrenzenden Straßen weisen der 

nördliche und westliche Teil des Plangebietes an den Messpunkten Nr. 1 und 2 auf.  

» Eine relativ ruhige Zone stellt Messpunkt Nr. 3 im Innenbereich des Plangebietes dar.  

An der südöstlichen Grenze des Plangebietes liegen die Gleisanlagen der Bahnstrecke nach 
Luxemburg, die langfristig weiter betrieben werden. Etwa auf Höhe des ehemaligen Hochofens 
zweigt von dieser Hauptstrecke ein Nebengleis als Verbindung zum Zementwerk „Cimalux“ in 
der Industriezone Monkeler nach Norden ab. Auch dieses Gleis muss weiterhin in Betrieb blei-
ben. Zu den Verkehrsmengen auf den Strecken wurden von der CFL die folgenden Daten zur 
Verfügung gestellt: 

Projection train traffic for 20286 : 

 type  number/day engine length weight  speed db (norm pass-
by noise) 

Traffic between Esch and Schifflange in both directions (total)   

passenger 153 100 % 
electric 

162m 
(81m to 
243m) 

420t (376= 
empty, 
450=max) 

Maximum 
100 km/h 

Max 85db 

freight 34 50% 
electric 
50% diesel 

600m 2000t Maximum 
90km/h 

Max 87db 
90% trains: Low 
friction low 
noise soles 

Traffic between Esch and Cimalux   

freight 6 100% 
diesel 

220m 1400t Maximum 
30km/h 

Max 87db 
90% trains: Low 
friction low 
noise soles 

 

 
6 Quelle: CFL – Pol Forster  
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Eine besondere Betrachtung erfordert als kumulative Auswirkung der Einfluss von Bahnlärm 
und Erschütterungen auf angrenzende Baugebiete. Die Auswirkungen von Vibrationen entlang 
von Bahnlinien wurden in der von den Bundesländern Hessen, Nordrheinwestfalen und 
Hessen länderübergreifend herausgegebenen Veröffentlichung „Gesundheitliche Auswirkun-
gen von Bahnlärm – Aktueller Stand der wissenschaftlichen Literatur“ (2014)7 zusammenge-
stellt. 

Demnach weist Bahnlärm eine andere Charakteristik auf als die Auswirkungen von Straßen-
lärm. Wesentlich für die Lärmbelastung sind die zeitweise auftretenden, dafür aber sehr hohen 
Einzelbelastungen während der Passage der Züge. Sie können in Abhängigkeit von der Zu-
gart, Geschwindigkeit, technischer Ausrüstung der Waggons und Zustand des Gleisunterbaus 
kurzfristig Werte bis zu 100 dB(A) erreichen. Die tatsächlich an einer Bahnstrecke erreichten 
Extremwerte sollten durch Messungen ermittelt werden und in den Baugebieten entlang der 
Bahnstrecken in der Planung berücksichtigt werden. 

Als zusätzlicher Stressfaktor zum eigentlichen Bahnlärm addieren sich in der näheren Umge-
bung von Bahnstrecken die Auswirkungen durch Vibrationen und den dadurch entstehenden 
Infraschall. Durchschnittlich kann hierdurch von einer Erhöhung der Lärmbelastung zwischen 
5 – 10 dB(A) 

In einer Besprechung mit dem Umweltministerium am 4. Februar 2020 wurde von der 
Administration de l’Environnement darauf hingewiesen, dass die Thematik in der weiteren 
Planung durch geeignete Maßnahmen für die Gebäude im Einzugsbereich der Bahnanlagen 
berücksichtigt werden muss. 8 

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

In der Mobilitätsstudie9 sind die Verkehrsdaten für das zukünftige Wohngebiet zusammenge-
stellt: 

Für die Ermittlung der Nutzeräquivalente wird von 9000 Einwohnern, 6400 Beschäftigten und 
17600 Kunden und Besuchern pro Tag ausgegangen. Insgesamt ist damit von mindestens 
33.000 Verkehrsbewegungen pro Tag auszugehen. 

Mit einem Zuschlag für nicht bekannte zusätzliche Besucher wird von insgesamt 76.000 
Wegen des Ziel- und Quellverkehrs gerechnet. Diese werden sich auf der Grundlage des Plan 
National Mobilité 2015 zu 41% auf den öffentlichen Transport (Tram, Bahn, Bus), jeweils zu 
22 % auf den Radverkehr und den Fußgängerverkehr und zu 15 % auf den Individual- und 
Lieferverkehr verteilen. Für die Tram und an der CFL-Strecke werden neue Bahnhöfe errichtet. 

Im Individualverkehr wird von 12200 Kfz-Bewegungen am Tag ausgegangen. Diese verteilen 
sich zu folgenden Anteilen auf die 4 Zu- und Ausfahrten des Baugebietes: 

» Zu-/Ausfahrt aus Pénétrante de Lallange ca. 2900 Kfz/24h 

» Zu-/Ausfahrt vom Boulevard Aloyse Meyer ca. 3100 Kfz/24h 

» Zu-/Ausfahrt am Verwaltungsgebäude Arcelor-Mittal ca. 2100 Kfz/24h 

» Zu-/Ausfahrt Schifflange ca. 4100 Kfz/24h 

 
7 Umweltbehörden der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen (2014): Gesundheitliche Auswirkungen 
von Bahnlärm – aktueller Stand in der wissenschaftlichen Literatur 
8 Protokoll zum1. Rendezvous mit dem Umweltministerium MECDD par rapport à l’EIE (04.02.2020) 
9 MMTP & Schroeder & Associés Stand März 2021 
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Zur Bewältigung des Individualverkehrs sind ca. 3040 Parkplätze erforderlich. Das städtebau-
liche Konzept sieht hierfür die Konzentration in Mobility Hubs und eine weitgehende Freihal-
tung der Straßen von Individualverkehr vor. 

Beschäftigte und Kunden dürfen ausschließlich in den Mobility Hubs parken. Die Stra-
ßen/loops innerhalb des Plangebietes bleiben ausschließlich den Einwohnern zum Be- und 
Entladen, dem Liefer- und Handwerkerverkehr und dem öffentlichen Bedarf (Straßen-
reinigung, Müllabfuhr) vorbehalten. Hierfür werden jeweils ca 10 % des Tagesverkehrsaufkom-
mens für die Einwohner und 10 % für die übrigen Nutzer angenommen. Dies entspricht ca. 
1000 Fahrten im Ziel- und Quellverkehr pro Tag. 

 

Ergebnisse und Empfehlungen des Lärmgutachtens 

Auf Grundlage der Verkehrsdaten wurde eine Lärmmodellierung für die neu entstehenden 
Verkehrsströme innerhalb und am Rand des Gebietes durchgeführt10. Folgende im Masterplan 
festgelegten Entwicklungen flossen in die Berechnung mit ein: 

» Weiterhin einwirkende Verkehrsachsen A 13, N 4 und N 4C 

» Verkehrsachse CR 170 wird mit berechnet, soll aber langfristig geschlossen werden 

» Weiterhin betriebene Hauptbahnstrecke CFL mit häufigem und schnellfahrendem 

Personen- und Güterverkehr 

» Weiterhin betriebene Industriebahn zum Zementwerk mit wenigen und langsam 

fahrenden Güterzügen 

» Neue Haupterschließungssachsen innerhalb des Baugebietes für Schnellbus, Tram 

und Anlieger-Straßenverkehr 

» Reduzierung des Durchgangs- und Parksuchverkehrs durch zentrale Mobility Hubs 

Richtwerte für den Schutz von Wohngebieten und ähnlichen lärmempfindlichen Nutzungen 
finden sich in den Aktionsplänen des MECDD zu Bahnlärm und zu Straßenlärm von 202111. 
Sie orientieren sich an der deutschen Verkehrslärmschutzverordnung (1990-2020)12. 

  

 
10 Hilson Moran (September 2022): Environmental Assessment Wind, Thermal Comfort, Air Quality & Acoustics 
11 MECDD/AEV (2021): „Plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passages de 
véhicules par an“ und „Plan d’action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de trois millions de passages de 
véhicules par an“ 
12  Bundesministerium der Justiz (2020): Verkehrslärmverordnung vom 12.06.1990, zuletzt geändert am 04. 11. 2020 – 16. 
BImSchV) 
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Darin sind Lärmgrenzwerte empfohlen, die zum Erhalt einer gesunden Wohnqualität an der 
Außengrenze eines Gebäudes nicht überschritten werden sollen: 

Tabelle 10 Empfohlene Lärmgrenzwerte 

Tag dB(A) Nacht dB(A) Zone im PAG 

An Krankenhäusern, Schulen und Altenheimen Unabhängig von der dargestellten Zone 

57 47  

In reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebie-
ten 

Zones d’habitation 1 und 2 

59 49  

In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten Zones mixtes urbaines und rurales 

64 54  

In Gewerbegebieten Zones d’activités économiques, Zones 
commerciales 

69 59  

 

Die WHO empfiehlt für Wohngebiete an Straßen und Bahnanlagen strengere Lärmgrenzwerte: 

Tabelle 11 Grenzwerte der WHO 13 

Road traffic noise 

 

Railway noise 

 

  

 
13 WHO (2018): Environmental Noise Guidelines for the European Region, Copenhagen.- 
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Die im Lärmgutachten14 modellierten Lärmpegel erreichen demnach ihre höchsten Werte im 
Schlassgoart, entlang der Haupt-Bahnstrecke und an der neuen Trambahnlinie sowie entlang 
der beiden durch das Plangebiet verlaufenden Haupt-Erschließungsstraßen. Die rot und 
orange dargestellten Lärmpegel halten tagsüber knapp den empfohlenen Grenzwert für Misch-
gebiete von 64 dB(A) ein. Nachts liegen die rot, orange und grau dargestellten Flächen teils 
deutlich oberhalb des empfohlenen Grenzwertes von 54 dB(A) für ein Mischgebiet.  

Entlang der Hauptbahnstrecke und der Tramlinie können kurzzeitig immer wieder Spitzen-
Lärmpegel von ca. 75 – 85 dB erreicht werden, wodurch lärmempfindliche Nutzungen in diesen 
Bereichen als ungünstig angesehen werden. 

Bei den nächtlichen Werten wurde von einem nahezu durchgehenden Zugverkehr auf der 
Hauptbahnstrecke (auch Güterzüge) und damit einer dauerhaft wirksamen Lärmquelle ausge-
gangen. Die Industriebahn Cimalux wird dagegen nur langsam und von wenigen Zügen am 
Tag befahren. Sie wurde daher als nicht dauerhaft relevante, untergeordnete Lärmquelle ein-
gestuft. 

Für die Schnellbusse und die Tram wurde ebenfalls von einem Betrieb bis in die späten Nacht-
stunden ausgegangen. Dadurch ergeben sich an den beiden Hauptstraßen innerhalb des 
Plangebietes relativ hohe Lärmwerte, die möglicherweise nicht der zukünftigen Realität ent-
sprechen, falls der Bus- und Tramverkehr über die Nachtstunden eingeschränkt oder zeitweise 
ganz eingestellt wird.  

In allen anderen Teilen des Plangebietes werden die in den gelb und grün dargestellten Flä-
chen die empfohlenen Lärmpegel für ein Mischgebiet knapp oder deutlich unterschritten. Im 
Inneren des Plangebietes werden abseits der Erschließungsstraßen auch die empfohlenen 
Richtwerte für reine Wohngebiete eingehalten, so dass diese Bereiche besonders gut für den 
Wohnungsbau und besonders lärmempfindliche Nutzungen wie Schulen und Seniorenwohn-
heime geeignet sind.  

Das Lärm-Gutachten von Hilson Moran kommt auf dieser Grundlage zu folgenden Empfehlun-
gen: 

» Insbesondere die Lärmauswirkungen an der Bahntrasse und entlang der Tramlinie 

werden als erheblich bewertet. Zusätzlich wirken sich hier eine Erhöhung der model-

lierten Lärmpegel durch Vibrationen und die kurzzeitigen Lärmspitzen z.B. während des 

Abbremsens und Anfahrens der Züge aus. Hier werden lärmunempfindliche Nutzungen 

wie Handel, Gewerbe und Gastronomie empfohlen.  

» Die Gebiete in der Nähe der übrigen Hauptstraßen und der Busschnelltrassen weisen 

zwar ebenfalls hohe Lärmpegel auf; diese werden aber im Vergleich zu Bahnstrecke 

und Tramlinie als weniger erheblich bewertet. Vibrationen und kurzzeitige Lärmspitzen 

spielen hier eine wesentlich geringere Rolle. 

» Der Masterplan stellt derzeit an einigen Stellen Schulen und Wohnungen in direkter 

Nähe zu den Bahngleisen und der Tramstrecke dar. Diese Nutzungen sollten in Bereich 

mit geringeren Lärmpegeln verlegt werden. 

 
14 Hilson Moran (September 2022): Environmental Assessment Wind, Thermal Comfort, Air Quality & Acoustics 
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» Von der stark befahrenen Bahnstrecke gehen über den Untergrund übertragene 

Vibrationen aus, die bei empfindlichen Nutzungen berücksichtigt werden müssen. Für 

lärmempfindliche Nutzungen wird allgemein ein Abstand von mindestens 25 m zu den 

Bahngleisen empfohlen. Geringere Abstände sind durch Verstärkungs- und 

Isolierungsmaßnahmen an den Gebäudefundamenten möglich, die jedoch sehr auf-

wändig und teuer sein können. Die tatsächlich erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 

vor Vibrationen an der Bahnlinie können erst in der UVP für das konkrete Vorhaben 

festgelegt werden. 

» Bei der neuen Tramlinie kann der Vibrationsschutz von vornherein baulich berücksich-

tigt werden, indem der Untergrund der Tram von den umgebenden Flächen isoliert wird. 

Die Vibrationswirkungen auf umliegende Gebäude können dadurch reduziert oder 

vermieden werden.  

» Es wird empfohlen, Zufahrtsstraßen zu den Gebäuden/Loops und Straßen mit Liefer-

verkehr nahe an den dominanten Lärmquellen anzuordnen; dies betrifft im Masterplan 

insbesondere die an der CFL-Hauptstrecke vorgesehene Bebauung. Als Pufferzonen 

eignen sich weiterhin Grünzüge sowie Rad- und Fußwegeverbindungen als Abstands-

flächen zu lärmsensiblen Nutzungen. 

» Eine Haupt-Lärmquelle des Bahnverkehrs sind die Rad- und Bremsgeräusche der 

Waggons. Entlang der Bahnlinien werden daher begrünte Erdwälle oder Lärmschutz-

wände empfohlen. 

Nachbarschaft zu Bahnanlagen 

Allgemein müssen bei Bauvorhaben in der Nähe von bestehenden Bahnanlagen deren unein-
geschränkter Betrieb, die Sicherheitsaspekte und eine Zugänglichkeit der Gleisanlagen und 
Oberleitungen garantiert werden. Ein Leitfaden des deutschen Eisenbahn-Bundesamtes15 
stellt die hierbei zutreffenden Voraussetzungen dar. Inwieweit diese Aussagen auch für 
Luxemburg zutreffen ist zu prüfen: 

» Die Sicherheit des Bahnverkehrs darf nicht gefährdet werden. 

» Die Zugänglichkeit für Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten muss für LKW und Bau-

maschinen gewährleistet sein. Sie sollte nach Möglichkeit über öffentliche Verkehrsflä-

chen möglich sein. Dies ermöglicht auch die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. 

» Zu den Gleisanlagen, den Oberleitungen und Maststandorten sind in der Regel Sicher-

heitsabstände nötig, die für den konkreten Einzelfall mit dem Anlagenbetreiber abge-

stimmt werden müssen. In einer telefonischen Mitteilung der CFL wurde ein beidseitiger 

Abstand von mindestens 7 m zu den Gleisanlagen ab der Gleisaußenkante empfohlen. 

» Die Bahnanlagen schließen neben dem Gleiskörper auch die Oberleitungen, 

Maststandorte und eventuell vorhandene bahntechnische Nebenanlagen (Container, 

Verteilerkästen, Zuleitungen etc). mit ein. 

» Entlang der Bahnstrecken sollen in den unteren Geschossen der Gebäude nur wenig 

lärmempfindliche Nutzungen wie Handel und Gewerbe angesiedelt werden. 

 
15 Eisenbahn-Bundesamt Bonn (2018): Leitfaden zum Umgang mit Flächen unter Fachplanungsvorbehalt 



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Beschreibung des Umweltzustandes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 69 

» Der Bahnbetrieb ist mit unvermeidbaren Lärmwirkungen und Erschütterungen 

verbunden. Die Einhaltung von Lärmwerten für eine gute Wohngesundheit ist durch 

ausreichende Abstandsflächen, Lärmschutzwände und geeignete Maßnahmen an den 

neuen Gebäuden selbst sicherzustellen. 

» Für Bauwerke zur Über- oder Unterquerung der Gleisanlagen ist die Zustimmung des 

Anlagenbetreibers erforderlich. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

» Die von einer Überschreitung der Lärmgrenzwerte für Mischgebiete betroffenen 

Flächen werden nachrichtlich im PAG dargestellt. 

» Die weiterhin in Betrieb verbleibenden Gleisanlagen werden als “Zones spéciales du 
réseau ferroviaire » (SPEC-F) dargestellt. Ihre Darstellung umfasst die eigentlichen 

Bahnanlagen und eine beidseitige Abstandsfläche von mindestens 7 m Breite, 

gemessen ab der jeweiligen Gleisaußenkante. 

» Der Verlauf der Zementbahn wird bereits im Masterplan in einer Breite von 16 m von 

Bebauung freigehalten. Im PAG wird eine entsprechende Servitude « urbanisation » 

zum Lärmschutz dargestellt. 

» Alle weiteren genannten Erfordernisse des Lärmschutzes werden in der EIE zu den 

einzelnen PAPs konkretisiert. Hierzu gehören insbesondere eine an die im PAG 

dargestellten Lärmpegel angepasste Zonierung der einzelnen Nutzungen innerhalb der 

Zone Mixte, erforderliche Abstandsflächen, Lärmschutzanlagen, Maßnahmen an den 

Gebäudefundamenten zum Schutz vor Vibrationen und Lärmschutzmaßnahmen direkt 

an den Gebäuden. 

Industrielärm 

Aktuelle Situation 

Durch die Stilllegung des Stahlwerkes gehen seit 2016 von dem Gelände keine Lärmbe-
lastungen mehr für die umliegenden Wohngebiete aus. Eine Quelle für Hintergrundgeräusche 
kann das in ca. 450 m nördlich liegende Zementwerk in der Industriezone „Monkeler“ insbe-
sondere an der unmittelbaren nördlichen Grenze des Plangebietes darstellen. Das Zement-
werk ist nicht als Seveso-Betrieb klassifiziert. In einer Entfernung von ca. 250 - 380 m befinden 
sich die bereits bestehenden Wohngebiete an der „Penetrante de Lallange“. 

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Im nördlichen Teil des Plangebietes ist der teilweise Erhalt einiger Fertigungshallen als Zone 
spéciale d‘activités économiques vorgesehen. Besonders lärmintensive Betriebe sind hier je-
doch ausgeschlossen.. 

Eine gesonderte Untersuchung der Lärmauswirkungen durch das Zementwerk Cimalux auf 
das Plangebiet liegt nicht vor. Indirekt wurden diese aber bei den 2019 durchgeführten Lärm-
messungen berücksichtigt und wirken sich hier am Messpunkt 5 aus. Dieser zählte damals 
bereits zu den Bereichen mit der stärksten Lärmbelastung des gesamten Plangebietes. Es ist 
davon auszugehen, dass diese erhöhte Lärmbelastung für die gesamte Nordgrenze des Plan-
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gebietes zutrifft. Eine weitere Lärmbelastung wird in diesem Bereich durch die neu geplante 
Erschließungsstraße und die parallel dazu verlaufende Tramlinie entstehen. Die Eignung die-
ses Bereiches für eine Wohnbebauung muss unter diesen Voraussetzungen in der EIE noch-
mals vertieft geprüft werden.  

Abbildung 27: Messpunkte der Lärmvoruntersuchung 

 

Quelle: Luxcontrol S.A. & TüV Rheinland (2019) :  Mesures acoustiques et météorologiques dans l’environnement – Friches 
industrielles ArcelorMittal – Esch/Schifflange 

6.2.2 Luftschadstoffe 

Die Thematik wird unter dem Schutzgut Klima ausführlich behandelt. An dieser Stelle soll eine 
kurze Zusammenfassung der Ergebnisse gegeben werden. 

Der Betrieb des ehemaligen Stahlwerkes war mit zeitweise starken Luftbelastungen verbun-
den, die sich weit über den Planungsraum hinaus ausgewirkt haben. Diese Belastungsquelle 
ist mit der endgültigen Stilllegung des Betriebes entfallen und hat zu einer Verbesserung der 
Luftqualität geführt. 

Unverändert hoch bzw. tendenziell zunehmend sind die von den umliegenden Verkehrsach-
sen und der Autobahn ausgehenden Schadstoffemissionen.  

In der Klimastudie werden als wesentliche Schadstoffkomponenten die Stickoxide (NO2) und 
Feinstaub (PM10, PM 2,5) untersucht. 

Für die Beschreibung der Ist-Situation liegen über den Zeitraum von 2012 bis 2019 für die 
NO2- Konzentration Messdaten von drei in der Umgebung des Plangebietes liegenden Statio-
nen und für Feinstaub von zwei Messtationen vor. Die Messwerte von 2020 und 2021 sind 
wegen des verringerten Verkehrsaufkommens während der Corona-Pandemie atypisch und 
wurden nicht berücksichtigt. 

An der Station „Blvd. John F. Kennedy wurde der von der Europäischen Union festgelegte 
zulässige NO2-Grenzwert von 40 μg/m3 in den Jahren 2018 und 2019 überschritten. An den 
beiden anderen Messpunkten wurden keine Überschreitungen festgestellt. 

Messwerte für die Feinstaub-Belastung liegen von den Messpunkten „Blvd. John F. Kennedy“ 
und „Rue Arthur Useldinger“ vor. Die von der EU festgelegten zulässigen Grenzwerten werden 
an beiden Stationen eingehalten. 
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Bei der Simulation nach Umsetzung des Masterplanes wurden die Schadstoffkonzentrationen 
für das Gebiet Metzeschmelz selbst und die Auswirkungen für die umliegenden Hauptver-
kehrsstraßen modelliert, die potentiell von einer Zunahme der Verkehrsbewegungen betroffen 
sein können. Dabei wurden weder innerhalb des Plangebietes noch an den umliegenden in-
nerstädtischen Hauptverkehrsstraßen Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte für Stick-
oxide (NO2) oder Feinstaub (PM10, PM2,5) prognostiziert. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

» Das Plangebiet „Metzeschmelz“ wird weitgehend von Durchgangsverkehr freigehalten. 

Parkplätze werden nicht über die gesamte Fläche verteilt, sondern konzentriert in Mo-

bility-Hubs angeordnet.  

» Mit Schnellbussen, einem neuen Bahnhof, einer neuen Tramlinie und Radschnellwegen 

wird das Gebiet sehr gut an den öffentlichen Transport angebunden. 

» Auf übergeordneter Planungsebene wird im Rahmen des Plan National Mobilité 2015“ 
mit dem Bau der Liaison Micheville einer Abnahme des innerstädtischen Transitver-

kehrs erreicht.. 

» Die stetige Zunahme elektrischer Antriebe im Straßen- und Busverkehr wird langfristig 

zu insgesamt sinkenden Belastungen durch Stickoxide führen. 

» Die überwiegend durch Reifen- und Bremsenabrieb verursachten Feinstaubbelastun-

gen aus dem Verkehr werden sich jedoch nicht grundlegend ändern. 

» Die Energieversorgung wird durch regenerative Energieträger erfolgen. 

» Ein hoher Dämmstandard der Gebäude begrenzt den Energieverbrauch. 

 

6.2.3 Elektromagnetische Felder 

Elektromagnetische Felder, von denen Gesundheitseinschränkungen für besonders empfind-
liche Menschen ausgehen können, können von Mobilfunkantennen und von Freileitungen zur 
Stromversorgung ausgehen. 

Aktuelle Situation 

Aufgrund der Nutzung als Industriegebiet haben die Auswirkungen magnetischer Felder bisher 
keine Rolle gespielt. Das energieintensive Stahlwerk wurde über mehrere Hochspannungs-
leitungen mit Strom versorgt und hatte ein eigenes Umspannwerk an der westlichen Grenze 
des Plangebietes. 

Derzeit finden sich Mobilfunkantennen im südlichen Teil des Plangebietes auf dem Dach des 
Verwaltungsgebäudes von ArcelorMittal an der Rue de Luxembourg No. 66 mit Genehmigung 
vom 17. August 2017 und auf einem Mast am Universitätsgebäude innerhalb des Plangebietes 
mit Genehmigung vom 12. Januar 2012.  

Die Mobilfunkantennen auf dem Verwaltungsgebäude liegen außerhalb des Plangebietes und 
haben einen Abstand von mindestens 150 m zu den hier neu geplanten Wohngebäuden. 
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Für die Stromversorgung des ehemaligen Stahlwerkes sind mehrere Freileitungen vorhanden, 
die zu einem betriebseigenen Umspannwerk führen. 

Eine weitere Quelle für elektromagnetische Felder ist die elektrifizierte Bahnstrecke an der 
südöstlichen Grenze des Plangebietes, die als starke Feldquelle stark schwankende magne-
tische Wechselfelder auslöst. Bei Fehlströmen sind auch Verschleppungen über das Erdreich 
in angrenzende Gebiete möglich. 

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Das Umspannwerk und die alten Stromleitungen werden nicht mehr benötigt. Ein Teil der 
Stromleitungen wurde bereits zurückgebaut. 

Die Mobilfunkantennen und die elektrifizierte Bahnstrecke an der südöstlichen Seite des Plan-
gebietes bleiben jedoch weiterhin erhalten. In diesen Bereichen sollen gering empfindliche 
Nutzungen wie Handel, Gewerbe oder Gastronomie angeordnet werden. 

Eventuelle Abstandsflächen zu Bahnstromleitungen müssen berücksichtigt werden, wenn 
hierzu Regelungen in den Richtlinien der CFL zum Bahnbetrieb enthalten sind. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Planerisch erforderliche Abstandsflächen zu Bahnstromleitungen werden im Zusammenhang 
mit den Darstellungen zum Erhalt der Bahnstrecken und zum Lärmschutz in den PAPs  und 
der EIE abgestimmt und berücksichtigt. 

 

6.2.4 Grün- und Freiflächen, Naherholung 

Aktuelle Situation 

Das Betriebsgelände war für die Öffentlichkeit unzugänglich und hatte keine Funktion für die 
Erholung. Lediglich die Teiche am Schlassgoart stellen einen für die Erholung zugänglichen 
Bereich mit Fußweg und einer Infotafel über die Geschichte des Geländes dar. 

Das Plangebiet ist derzeit durch überwiegend bebaute und befestigte Flächen und einen nur 
sehr geringen Grünflächenanteil gekennzeichnet. 

Für den Schlassgoart existiert ein genehmigter PAP von 2006, der eine nahezu vollständige 
Überbauung der Wasserflächen und des umgebenden Baumbestandes zulässt; bisher jedoch 
nie realisiert wurde. 

Die entlang der westlichen Plangebietsgrenze verlaufende Alzette und die Uferböschungen 
der nördlichen Teiche sind sehr naturfern ausgestaltet und nicht öffentlich zugänglich.  

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Der bereits bestehende Grünzug mit dem Schlassgoart, der Alzette und den Teichen Lallange 
und Schifflange wird erhalten und durch eine Renaturierung der stark ausgebauten Gewässer 
aufgewertet. Diese Bereiche werden den Charakter einer dicht begrünten Landschaft der Ge-
wässerufer erhalten. 
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Zwei neue Strukturen werden das Netz an Freiflächen ergänzen. Der Railpark wird sich vom 
Teich Schifflange ausgehend entlang der Industriebahn erstrecken und den Charakter einer 
halboffenen, savannenartigen Landschaft erhalten, in der die Aspekte der heutigen Bahnanla-
gen und Pionierflächen gestalterisch aufgenommen werden. Der Mauerpark stellt die zentrale 
öffentliche Grünfläche innerhalb der dicht bebauten Kernzone des Plangebietes dar. 

In der Summe wird sich durch die Vergrößerung der Freiflächen an Alzette/Dipbach und die 
Neuschaffung von Railpark und Mauerpark der für die Öffentlichkeit zugängliche und für die 
Erholung nutzbare Grünflächenanteil deutlich erhöhen. 

Die Planung ist allerdings an einigen Stellen auch mit Eingriffen in bestehende Grünflächen 
und ihre Vegetation verbunden. Im Schlassgoart ist ein alter, erhaltenswerte Baumbestand 
vorhanden, der in einzelnen Abschnitten für den Bau der Bustrasse und für neue Fuß- und 
Radwege in Richtung der Innenstadt von Esch-sur-Alzette und zum Naherholungsgebiet 
„Gaalgebierg“ gerodet werden muss. Auch an der Alzette ist zur Renaturierung die weitge-
hende Rodung des nheutigen Baumbestandes erforderlich, der allerding zum überwiegenden 
Teil aus nicht standorttypischen Pappeln besteht. Dies ist zur Anhebung der Gewässersohle 
unvermeidbar. 
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6.3. Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

Als Grundlageninformationen liegen die Ergebnisse der Voruntersuchung im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie von 2017 vor. In der Zwischenzeit sind auch die Ergebnisse der für ver-
schiedene Tierartengruppen durchgeführten Detail- und Geländestudien der FöA Trier von 
2020 verfügbar. 

6.3.1 Gesetzlich geschützte Biotope 

Aktuelle Situation 

Eine Erhebung der nach Art. 17 geschützten Biotope wurde im Rahmen der Vorstudie durch-
geführt (Zeyen+Baumann 2017) und 2022 nochmals aktualisiert. Im Rahmen dieser Kartierung 
wurden im wesentlichen geschützte Gehölzstrukturen und Stillgewässer erfasst. Aufgrund sei-
ner relativ kurzen Brachedauer weist das Plangebiet relativ wenige geschützte Biotope auf.  

Ältere, erhaltenswerte Baumbestände kommen an den Ufern der Teiche im Schlassgoart, im 
Umfeld des ehemaligen Gasturbinengebäudes und entlang der Alzette vor. Zu den geschütz-
ten Biotopen gehören ebenfalls die Teiche im Norden des Plangebietes, die stellenweise von 
einem Schilfröhrichtstreifen und Feuchtgebüschen gesäumt werden.  

Auf den damals ca. 5 Jahre brachliegenden Außenflächen sind junge Ruderalfluren und 
Initialstadien einer Verbuschung vorhanden, die nicht zu den geschützten Biotoptypen gehö-
ren. Nur auf kleinen Flächen haben sich bereits etwas ältere Sukzessionsgebüsche und von 
Birken dominierte Vorwälder entwickelt. Auf den Gleisanlagen ist flächendeckend das Aufkom-
men junger Birken und Zitterpappeln zu beobachten, die sich bei weiterer Brachedauer zu 
einem Pionierwald entwickeln können. 

Durch den naturfernen Ausbau der Alzette und die beengten Platzverhältnisse sind entlang 
des Flusslaufes keine standorttypischen Biotope ausgebildet. 

Ähnliches gilt auch für die unmittelbar an einer Straße liegenden und teilweise von hohen 
Mauern begrenzten Uferbereiche der beiden Teiche im Norden. Ein standortgerechter Gürtel 
aus Feuchtbiotopen ist deshalb nur ansatzweise entwickelt. 

Die Wasserqualität der nördlichen Teiche ist durch Schadstoffeinträge und belastete 
Schlämme aus der früheren industriellen Nutzung des Geländes beeinträchtigt. 

Der Gehölzbestand entlang der Alzette besteht überwiegend aus nicht für den Standort typi-
schen Hybridpappeln. 

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Die Realisierung zieht Eingriffe in einen großen Teil der vorhandenen geschützte Biotope nach 
sich. 

Im Bereich des Schlassgoard kann ein Teil des Baumbestandes erhalten werden. Für den Bau 
von Rad- und Fußwegen, die Verbreiterung der Busschnelltrasse und die Renaturierung der 
Alzette sind jedoch eine Rodung von Bäumen und die Umgestaltung der Wasserflächen und 
ihrer Uferbereiche voraussichtlich unumgänglich. 

Im Zuge der Renaturierung von Alzette und Dipbach muss im geplanten Alzettepark ebenfalls 
ein überwiegender Anteil der vorhandenen Bäume entfernt werden, um die Verbreiterung und 
Höherlegung des Bachbettes zu ermöglichen.  
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Nach Beendigung der Renaturierungsarbeiten werden die gegenüber dem jetzigen Zustand 
vergrößerten Freiflächen an Alzette und Dipbach wieder mit Bäumen, Feuchtvegetation, 
blütenreichen Wiesen und anderen standortangepassten Biotoptypen bepflanzt, so dass der 
heutige Zustand des Gewässers und seiner Vegetation deutlich aufgewertet wird. 

Mit dem Railpark wird zwischen Schifflange und dem Gleis der Industriebahn Cimalux ein voll-
ständig neuer Grünzug entstehen, der ebenfalls neu gestaltet und bepflanzt wird. 

Der Masterplan sieht darüber hinaus weitere Bepflanzungen an den Straßen, auf Plätzen und 
im zentralen Mauerpark vor.  

Insgesamt wird sich der Grünflächenanteil innerhalb des Plangebietes damit gegenüber dem 
heutigen Zustand erhöhen.  

Für die Beseitigung geschützter Biotope muss vorab ein Rodungsantrag gestellt werden, mit 
dem die erforderlich Kompensationsmaßnahmen über die Ökokonto-Regelung bestimmt wer-
den. 

Pflanz- und Gestaltungsmaßnahmen auf den öffentlichen Freiflächen und Baumpflanzungen 
an öffentlichen Straßen können als in-situ-Maßnahmen für den Verlust der heute vorhandenen 
geschützter Biotope angerechnet werden. Weitere anrechenbare Maßnahmen sind z.B. der 
Bau von Trockenmauern im Railpark, die Entwicklung von artenreichen Pionierfluren oder Wie-
senflächen und die Entwicklung von Feuchtbiotopen an den Ufern der Gewässer. Eine weitere 
anrechenbare Maßnahme ist die als fester Bestandteil der Planung vorgesehene Extensivbe-
grünung von Dächern auf öffentlichen und privaten Gebäuden. 

Bei der Anrechnung von in-situ-Maßnahmen muss darauf geachtet werden, dass es in der 
Regel keine Überschneidungen mit subventionierten Maßnahmenflächen geben darf. Dies 
trifft beispielsweise für die Gewässerrenaturierung zu, die mit öffentlichen Geldern gefördert 
werden soll. 

Eine Flächenbilanz der Biotopverluste und der dafür möglichen in-situ-Maßnahmen ist zum 
jetzigen Zeitpunkt schwierig, da sich Art und Umfang der möglichen in-situ-Maßnahmen der-
zeit kaum bestimmen lassen. Nach Kartierung des heutigen Ausgangszustandes ist für die 
worst-case-Situation ungefähr mit folgenden Eingriffen in geschützte Biotoptypen auszuge-
hen: 
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Tabelle 12 Vorläufige Abschätzung des Kompensationsbedarfes für Biotope – worst-case-
Fall16 

Biotoptyp Fläche/ 
m2 

Wert 

Ökopunkte/m2 

Ökopunkte/ 

gesamt 

3.3.4. Feuchtbiotope Röhricht an Teichufern 
Lallange und Schifflange 

BK 06 700 35 24.500 

4.1.1. Feuchtgebüsch an Teichufern Lallange 
und Schifflange 

BK 17 600 27 16.200 

5.6.1. Alter Laubwald/Laubbaumbestand 
Schlassgoard, nördliches Ende Bach-
kanal 

BK 13 15.200 33 501.600 

5.6.1. Junger Sukzessionswald BK 13 22.300 2517 557.500 

4.1.8. Gebüsche mittlerer Standorte BK 17 20.700 16 331.200 

Gesamt ca. 59.500  1.431.000 

 

Planerische Hinweise für den PAG 

Die im Gebiet vorkommenden geschützten Biotope des Art. 17 im Naturschutzgesetz werden 
nachrichtlich im PAG dargestellt und kennzeichnen diejenigen Flächen des Plangebietes, auf 
denen ein Ökopunkte-Antrag gestellt werden muss. 

 

6.3.2 Gesetzlich geschützte Tierarten 

Ergebnisse der UEP 

Die für das Plangebiet notwendigen vertieften faunistischen Untersuchungen für die Arten-
gruppen der Fledermäuse, Vögel, Reptilien und Amphibien sowie Libellen und Falter wurden 
bereits im Rahmen der UEP in 2020 durchgeführt. (FöA 2021). 

In der DEP wird auf dieser Grundlage die grundsätzliche Kompensationsstrategie beschrie-
ben, mit der die Eingriffe in Lebensstätten geschützter Tierarten vermieden und kompensiert 
werden sollen. Eine Festlegung konkreter Maßnahmen und des genauen Umfanges der dazu 
erforderlichen Flächen ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Dies gilt insbe-
sondere für diejenigen betroffenen Arten, deren Lebensräume über CEF- oder FCS-Maßnah-
men an anderer Stelle und zeitlich vor dem Beginn der geplanten Eingriffe wiederhergestellt 
werden müssen. 

Abweichend von den Rahmenbedingungen bei der UEP muss nun davon ausgegangen wer-
den, dass im Bereich des Schlassgoart ein wesentlich geringerer Teil des Biotopbestandes 
erhalten werden kann als ursprünglich angenommen. Dies wirkt sich gegenüber der UEP ins-
besondere durch den Bedarf an zusätzlichen CEF-Maßnahmen für Fledermäuse aus. 

 
16 Ermittlung des Punktwertes nach MECDD (2020): Ökopunktesystem zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen – 
Leitfaden zur Berechnungsmethodik 
17 Ausgangswert 33 Ökopunkte. Wegen des geringen Alters der Sukzessionswälder im Gebiet zwischen ca. 10-30 Jahren 
wurde mit einem Abschlag von 0,75 berechnet 
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Fledermäuse 

Aktuelle Situation 

Die Fledermausuntersuchungen im Planungsraum kommen zu den folgenden zusammenge-
fassten Ergebnissen (FÖA 2021 a)18, Seite 42-43 

» „Das Untersuchungsgebiet weist im zentralen und östlichen Bereich große Gebäude-
komplexe, Fertigungshallen und vegetationslose Freiflächen auf. Die Habitateignung 
dieser Räume für Fledermäuse ist gering.“ 

» „Hingegen bestehen an den Weihern an den südwestlichen und nordöstlichen Rändern 
des Gebietes Biotope und Strukturen mit einer hohen Habitateignung. Diese räumlich 
getrennt voneinander liegenden Habitate stehen über die lineare Gehölzstruktur an der 
Alzette miteinander in Verbindung. Diese Strukturen werden als Flugroute genutzt.“ 

Folgende Bereiche und Strukturen weisen für eine oder mehrere Arten nachweislich eine be-
sondere Bedeutung auf. Hier können Konflikte mit den Verbotstatbeständen des Art. 17 und 
21 Naturschutzgesetz entstehen, die im Rahmen der weiteren Planungen relevant sein können 
(FÖA 2021 a): 

» Besonders bedeutsame Nahrungshabitate bestehen an den Weihern im Schlassgoart 
und an den Kühlteichen z.B. für Wasserfledermaus, Bartfledermaus und Zwergfleder-
maus. 

» Eine besonders bedeutsame Flugroute der Zwergfledermaus besteht entlang der west-
lichen Grenze des Untersuchungsgebietes parallel zu Alzette. Die Baumreihe/Allee bil-
det einen Kulisseneffekt, der innerhalb des Gebietes nur an dieser Stelle vorkommt 
und besonders bedeutsame Habitate miteinander verbindet. Für weitere dort nachge-
wiesene Arten spielt die Struktur als Flugroute nur eine untergeordnete Rolle.  

» „Wochenstuben können innerhalb des Gebietes ausgeschlossen werden. Für baum-
bewohnende Arten besteht ein Quartierpotential vorrangig im Bereich Schlassgoart 
und in den Bäumen entlang der Alzette. Hier sind sporadisch genutzte Einzel- und 
Zwischenquartiere möglich. Gleiches gilt für gebäudebewohnende Arten, die Einzel- 
und Zwischenquartiere in den Gebäuden des zentralen und östlichen Untersuchungs-
gebietes nutzen können.“ 

» „Tradierte Winterquartiere in den unterirdischen Versorgungsschächten sind trotz einer 
gewissen strukturellen und klimatischen Eignung auszuschließen. Einzelquartiere von 
gebäude- und baumbewohnenden Arten sind möglich. Für baumbewohnende Arten ist 
der höhlenreiche Altbaumkomplex am Schlassgoart von hoher Bedeutung.“ 

» „Von den in den angrenzenden Schutzgebieten genannten Arten hat lediglich die Bart-
fledermaus (Art unbestimmt) bedeutsame Habitatelemente innerhalb des Plangebie-
tes.“ 

» „Von den vier Anhang-II-Arten wurden drei Arten mit wenigen Einzelrufen nachgewie-
sen.“ 

 

 
18 FöA (2021 a) :Faunistische Erfassungen im ehemaligen Stahlwerk Esch-Schifflange – Kartierung Fledermäuse 2020 
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Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Mit der Umsetzung des Masterplans sind folgende Eingriffe in Lebensstätten von Fledermäu-
sen verbunden: 

Essentielle Leitstruktur „Alzette“ mit besonderer Bedeutung der Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Die Funktion der essentiellen Leitstruktur für die Zwergfledermaus entlang der Alzette kann 
langfristig erhalten und wiederhergestellt werden, da dieser Bereich als zentraler Grünzug in-
nerhalb der Bebauung erhalten bleibt und neu bepflanzt wird. Auf den Erhalt der Durch-
gängigkeit während der Arbeiten zur Gewässerrenaturierung wird geachtet. Bei der Neuge-
staltung der Grünflächen werden die gestalterischen Anforderungen für Fledermaus-Leitstruk-
turen und eine fledermausfreundliche Beleuchtung beachtet. Der Eingriff kann damit durch in-
situ-Maßnahmen vermieden bzw. kompensiert werden. 

Hierdurch werden gleichzeitig die Funktionen als Nahrungshabitat allgemeiner Bedeutung für 
die Zwergfledermaus und als Leitstruktur allgemeiner Bedeutung für die Bartfledermaus und 
die Wasserfledermaus erhalten. 

Essentielles Nahrungshabitat „Schlassgoard“ mit besonderer Bedeutung für Bartfle-
dermaus (Myotis mystacinus/brandtii) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Der heute sehr ruhig gelegene und nur von wenigen Fußgängern frequentierte Schlassgoard 
wird im Zuge der Neubebauung eine neue Rolle als Verbindungsglied zwischen dem Stadt-
zentrum von Esch-sur-Alzette und dem Gebiet Metzeschmelz bekommen. In diesem Zusam-
menhang ist es vorgesehen, die an seiner östlichen Seite liegende Straße als Schnellbuskor-
ridor zu verbreitern und neue Rad- und Fußwege anzulegen. Gleichzeitig bekommt der Be-
reich eine neue Bedeutung als nutzbarer Stadtpark für die Bevölkerung der umliegenden be-
stehenden und neuen Wohngebiete Hierzu sind die partielle Rodung des vorhandenen alten 
Baumbestandes, die Neugestaltung einzelner Uferpartien und Beleuchtungsanlagen vorge-
sehen. Aus diesen neuen Nutzungen ergibt sich eine stark erhöhte Frequentierung durch Park-
besucher, Radfahrer und Fußgänger, die gemeinsam mit den erforderlichen Beleuchtungsan-
lagen zu erheblichen Beeinträchtigungen dieses Nahrungshabitats führen kann. 

Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Funktionen als essentielles Nahrungshabitat 
für Fledermäuse bei der Realisierung des Masterplans ganz oder zumindest teilweise erhalten 
oder wiederhergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine die Wasserflä-
chen querende Brücke für Fußgänger und Radfahrer gebaut werden sollte, die auch in den 
Abendstunden und nachts beleuchtet wird. 

Es ist daher vorsorglich davon auszugehen, dass für die Eingriffe in diesem Teilbereich CEF-
Maßnahmen für die Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii) durchgeführt werden müs-
sen.  

Essentielles Nahrungshabitat „Teiche Nord“ mit besonderer Bedeutung für Bartfleder-
maus (Myotis mystacinus/brandtii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Wasser-
fledermaus (Myotis daubentonii) 

Die Wasserflächen und ihre schmalen Uferstreifen bleiben weitgehen unverändert erhalten. 
Am Teich Lallange sollen möglicherweise Teilbereiche der mit Mauern eingefassten Uferbe-
reiche abgeflacht und bepflanzt werden. Insgesamt ist von einem Erhalt der Lebensraum-
funktionen auszugehen; die entstehenden Eingriffe können durch in-situ-Maßnahmen vermie-
den oder kompensiert werden. 
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Leitstruktur und Nahrungshabitat „Gehölzgürtel enovos“ mit allgemeiner Bedeutung für 
die Zwergfledermaus 

Diese auf einer Böschung und am Bachkanal stehenden Gehölzstrukturen werden bei der 
Realisierung des Masterplans nicht erhalten. Da sich die landesweite Population der Zwerg-
fledermaus in Luxemburg noch in einem guten Erhaltungszustand befindet, gelten die Habitate 
mit allgemeiner Bedeutung dieser Art nicht als geschützt nach Art. 17 des Naturschutzge-
setzes und müssen demnach auch nicht kompensiert werden.  

Nahrungshabitat „Gehölzstreifen Schifflange“ mit allgemeiner Bedeutung für die 
Zwergfledermaus 

Diese Gehölzstrukturen werden bei der Realisierung des Masterplans ebenfalls nicht erhalten. 
Da sich die landesweite Population der Zwergfledermaus in Luxemburg noch in einem guten 
Erhaltungszustand befindet, gelten die Habitate mit allgemeiner Bedeutung dieser Art nicht als 
geschützt nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes und müssen demnach auch nicht kompen-
siert werden. 

 

Tötungs- Verletzungs- und Störungsverbot  

In den Gebäuden wurden keine Fledermausquartiere vorgefunden. Auch die Nutzung der 
unterirdischen Stollen als Überwinterungsquartiere konnte ausgeschlossen werden.  

Potentielle Fledermausquartiere können sich in den älteren Baumbeständen des Plangebietes 
befinden. Bei der Baumhöhlenkartierung wurden 14 Höhlenbäume und 5 Bäume mit Entwick-
lungspotential aufgenommen, die als Fledermausquartiere in Frage kommen.  

Zur Einhaltung des Störungs- und Tötungsverbotes dürfen Rodungen generell nur im Zeitraum 
zwischen Oktober und Februar durchgeführt werden. Zusätzlich sollen Baumhöhlen kurz vor 
einer geplanten Rodung nochmals auf einen tatsächlichen Besatz geprüft werden, um eine 
Tötung oder Verletzung geschützter Tierarten mit Sicherheit zu vermeiden 
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Abbildung 28: Kartographische Übersicht über die Ergebnisse der Baumhöhlenkartierung 

 

 Quelle: FöA 2021  
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Abbildung 29: Kartierung der Fledermausvorkommen 

 
Quelle: FÖA Trier (2021 
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Vögel 

Aktuelle Situation 

Die Erfassungen zu den Brutvögeln im Planungsraum kommen zusammengefasst zu folgen-
den Ergebnissen (FÖA 2021 b), Seite 14-41: 

» Auf der Untersuchungsfläche sind Lebensstätten folgender planungsrelevanter Vogel-
arten mit einem unzureichenden Erhaltungszustand (U 1 und U 2) vorhanden: 

 

Anzahl Artname Lebensstätte 

4 Reviere Haussperling Passer domesticus Offene Fläche und Gebäude im 
zentralen Teil des Gebietes 

1 Revier Nachtigall Luscinia meg-
arhynchos 

In den Gehölzen am Bachkanal 

3 Reviere Gartenrotschwanz Phoenicurus phoe-
nicurus 

An der Alzette und im Schlass-
goard 

4 Reviere Bluthänfling Carduelis canna-
bina 

An verschiedenen Stellen in 
kleineren Gebüschinseln 

2 Reviere Dorngrasmücke Sylvia communis Gebüsche im südlichen Teil des 
Gebietes 

2 Reviere Klappergrasmücke Sylvia curruca In Gebüschen am Bachkanal und 
in Schifflange 

4 Reviere Stieglitz Carduelis carduelis An verschiedenen Stellen in Ge-
büschen und Baumbeständen 

3 Reviere Girlitz Serinus serinus An der Alzette 

2 Reviere  Flussregenpfeifer Charadrius dubius Ehemalige Abraumhalde 

1 Revier Teichrohrsänger Acrocephalus scir-
paceus 

Teich Lallange 

1 Revier Zwergtaucher Tachybaptus rufi-
collis 

Teich Schifflange 

Nahrungshabitat Eisvogel Alcedo atthis Teiche Lallange und Schifflange 

Ruhestätte Uhu Bubo bubo Gebäude auf dem Gelände 

Ansitzwarten Wanderfalke Falco peregrinus Hohe Gebäude auf dem Gelände 
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» Die blüten- und insektenreiche Pioniervegetation auf dem Gelände ist als Nahrungs-

quelle für die im Gebiet nistenden Arten von Bedeutung.  

» Auf der Untersuchungsfläche sind Vorkommen bzw. Lebensräume von Vogelarten nach 

Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie vorhanden, die mit Erhaltungs- und Entwick-

lungszielen in den umliegenden Natura-2000-Habitatgebieten und Vogelschutzgebieten 

aufgeführt sind. Funktionsräumliche Bezüge zwischen dem Plangebiet und den 

umliegenden Natura-2000-Schutzgebieten können für folgende Arten nicht grundsätz-

lich ausgeschlossen werden und sind in einer FFH-Verträglichkeitsprüfung näher zu 

untersuchen: 

» Funktion des Planungsraumes als Nahrungshabitat und Tageseinstand für den Uhu 

(Bubo bubo). 

» Funktion der nördlichen Kühlteiche als Nahrungshabitat des Eisvogels (Alcedo atthis)  

» Bedeutung des Planungsraumes für Nahrungsflüge des Wanderfalken (Falco peregri-

nus) 
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Abbildung 30: Kartierung der Avifauna 

 
Quelle: FÖA Trier (2020-2021) 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Mit der Umsetzung des Masterplans ist von einem weitgehenden Verlust der heutigen Lebens-
stätten auszugehen. Dies betrifft im Vorfeld der PAPs bereits die vorbereitenden Arbeiten zur 
Baufeldfreimachung, die Renaturierung der Alzette, die Eingriffe in den Biotopbestand des 
Schlassgoart, die Arbeiten zur Renaturierung der Alzette und die nahezu flächig erforderlichen 
Arbeiten zur Sanierung belasteter Böden.  

Die Möglichkeiten für die Durchführung von in-situ-Maßnahmen sind daher eingeschränkt und 
nur für einen geringen Teil der vorkommenden Vogelarten realistisch durchführbar. Für In-situ-
Maßnahmen kommt insbesondere der neue Grünzug des „Railpark“ in Frage.  

Einen im Prinzip sehr gut geeigneten Bereich für In-situ-Maßnahmen stellt nach seiner Fertig-
stellung auch der Grünzug „Alzette-Dipbach“ dar, in dem die derzeit sehr stark ausgebauten 
Gewässer renaturiert werden. Da die aufwändigen Renaturierungsmaßnahmen durch öffent-
liche Mittel gefördert werden sollen, sind die Möglichkeiten für die Anrechnung von in-situ-
Kompensationsmaßnahmen in diesem Bereich eingeschränkt und können voraussichtlich nur 
für Teile der auf den seitlich an die Renaturierung angegliederten weiteren Grünflächen mit 
öffentlichen Nutzungen und die Anlage von Fuß- und Radwegen in Anspruch genommen wer-
den.  

Die Kompensationsstrategie für das Plangebiet wird daher zu einem großen Teil auf vorge-
zogene CEF-Maßnahmen und FCS-Maßnahmen außerhalb des Plangebietes ausgerichtet 
werden müssen.  

Zur Umsetzung der Maßnahmen für Gartenrotschwanz, Bluthänfling und Dorngrasmücke liegt 
der Leitfaden CEF-Maßnahmen19 vor.  

Für die im Plangebiet vorkommenden Vogelarten kommen folgendes Maßnahmenkonzept zur 
Anwendung: 

 

Arten, für die eine Ex-situ-Kompensation mit CEF-Maßnahmen erforderlich wird 

Gartenrotschwanz 

Der Gartenrotschwanz ist mit 2 Brutpaaren an der Alzette und 1 Brutpaar im Schlassgoart 
vorhanden. Die Reviere sind im Durchschnitt ca. 1 ha groß. 

Die heutigen Lebensstätten bleiben zwar prinzipiell erhalten (Schlassgoart) oder werden wie-
derhergestellt (Renaturierung der Alzette). Durch die Querung mit neu entstehenden Infra-
strukturanlagen an mehreren Stellen und im Schlassgoart (Zufahrten, Brücken, Tram, Rad-
wege) werden sie zukünftig jedoch wesentlich stärker zerschnitten und unterliegen verstärkten 
Störungseinflüssen. Es besteht daher eine Prognoseunsicherheit, ob in diesen Bereichen zu-
künftig die ausreichenden Reviergrößen von ca. 1 ha gewährleistet werden können. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ist daher für die Art eine vollständige ex-situ-Kompensation erforderlich. 

  

 
19 MECDD (2021): Leitfaden CEF-Maßnahmen – Leitfaden zur Bewältigung von Beeinträchtigungen bei Eingriffen und 
Projekten hinsichtlich einer Auswahl besonders geschützter Arten. Bearb. FöA Trier Dezember 2021 



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Beschreibung des Umweltzustandes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 86 

Bluthänfling 

In Hecken und Gebüschen sind im Plangebiet 4 Lebensstätten des Bluthänflings vorhanden. 
Wichtige Habitatelemente sind die dichten Gehölze sowie die offenen, samentragenden 
Ruderalflächen auf den ehemaligen Gleisflächen. Alle geeigneten Nistmöglichkeiten und 
Habitatstrukturen gehen im Zuge der zukünftigen Bebauung vollständig verloren. Für die Art 
ist daher eine ex-situ-Kompensation erforderlich. 

Dorngrasmücke 

2 Reviere der Dorngrasmücke finden sich im südlichen Teil des Plangebietes in Brombeerge-
strüpp. Nahrungshabitate sind die Krautsäume entlang von Hecken und Gebüschen sowie 
Brachflächen in unterschiedlichen Altersstadien. Bei Funktionsverlust sind die Reviere mit 
einer Kompensationsfläche von jeweils 1 ha zu ersetzen. Alle geeigneten Nistmöglichkeiten 
und Habitatstrukturen gehen im Zuge der zukünftigen Bebauung vollständig verloren. Für die 
Art ist daher eine ex-situ-Kompensation erforderlich. 

Mitnahmeeffekt durch Schirmarten 

Unter Berücksichtigung der jeweils notwendigen Habitatelemente und Flächengrößen können 
CEF-Maßnahmen für diese Arten auf gemeinsamen Maßnahmenflächen kombiniert werden. 
Die Mindestgröße der Flächen beträgt ca. 4 ha, auf denen folgende Maßnahmentypen durch-
geführt werden sollen: 

» Anbringen von Nisthilfen 

» Entwicklung/Optimierung baumbestandenen Grünlands (Streuobst oder Kopfbäume) 

» Gruppenweise Pflanzung von dicht beasteten Hecken und Gehölzgruppen 

» Entwicklung von Saum- und Staudenstreifen 

» Anlage von Extensivgrünland und Buntbrachen  

» Übergangsweise Anlage von Reisighaufen 

Nachtigall 

Ein Revier der Nachtigall findet sich in den Baum- und Gebüschgruppen zwischen Bachkanal 
und Enovos-Gelände. Von einer Nutzung der umliegenden Flächen und Gehölzbestände ist 
auszugehen. Die Reviergröße kann bis zu 2 ha betragen; als Fortpflanzungsstätte wird das 
gesamte Revier abgegrenzt. Da die betroffenen Gebüsche und Vorwaldbestände im Zuge der 
Bebauung entfernt und nicht wiederhergestellt werden, ist für die Arte eine ex-situ-
Kompensation erforderlich. 

Klappergrasmücke 

2 Lebensstätten in den Gebüsch- und Vorwaldstrukturen in der Umgebung der Pumpstation B 
und am Enovos-Gelände. Die Art ist eng an die Gebüsch- und Waldhabitate gebunden, die 
sowohl als Fortpflanzungsstätte als auch zur Nahrungssuche genutzt werden. Da die betroffe-
nen Gebüsche und Vorwaldbestände im Zuge der Bebauung entfernt und nicht wiederherge-
stellt werden, ist für die Art eine ex-situ-Kompensation erforderlich. 
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Mitnahmeeffekt durch Schirmarten 

Unter Berücksichtigung der jeweils notwendigen Habitatelemente und Flächengrößen können 
CEF-Maßnahmen für die beiden Arten auf gemeinsamen Maßnahmenflächen kombiniert wer-
den. Die Mindestgröße der Flächen beträgt ca. 2 ha, auf denen folgender Maßnahmentyp 
durchgeführt werden soll20: 

» Entwicklung von gut beschatteten, dichten Gehölzbeständen mit ausgeprägter Kraut-

schicht und Falllaubdecke. 

 

Arten, für die eine weitere Klärung erforderlich ist 

Girlitz 

Drei Brutreviere liegen in den Baum- und Gebüschbeständen an der Alzette. Eine Beeinträch-
tigung der Lebensstätte entsteht durch die Renaturierung der Alzette, für die eine weitgehende 
Entfernung aller Gehölze notwendig wird.  

Die heutigen Lebensstätten können zwar prinzipiell an der renaturierten Alzette wiederherge-
stellt werden. Durch die Querung mit neu entstehenden Infrastrukturanlagen an mehreren Stel-
len und im Schlassgoart (Brücken, Zufahrten, Tram, Radwege) werden sie zukünftig jedoch 
wesentlich stärker zerschnitten und unterliegen verstärkten Störungseinflüssen. Es besteht 
daher eine Prognoseunsicherheit, ob in diesen Bereichen zukünftig die ausreichenden Revier-
größen gewährleistet werden können. 

Stieglitz 

Vier Brutreviere liegen in Gebüschen und Baumbeständen an verschiedenen Stellen des Plan-
gebietes.  

Die beiden Reviere am Enovos-Gelände und in den Gebüschen an der Nordostgrenze bei 
Schifflingen gehen durch die geplante Bebauung verloren und können nicht wieder hergestellt 
werden. 

Die beiden Reviere an der Alzette können zwar prinzipiell an der renaturierten Alzette wieder-
hergestellt werden. Durch die Querung mit neu entstehenden Infrastrukturanlagen an mehre-
ren Stellen werden sie zukünftig jedoch wesentlich stärker zerschnitten und unterliegen ver-
stärkten Störungseinflüssen. Es besteht daher eine Prognoseunsicherheit, ob in diesen Berei-
chen zukünftig die ausreichenden Reviergrößen gewährleistet werden können. 

Flussregenpfeifer 

Zwei Brutpaare nutzen die offenen Bodenflächen und temporären Wasserflächen in der ehe-
maligen Schlackenhalde als Lebensstätte. Die Art ist in mehreren ähnlichen Habitaten in der 
Umgebung verbreitet und besiedelt von dort aus in kurzer Zeit neu entstehende Habitate. 

Eine geeignete Kompensationsmaßnahme ist die Anlage von Schotter- und Kiesbänken an 
Gewässern oder im Zusammenhang mit deren Renaturierung. 

Die Lebensstätte des Flussregenpfeifers kann nicht im Plangebiet erhalten werden. Es wird 
eine ex-situ-Kompensation oder eine Kompensation über das Ökokonto erforderlich. 

 
20 Dietzen et. al. (2017): Die Vogelvelt von Rheinland-Pfalz, HG.: GNOR 
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In-situ-Kompensation 

Haussperling 

Vielfache Nistmöglichkeiten bestehen für den Haussperling an den vorhandenen Gebäuden. 
Diese bleiben diese zum Teil erhalten werden. Durch einen Gebäudeabriss oder Fassaden-
sanierungen entfallende Nistmöglichkeiten können durch die Anbringung von Nistkästen an 
anderen Gebäuden ersetzt werden. 

 

Arten mit Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Uhu 

Der Uhu hat eine Ruhestätte in einem Gebäude des Plangebietes. Diese Funktion kann durch 
die Anbringung von 3 Uhukästen z.B. am Kühlturm und in der näheren Umgebung des Stadt-
gebietes ausgeglichen werden. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Wanderfalke 

Der Wanderfalke nutzt einige hohe Gebäude des Plangebietes als Ansitzwarten. Der Wasser-
turm und der Kühlturm werden erhalten und können diese Funktion weiterhin erfüllen. Darüber 
hinaus sind auch die im Gebiet geplanten neuen Hochhäuser als zusätzliche Ansitzwarten 
geeignet. Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Teichrohrsänger 

Ein Brutvorkommen befindet sich im Schilfgürtel des Teich Lallange an der Straße nach Schiff-
lange. In diesem Uferbereich sind keine Baumaßnahmen vorgesehen. Das Gewässer bleibt 
erhalten. Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Zwergtaucher 

Ein Revier des Zwergtauchers befindet sich am südlichen Ufer des Teich Lallange. Das Ge-
wässer bleibt erhalten. Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Eisvogel 

Der im angrenzenden Vogelschutzgebiet vorkommende Eisvogel nutzt die Kühlteiche Lallange 
und Schifflange als regelmäßiges Nahrungshabitat. Da die Wasserflächen in ihrer jetzigen 
Ausdehnung erhalten werden, sind keine Maßnahmen erforderlich. 
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Abbildung 31: Kompensationsstrategie für Vogelarten 

 

Quelle: FÖA Trier 19.12.2022 
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Reptilien 

Aktuelle Situation 

Die Erfassungen zu den Reptilien im Planungsraum kommen zusammengefasst zu den fol-
genden Ergebnissen: 

» Die Mauereidechse (Podarcis muralis) wurde häufig auf dem Gelände nachgewiesen. 

Durch das vergleichsweise hohe Ausbreitungspotential kann von einer nahezu flächen-

haften Besiedelung oder zumindest der Nutzung aller geeigneten Habitatstrukturen 

ausgegangen werden (FÖA 2021 d)21 Seite 29-30. 

» „Im Gebiet wurden auch reproduzierende Mauereidechsen nachgewiesen. Damit erfül-

len die Habitate die Anforderungen eines essentiellen Lebensraumes nach Art. 21 des 

Naturschutzgesetzes“. 
» Die Habitateignung wird in drei Kategorien unterschieden. Räume mit einem besonders 

häufigen Vorkommen der Art liegen im nordöstlichen Teil des Untersuchungsgebietes 

in der Umgebung der beiden Kühlteiche und in der Umgebung des Ziegelschuppens.  

» „Trotz hoher Kartierintensität wurden für Schlingnatter (Coronella austriaca) und 

Zauneidechse (Lacerta agilis) keine Nachweise erbracht. Ein Vorkommen dieser Arten 

kann ausgeschlossen werden.“ 
» „Die Ringelnatter (Natrix natrix) wurde erwartungsgemäß am nordöstlichen Kühlteich 

mit 3 Individuen nachgewiesen. Von einer Reproduktion wird ausgegangen.“ 
» „Keine der Reptilienarten wird in den Standarddatenbögen oder den Erhaltungs- und 

Entwicklungszielen angrenzender Natura-2000-Gebiete genannt. Allerdings sind für 

Mauereidechse, Schlingnatter und Zauneidechse auf dem Lallèngerbierg geeignete 

Lebensräume für diese Arten vorhanden und werden in der Datenbank des MNHN ver-

zeichnet. 

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Mit der Umsetzung des Masterplans ist von einem weitgehenden Verlust der heutigen Mauer-
eidechsen-Lebensräume auszugehen. 

Ein Erhalt oder die Wiederherstellung geeigneter Lebensstätten ist innerhalb des Plangebietes 
unter Umständen auf dem Gelände des neuen Railparks möglich, für den eine Gestaltung in 
Anlehnung an das jetzige Erscheinungsbild mit offenen, blütenreichen und nur gering mit Ge-
hölzen durchsetzten Brachen angedacht ist. Die potentiell gute Eignung dieser Flächen wird 
jedoch durch folgende Kriterien wieder eingeschränkt: 

Das Klimagutachten schlägt eine dichte Bepflanzung des Railpark vor, um dessen Aufenthalts-
funktionen zu verbessern und der Aufheizung der Schotterflächen entgegen zu wirken. Das 
Ergebnis der Abwägung zwischen den Aspekten des Arten- und Klimaschutzes ist offen, 
tendiert jedoch aufgrund der zunehmenden Folgen des Klimawandels in Richtung einer 
dichteren Bepflanzung mit Sträuchern und Bäumen. 

Der Railpark und die Umgebung des Teiches Schifflange sind dazu vorgesehen, auch Erho-
lungs-Infrastrukturen, Spielplätze und Sportflächen aufzunehmen, die ein verbindendes Ele-

 
21 FöA (2021 d) :Faunistische Erfassungen im ehemaligen Stahlwerk Esch-Schifflange – Kartierung Reptilien 2020 
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ment zwischen den Bewohnern der einzelnen Siedlungsflächen westlich und östlich der 
Zementbahn darstellen werden. Diese intensiv gestaltete und relativ stark frequentierte Art der 
Nutzung spricht ebenfalls gegen eine Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für die 
Mauereidechse auf diesen Flächen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Unter diesen Voraussetzungen ist eher davon auszugehen, dass die Verluste von Lebensstät-
ten der Mauereidechse mehr oder weniger vollständig außerhalb des Plangebietes ausgegli-
chen werden müssen. Mangels geeigneter, noch nicht von der Mauereidechse besetzter Maß-
nahmenflächen in der unmittelbaren oder näheren Umgebung ist davon auszugehen, dass 
weiter entfernt liegende FCS-Maßnahmen und eine Umsiedlung der Individuen erforderlich 
werden. 

Die Konzeption von FCS-Maßnahmen orientiert sich ebenfalls am Leitfaden für CEF-Maßnah-
men und sieht eine Wiederherstellung der hervorragend bis gut geeigneten Habitate im Ver-
hältnis 1:1 an anderer Stelle vor (grüne und gelbe Flächen in Abb. 32). Die nur mäßig geeig-
neten Habitate fallen nicht unter die Erfordernis einer Kompensation (Rote Flächen in Abb. 
32).  

Daraus ergibt sich je nach Aufwertungspotential der Zielflächen für die FCS-Maßnahmen ein 
vorläufig geschätzter Flächenbedarf von ca. 6,4 – 7,7 ha.  

Folgende Maßnahmentypen haben bei sich der Flächensuche als geeignet erwiesen22,23: 

» Anlage von vegetationsarmen Flächen und lückiger Gesteinsböschungen und Anlage 

grabbarer, sandiger Rohbodenflächen auf Teilflächen 

» Anlage von südexponierten Steinriegeln und Trockenmauern 

» Freistellung/Entbuschung von zugewachsenen Felswänden 

» Anlage von Saumhabitaten/Krautsäumen 

Die Maßnahmen sollten dabei folgende Zusammenstellung der Habitatmosaike umfassen: 

» 20-25 % Sträucher 

» 10-15 % ältere Brachflächen (Altgras, Stauden) 

» 20–30 % dichtere Ruderalvegetation 

» 20-30 % lückige Ruderalvegetation auf grabbarem Substrat 

» 5-10 % Steinriegel, Altholzhaufen und Sandlinsen 

 

 

  

 
22 MECDD (2021): Leitfaden CEF-Maßnahmen – Leitfaden zur Bewältigung von Beeinträchtigungen bei Eingriffen und 
Projekten hinsichtlich einer Auswahl besonders geschützter Arten. Bearb. FöA Trier Dezember 2021 
23 Trautner, Jürgen (2020): Artenschutz- Rechtliche Pflichten, fachliche Konzepte, Umsetzung in der Praxis.- Stuttgart 2020 
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Abbildung 32: Kartierung der Reptilienvorkommen 

 
Quelle: FÖA Trier (2020-2021) 
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Amphibien 

Für den Nachweis von Amphibien wurde eine eDNA-Analyse aus Wasserproben durchgeführt. 
Zusätzlich wurde bei der Kartierung der anderen Artengruppen und bei der Befahrung der 
Gewässer zur Libellenuntersuchung Sicht- und Verhörbeobachtungen durchgeführt. Die 
Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass im Planungsgebiet keine Lebensräume 
planungsrelevanter Arten nachgewiesen wurden (FÖA 2021 c)24 Seite 19-21. 

 

Falter 

Aufgrund der vorgefundenen Biotop- und Habitatstrukturen und geeigneter Nahrungspflanzen 
wurde ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) und der Spani-
schen Flagge (Euplagia quadripunctaria) nicht ausgeschlossen. Diese Arten kommen auch in 
den Natura-2000-Gebieten bzw. Naturschutzgebieten der Umgebung vor (FÖA 2021 e)25, 
Seite 16-17. 

„Im Zuge der Erfassung von Nachtfaltern wurden keine Vorkommen der Spanischen Flagge 
oder des Nachtkerzenschwärmers vorgefunden“ 

Aufgrund der parallel durchgeführten Habitatkartierungen wurde aber deutlich, dass für beide 
Arten in unterschiedlichem Ausmaß Habitatpotenziale ausgebildet sind: 

» „Potenzielle Habitate der Spanischen Flagge existieren nur kleinräumig entlang der 
Gewässerränder an den Kühlteichen und in Assoziation zum enovos-Gelände an dem 

nach Nordwesten angrenzenden Entwässerungsgraben. Reproduktion und stetige 

Vorkommen sind unter den absehbaren Witterungsbedingungen nicht zu erwarten. Die 

weiteren Habitatflächen können dementsprechend allenfalls für sporadische Einzel-

funde von Bedeutung sein. “ 
» Für den Nachtkerzenschwärmer potenziell geeignete Reproduktions- und Larval-

habitate waren vergleichsweise häufig zu finden. Nahezu alle Bereiche der wärmebe-

tonten Gleis- und Schotterfluren sind durch Vorkommen der Raupennahrungspflanzen 

gekennzeichnet.“ 

 

Libellen 

Es wurden 22 Arten nachgewiesen; darunter war keine Art nach Anhang II oder IV der FFH-
Richtlinie. Die meisten Arten wurden mit dem Status als Nahrungsgast nachgewiesen (FÖA 
2021 f)26, Seite 13-15. 

» „Mit der Pokaljungfer und dem Spitzenfleck wurden zwei Arten der Roten Liste der 
Libellen Luxemburg (Proess 2006) nachgewiesen. Drei weitere Arten (Früher Schilf-

jäger, Keilfleck, Kleine Königslibelle) werden als „rare“ (extrem selten) eingestuft.“ 

 
24 FöA (2021 c) :Faunistische Erfassungen im ehemaligen Stahlwerk Esch-Schifflange – Kartierung Amphibien 2020 
25 FöA (2021 e) :Faunistische Erfassungen im ehemaligen Stahlwerk Esch-Schifflange – Kartierung Nachtkerzenschwärmer 
und Spanische Flagge 2020 
26 FöA (2021 f) :Faunistische Erfassungen im ehemaligen Stahlwerk Esch-Schifflange – Kartierung Libellen 2020 
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» „Das aktuelle Habitatpotenzial der Gewässer wird als durchschnittlich angesehen. 
Negativ wirken bei einigen der Gewässer ein Besatz mit Fischen und Krebsen, Schad-

stoffbelastung, Beschattung, schmale und steile Uferbereiche mit nur schmaler Uferve-

getation.“ 

„Libellen nach Anhang II oder IV der FFH-Richtlinie wurden nicht nachgewiesen. Auch werden 
in den Managementplänen der benachbarten Naturschutzgebiete und Natura-2000-Zonen 
keine Libellen aufgeführt.“ 

 

Auf alle Artengruppen einwirkende Vorbelastungen 

Weite Teile der über lange Zeiträume mit Industrieanlagen bestandenen und als Gleisflächen 
genutzten Böden sind mit unterschiedlichen Schadstoffgruppen belastet. Belastungen sind 
auch am Bachkanal, in den unterirdischen Kanälen und in den Schlammablagerungen der 
nördlichen Klärteiche zu finden. Es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, 
die mit weitgehenden Eingriffen in die vorhandenen geschützten Biotope und die Lebensstät-
ten geschützter und nicht geschützter Tierarten verbunden sind. 

Die potentiell als Lebensraum für Amphibien geeigneten Teiche im nördlichen Plangebiet sind 
durch ihre schlechte Wasserqualität, weiterhin andauernde Schadstoffbelastungen aus der 
Produktionszeit des Stahlwerkes und einen zu starken Fischbesatz beeinträchtigt. Die Teiche 
des Schlassgoart sind ebenfalls durch ihren starken Fischbesatz als Lebensraum beeinträch-
tigt, der sich auch nachteilig auf das Vorkommen von Libellen auswirkt. 

Die sehr naturfern mit einem betonierten Bett und hohen Ufermauern ausgebaute Alzette bie-
tet derzeit keine aquatischen Lebensräume für gewässergebundene Tierarten wie Libellen, 
Amphibien oder Vögel. Zudem werden die Entwicklungsmöglichkeiten für den Flusslauf durch 
dicht am linken Ufer stehende Bestandsgebäude und hohe Mauern eingeschränkt.  

Die Bepflanzung der Ufer an der Alzette besteht überwiegend aus nicht für den Standort typi-
schen Baumpflanzungen mit einem hohen Anteil an Hybridpappeln. Zudem ist ein Teil dieser 
Bäume nicht mehr standfest und muss entfernt oder stark zurückgeschnitten werden. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Die im Plangebiet vorhandenen Lebensstätten nach Artikel 17 und 21 des Naturschutzge-
setzes für alle betroffenen Tierarten werden im PAG nachrichtlich dargestellt, um auf den im 
weiteren Verlauf des Planverfahrens entstehenden Kompensationsbedarf hinzuweisen. 

Hinweise zur weiteren Umsetzung der Maßnahmen werden im Kapitel Monitoring gegeben. 

 

Handlungsbedarf für die weitere Prozedur 

Die erforderlichen CEF-Maßnahmen für die absehbaren Eingriffe in die essentiellen Lebens-
stätten der verschiedenen betroffenen Vogelarten müssen vorab durchgeführt werden und be-
reits vor der Umsetzung des ersten PAP funktionsfähig hergestellt sein. Dies betrifft auf weiten 
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Teilen des nicht bebauten Geländes die Artengruppen Reptilien und Vögel und die Fleder-
mäuse im Bereich des Schlassgoart. 

Zur Einhaltung des artenschutzrechtlichen Tötungs-, Beschädigungs- und Störungsverbotes 
wird eine kontinuierliche ökologische Baubegleitung für das Projekt festgelegt.  

Mit den Eingriffen durch die Planungen verbundene erforderliche Kompensationsmaßnahmen 
werden abschließend in der EIE und den PAPs ausgearbeitet. 
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6.4. Schutzgut Boden 

Ergebnisse der UEP 

Die in der UEP dargestellten Rahmenbedingungen haben sich zwischenzeitlich nicht verän-
dert und behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Unabhängig von der geplanten Modification des 
PAG wird in einem eigenständigen Verfahren bereits seit längerer Zeit ein Monitoring der Bo-
den- und Grundwasserbelastungen durchgeführt. In diesem Rahmen wird auch ein 
Sanierungskonzept erarbeitet, das die erforderlichen Maßnahmen zur Umnutzung in ein 
Mischgebiet festlegt. 

Aktueller Zustand 

Das Schutzgut Boden wird im vorliegenden Fall aufgrund der Vornutzungen im Wesentlichen 
auf seine Vorbelastungen und deren Auswirkungen auf die Filter- und Pufferfunktion und die 
Retentionsfunktion untersucht. Eine geringere Rolle spielt die Betrachtung der übrigen Boden-
funktionen, zu denen die Lebensraumfunktion und die Archivfunktion gehören.  

Das Plangebiet liegt geologisch in der früheren Talaue der Alzette, die ursprünglich von den 
Sedimentablagerungen des Flusses gebildet wurde. An der südöstlichen Grenze des Gebietes 
stehen im Bereich der Bahnanlagen und des neuen Hochofens die Ablagerungen des Lias 
(Striatulus-Schichten, lo4) an. Sie sind als sandige, graue Mergel mit auskeilenden Sandstein-
bänkchen ausgebildet. 

Für die Anlage des Stahlwerkes wurde das Gelände künstlich angeschüttet, so dass die ur-
sprünglichen geologischen Verhältnisse nicht mehr erhalten sind.  

Weite Teile des Plangebietes sind von bebauten und befestigten Flächen und den Schotter-
flächen ehemaliger Gleisanlagen gebildet. Im Untergrund durchzieht ein verzweigtes Stollen-
system zur Wasser- und Energieversorgung das Gelände. Unveränderte, natürlich ge-
wachsene Böden sind nahezu nicht vorhanden. Auch die Böden im Bereich der Alzette wurden 
durch den starken Ausbaugrad des Gewässers und die damit verbundene Uferbefestigungen 
sowie die Befestigung und Tieferlegung der Sohle erheblich verändert. 

Das Außengelände des Stahlwerkes wird von Bahnanlagen, einigen mit Rasen bedeckten 
Grünanlagen sowie weniger stark genutzten Bereichen mit Pioniervegetation bedeckt. Auf den 
Schotterflächen der nicht mehr genutzten Bahnanlagen hat sich eine erste Pioniervegetation 
eingestellt. Sie sind darüber hinaus ein Lebensraum für Reptilien und haben damit bereits eine 
Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen. 

Die Außenflächen und insbesondere die Bahnanlagen sind wasserdurchlässig aufgebaut 
und haben damit eine Bedeutung für die Retentionsfunktion. Ihre Puffer- und Filterfunktion ist 
dagegen gering.  
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Vorbelastungen 

Das Gelände weist aufgrund der industriellen Vornutzung Altablagerungen und Altlastenver-
dachtsflächen auf, die bereits in Voruntersuchungen und Monitoringprogrammen erfasst wur-
den.  

Dabei kann zwischen den folgenden Belastungspfaden unterschieden werden: 

» Verwendung belasteter Materialien bei der Aufschüttung im Untergrund des Industrie-

geländes 

» Belastungen unmittelbar an den Gebäuden z.B. durch Verwendung von Asbest oder 

verunreinigtem Beton, Feinstaubbelastung und Anreicherung von Schadstoffen in Fil-

teranlagen etc. 

» Direkte Bodenbelastungen durch die Produktionsprozesse, z.B. als Schlackegräben, 

Feinstaubhaufen, Ölaustritte, Belastung mit Schwermetallen, Kohlenwasserstoffver-

bindungen und weiteren organischen und anorganischen Schadstoffen auf dem Ge-

lände 

» Indirekte Bodenbelastungen durch Niederschläge von Feinstaub, Schwermetallen u.a. 

» Anreicherung von Schadstoffen im System der Be- und Entwässerungsanlagen, Grä-

ben, Stollen, Klärbecken und Teichen 

» Verlagerung und Auswaschung von Schadstoffen in das Grundwasser und in Oberflä-

chengewässer /Alzette) 

Cessation d‘activités 

Der Bescheid zur Beendigung der bisherigen Nutzungen wurde am 31.05.2022 erteilt. Er um-
fasst die folgenden Teilbereiche: 

» Arrêté de cessation d’activité site AM Usine (No. 1/16/1585) 
» Arrêté de cessation Cloos - extraction scories (No. 1/19/0491) 

» Arrêté de cessation d’activité Harsco Metals (No. 1/19/0584) 

» Die Nutzungen im Teilbereich Schlassgoart wurden bereits vor längerer Zeit beendigt. 

» Die Gebäude der ehemaligen Gasturbine im Süden des Gebietes wurden als 

Bürogebäude umgenutzt und mit einigen Neubauten und einem Parkplatz erweitert. 

» Auf der Zone ACTI wurden die früher hier stehenden Gebäude im Zeitraum zwischen 

2011/2012 abgerissen. Die Fläche wurde bereits saniert und für eine Wohnbebauung 

vorbereitet.   
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Abbildung 33: Cessation des activités 
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Schlassgoart 

Der südliche Bereich des Plangebietes wurde bereits in den Jahren 2002 – 2013 durch meh-
rere Studien untersucht und an einigen Stellen saniert. Die Ergebnisse sind in zwei Studien 
von 200827 und 2009 zusammengefasst und beziehen sich auf eine Unterteilung des Unter-
suchungsgebietes in mehrere Teilbereiche mit folgenden Ergebnissen: 

» Die Zone ACTI nordwestlich des Bachkanals wies Belastungen mit den Schwermetallen 

Blei (Pb), Zink (Zn), Arsen (As) sowie im Bereich des Bachkanals und mit 

Fluorwasserstoffen belastete Schlämme (HFx) auf. Diese Fläche wurde bereits saniert  

» Die Zone Parking südlich des Bachkanals wurde früher als Absetzteich genutzt, der im 

Zeitraum zwischen 1987 und 1994 verfüllt und zu einem Parkplatz umgewandelt wurde. 

Am westlichen Rand dieses ehemaligen Teiches wurden belastete Schlämme 

vorgefunden.  

Es wurden daher weitere Untersuchungen vorgenommen, die keine über den zulässi-

gen Grenzwerten liegenden Bodenbelastungen nachgewiesen haben. Eine Abdeckung 

der Flächen wird aufgrund der allgemeinen Belastung mit Arsen (As) und einer 

punktuellen Belastung mit Blei (Pb) dennoch für notwendig gehalten.28 

» In den übrigen Zonen wurden lediglich punktuelle und geringfügige Verunreinigungen 

vorgefunden. 

Stahlwerksgelände 

Drei in diesem Zusammenhang erstellte Etudes historiques environnementales umfassen ein 
Inventar und eine kartographische Darstellung der potentiellen Risikozonen mit Umweltbe-
lastungen.  

Die Untersuchungen kamen zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen, die im Weiteren 
berücksichtigt und vertieft werden müssen: 

» Der Untersuchungsumfang an den Gebäuden betrifft 92 Proben an Holztraversen, 

Farbanstrichen, verschiedenen Mauern aus Beton und Ziegeln, den Beton des Kühl-

turmes, Dachbeläge, Schlackegräben und Bodenplatten aus Beton. 

» An verschiedenen Gebäuden wurden vor allem Belastungen mit Mineralölkohlenwas-

serstoffen (HC C10 – C40), Polyzyklischen aromatischen Wasserstoffen (HAP 1-16) 

und den Schwermetallen Zink (Zn) und Blei (Pb) festgestellt 

» In 24 von 156 Proben wurden asbestbelastete Bauteile vorgefunden. 

» Die Sedimente in den zugänglichen Teilen der Kanalisation weisen für fast alle Probe-

stellen erhöhte Konzentrationen für Mineralölkohlenwasserstoffe und verschiedene 

Schwermetalle auf.  

» Die Schlämme in den beiden nördlichen Klärteichen weisen Verunreinigungen auf und 

müssen vertieft untersucht werden.  

 
27 Rapport No. 23035304.1 THR du 12.11.2018 und Luxcontrol.S.A.: Rapport No. 23039734.1 THR du 16.09.2009 in: 
AGORA (2017): Projet de reconversion de l’ancien site sidérurgique d’Esch-Schifflange – Rapport de synthèse des études 
environnementales et des diagnostics préalables 
28 LIST & Ram-Ses & Luxcontrol (2020): Evaluation des risques environnementaux Site de l’ancienne usine ArcelorMittal à 
Esch-Schifflange – Rapport de phase FS2-ST3 
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Monitoringprogramme 

Das Monitoringprogramm29 untersucht über zwei Untersuchungsperioden im Jahr die Boden-
kontaminationen und Belastungen im Grund- und Oberflächengewässer. Folgende Stoffgrup-
pen werden überwacht: 

Stoffgruppe 

1 pH-Wert, Leitfähigkeit  

2 HC C10 – C40 Mineralölkohlenwasserstoffe 

3 HC C6 – C10 Aliphatische Kohlenwasserstoffe 

4 HAP 1-16 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

5 Schwermetalle As, Cd, CrIII, CrIV, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

6 Solvants chlorésCOHV/LHKW Chlorierte Kohlenwasserstoffe, leichtflüchtige 
Halogenwasserstoffe 

7 AOX Adsorbierbare organisch gebundene Halogene 

8 Indice phénol Phenole 

9 Cyanures totaux Cyanate 

10 Anionen Chlorate, Fluorate, Sulfate 

Die Untersuchungen kommen zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen, die im Weiteren 
berücksichtigt und vertieft werden müssen: 

» In den Aufschüttungsmaterialien ist eine natürliche Grundbelastung durch Arsen (As) 
vorhanden. 

» Die Analysen wiesen stellenweise belastete Böden nach, bei denen es sich um 
Materialien oder Folgeprodukte aus der Stahlerzeugung handelt. 

» Einige Zonen weisen Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte für Zink (Zn), Blei 
(PB), Arsen (As) Chrom (Cr) und weitere Schwermetalle auf.  

» Das Grundwasser weist Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte für Kohlenwas-
serstoffe, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (HAP 1-16), Benzole, Phe-
nole, Cyanid, und die Schwermetalle Arsen (As), Blei (Pb), Nickel (Ni) und Molybdän 
(Mo) auf. 

 

 
29 LIST & Ram-Ses & Luxcontrol (2020): Evaluation des risques environnementaux Site de l’ancienne usine ArcelorMittal à 
Esch-Schifflange – Rapport de phase FS2-ST3 und vorgelagerte Studien 



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Beschreibung des Umweltzustandes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 101 

Abbildung 34: Geländeschnitt mit Mächtigkeit der Aufschüttungen und Grundwasserspiegel 

 

Quelle: LIST & Ram-Ses & Luxcontrol (2020): Evaluation des risques environnementaux Site de l’ancienne usine ArcelorMittal à Esch-Schifflange – Rapport de phase FS2-ST3 
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Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Die zur Aufschüttung des Industriegeländes verwendeten Bodenmassen weisen eine natürlich 
bedingte Konzentration des Schwermetalls Arsen (As) auf. Im Laufe der verschiedenen 
Untersuchungen wurden darüber hinaus an mehreren weiteren Stellen Verschmutzungen des 
Bodens und des Grundwassers mit anderen Stoffen aus dem Betrieb des Stahlwerkes und 
den daran angegliederten Außenflächen und Bahnanlagen festgestellt.  

Bei der geplanten Umnutzung für eine Bebauung mit Wohnhäusern müssen gesundheitliche 
Belastungen der zukünftigen Einwohner durch belastete Böden ausgeschlossen werden kön-
nen. 

Grundlage für die Vorgehensweise bei der Boden- und Grundwassersanierung ist das neue 
„Projet de loi sur la protection des sols et la gestion des sites pollués, das im Gebiet Metze-
schmelz als Pilotprojekt30 angewandt wird und von der Umweltverwaltung fachlich begleitet 
wird. Das neue Gesetz wird beim Umgang mit Altlasten das auf den Einzelfall zugeschnittene 
Instrument des „Risk Based Land Management“ einführen, das einen stärkeren Fokus auf die 
zukünftig in einem Gebiet geplanten Bodennutzungen legt. Es umfasst unter anderem die fol-
genden Arbeitsinstrumente: 

» Ermittlung der natürlichen und diffusen Hintergrundbelastung individuell für den jewei-

ligen Standort z.B. durch Schwermetalle und Polyzyklische Aromatische Kohlenwasser-

stoffe (PAK). 

» Einführung von Auslösewerten für Bodenbelastungen (valeur de déclenchement - VDsol) 

bei deren Unterschreiten konkrete Beeinträchtigungen durch die einzelnen 

Stoffgruppen ausgeschlossen werden kann. 

» Zur Abschätzung von Bodenbelastungen werden für den VDsol drei geplante Nutzungs-

typen mit unterschiedlichen Anforderungen definiert: 

» VDsol1: Landwirtschaftliche Nutzungen und natürliche Flächen (incl. Gärten und Grünflä-

chen) 

» VDsol2: Wohnbebauung 

» VDsol3: Gewerbe und Industrie  

» Einführung eines Auslösewertes für Belastungen des Grundwassers (valeur de déclen-

chement – VDes), der bei allen 3 geplanten Nutzungstypen gültig ist. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Bei einer Überschreitung der Auslösewerte entsteht ein Handlungsbedarf zur Sanierung der 
betroffenen Boden- und Grundwasserbelastungen. Hierfür kommen nach Abb. 35 folgende 
Möglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen zur Anwendung: 

» An einigen Stellen ist die Behandlung oder ein Austausch besonders stark mit Pro-

duktionsrückständen belasteter Böden erforderlich. Dies ist im Umfeld der ehemaligen 

Mischanlage und des Staubfilters sowie auf einer Fläche westlich der Hallen 2 und 3 

erforderlich. 

 
30 Réunion du comité d’accompagnement technique du 13.12.2017 
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» Aufgrund der allgemeinen Belastung des aufgeschütteten Untergrundes mit dem 

Schwermetall Arsen wird eine flächendeckende Abdeckung des gesamten Geländes 

vorgesehen. Hiervon ausgenommen sind die zu erhaltenden denkmalgeschützten Ge-

bäude. 

» Stellenweise ist durch das Vorkommen anderer Bodenbelastungen eine Abdeckung der 

Oberfläche erforderlich.  

» An der Einmündung des Bachkanals in den Untergrund des Hüttengeländes werden 

derzeit noch nicht genauer definierte Maßnahmen zur Einschränkung der zukünftigen 

Nutzungen erforderlich, da hier eine erhöhte Schadstoffkonzentration mit verschiede-

nen Stoffgruppen festgestellt wurde. 

Mit den in Karte 35 dargestellten unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen kann die Verträg-
lichkeit mit den geplanten Nutzungen Wohnen, Gewerbe und Hausgartennutzung/öffentliche 
Grünflächen sichergestellt werden. 

Die Boden- und Grundwassersanierung des Gebietes stellt ein eigenständiges fachrechtliches 
Verfahren auf der Grundlage des Entwurfes für das neue Bodenschutzgesetz und im Rahmen 
der Cessation d’activité dar. Die Sanierung des Geländes wird dabei in enger Zusammenarbeit 
mit der Administration de l’Environnement im Zuge eines Pilotprojektes begleitet. 
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Abbildung 35: Behandlung der Risikozonen mit Bodenbelastungen 

 
Quelle: LIST & Ram-Ses & Luxcontrol (2020): Evaluation des risques environnementaux Site de l’ancienne usine ArcelorMittal à Esch-Schifflange – Rapport de phase FS2-ST3 
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Abbildung 36: Nutzungsschema als Grundlage für die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 
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6.5. Schutzgut Wasser 

Für die Strategische Umweltprüfung relevante Themenbereiche sind die im Gebiet vorhande-
nen Oberflächengewässer, Retentionsverhältnisse, Grundwasser, Überschwemmungsge-
biete, Vorbelastungen der Wasserqualität und im speziellen Fall die unterirdischen Wassers-
tollen zur Versorgung des ehemaligen Stahl- und Walzwerkes. 

Im Rahmen der Erschließung müssen die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser, die ört-
liche Retention des Regenwasserabflusses und die Abwasserentsorgung zur Kläranlage 
sichergestellt werden. 

Aktuelle Situation 

Die wesentlichen Grundlagen des Wasserhaushaltes und daraus resultierende planerische 
Empfehlungen sind im Rahmen der Machbarkeitsstudie31 dargestellt. 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet sind drei Typen von Oberflächengewässern mit unterschiedlichem Charakter 
vorhanden: 

» Der Gewässerlauf der Alzette bildet die nordwestliche Grenze des Plangebietes. Das 

Flussbett ist naturfern ausgebaut, um 2-3 m eingetieft und verläuft abschnittsweise un-

mittelbar entlang vorhandener Bebauung. Das Gewässer ist im Bewirtschaftungsplan 

201532 gemäß WRRL 200633 als „Erheblich veränderte Wasserkörper-HWMB“ mit der 
Strukturgüteklasse 7 erfasst. Die Auenüberflutung, die Möglichkeiten zur Laufentwick-

lung und das natürliche Querprofil sind nur stark eingeschränkt bzw. nicht ausgebildet. 

» Im Bereich des Schlassgoart sind etwas breitere unbebaute, begrünte Gewässerufer 

vorhanden. Im übrigen Verlauf entlang der Grenze des Stahl- und Walzwerkes sind 

lediglich sehr schmale Uferstreifen vorhanden, deren Bewuchs über weite Strecken aus 

Pappeln besteht.  

» Im südlichen Teil des Gebietes befinden sich die zwei Teiche des „Schlassgoart“. Zwar 
handelt es sich um künstlich angelegte Gewässer, die jedoch einen relativ naturnahen 

Zustand und eine bewachsene Uferzone mit einem alten Laubbaumbestand aufweisen. 

Die Teiche sind dauerhaft eingestaut und werden durch Quellen gespeist.  

» Im äußersten nördlichen Teil des Plangebietes sind zwei Kühlteiche vorhanden. Die 

Gewässer sind von einem schmalen Ufersaum umgeben, der im Norden unmittelbar an 

eine Straße angrenzt. Auch der südliche Gewässerrand ist durch hohe Mauern und 

steile Böschungen sehr unnatürlich gestaltet. Die Teiche sind ebenfalls dauerhaft ein-

gestaut und können möglicherweise schadstoffbelastet sein. Sie stellen einen Erhal-

tungsbereich mit Entwicklungsbedarf dar.  

» Das Plangebiet liegt oberhalb aller Hochwasserereignisse und wird auch von den bisher 

bekannten extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) nicht erreicht.  

 
31 Geoconseils & Luxplan S.S. (2017): Site Esch-Schifflange – Etude de faisabilité / Phase1 / Diagnostics Hydraulique, Hydrologique et Hydrographique 
32 Administration de la gestion de l'eau 2015 
33  Richtlinie 2000/60/EU 
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Anlagen zur Wasserversorgung der Industrieanlagen 

Für die Wasserversorgung wurde an der südwestlichen Grenze des Plangebietes über den 
„Bachkanal“ Wasser aus der Alzette entnommen und über ein Netz unterirdischer Stollen im 
Stahlwerk verteilt. Das System zur Wasserversorgung und Entsorgung besteht aus den fol-
genden Bestandteilen: 

» Zentrale Struktur ist der Bachkanal, über den das benötigte Wasser mittels Schieber 

aus der Alzette entnommen werden konnte. Dem Bachkanal wurde auch das von Ge-

bäuden und befestigten Oberflächen ablaufenden Wassers zugeführt und in den beiden 

Teichen im Norden des Gebietes gesammelt. Der Bachkanal nahm ebenfalls die 

Abwässer aus den Produktionsprozessen auf. 

» Weitere Seitenstollen übernahmen die Feinverteilung zu den einzelnen Produktions-

standorten.  

» Zur Klärung der Abwässer sind im Gebiet mehrere offene Absetzbecken vorhanden. 

» Der Bachkanal durchquert zunächst 2/3 des Industriegeländes in gerader Linie von 

Südwesten nach Nordosten und trifft unterhalb der großen Walzwerkhalle auf den ehe-

maligen Lauf der Alzette, der ebenfalls zu einem Stollen umgewandelt wurde. Von die-

sem Punkt aus fließt das Brauchwasser aus den Produktionsprozessen nach Westen 

über einen offenen Kanalabschnitt ab und gelangt zuerst in den Kühlteich „Lallange“ 
und von dort mit einem Überlauf in den Kühlteich „Schifflange“.  

» Das Wasser aus dem Kühlteich Schifflange konnte über ein Pumpwerk und einen Was-

serturm wieder dem Wasserkreislauf der Produktionsanlagen zugeführt werden. Zu-

sätzlich existiert ein Überlauf, mit dem überschüssiges Wasser der Alzette zugeführt 

werden kann. 

Grund- und Trinkwasser 

Trinkwasserschutzgebiete oder provisorische Trinkwasserschutzzonen werden durch das 
Plangebiet nicht betroffen oder berührt.  

Die Grundwasservorräte des Plangebietes sind belastet und können nicht als Trinkwasser ge-
nutzt werden. Aus diesem Grund ist auch die Versickerung von Regenwasser auf dem Ge-
lände nicht oder nur eingeschränkt möglich. 

Abwasserentsorgung 

Das Plangebiet ist derzeit nicht an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. Die 
Produktionsabwässer und das Regenwasser wurden innerhalb des Gebietes in einem Kreis-
lauf erfasst, mit Klärbecken und Klärteichen gereinigt und wieder den Produktionsprozessen 
zugeführt. Die beiden Teiche im Norden des Gebietes hatten somit eine Doppelfunktion als 
Filteranlage und für die Rückhaltung des Niederschlagswassers aus dem Werksgelände. 
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Niederschlagsentwässerung 

Das Gelände entwässert in zwei Teilgebiete: 

» Der südliche, tiefer liegende Teil mit dem Schlassgoart und Umgebung entwässert di-

rekt in die Alzette. 

» Die Entwässerung des übrigen Geländes ist derzeit über ein unterirdisches Kanal- und 

Grabensystem an die beiden Kühlteiche im Norden des Plangebietes angeschlossen. 

Vorbelastungen 

Die Alzette ist durch ihren stark naturfernen Ausbauzustand, das Fehlen gewässertypischer 
Biotope und den beengten Verlauf zwischen bestehender Bebauung und dem aufgeschütteten 
Gelände des Stahlwerkes stark beeinträchtigt. 

Die Klärteiche im nördlichen Plangebiet sind durch die Nähe zu angrenzenden Straßen, hohe 
Uferböschungen, schmale Uferstreifen und Belastungen der Wasserqualität beeinträchtigt. 

Über den durchlässigen Boden und die Schotterflächen der Gleisanlage, die nur eine geringe 
Filterfunktion haben, gelangen eventuell im Boden vorhandene Schadstoffe über Aus-
waschung leicht in das Grundwasser und können hier zu Belastungen führen. 

In den offenen Abschnitten des Bachkanals wurde eine erhöhte Schadstoffkontamination mit 
verschiedenen Stoffen festgestellt. Die unterirdischen Abschnitte des Bachkanals, des Alzet-
tekanals und der weiteren Stollen konnten bisher nicht untersucht werden und weisen mög-
licherweise ebenfalls erhöhte Schadstoffkonzentrationen und undichte Stellen auf, die zu einer 
Belastung des Grundwassers führen können. 
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Abbildung 37: Wasserschutzgebiete 

 

Quelle  www.map.geoportail.lu 2023  

http://www.map.geoportail.lu/


 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Beschreibung des Umweltzustandes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 110 

Abbildung 38: Bewertung der Fließgewässermorphologie 

Quelle: Bureau d‘études Micha Bunusevac Januar 2023   
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Abbildung 39: Hochwassergefährdung HQextrem 

 
Quelle  www.map.geoportail.lu 2023  

http://www.map.geoportail.lu/
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Abbildung 40: Starkregengefahr 

 
Quelle  www.map.geoportail.lu 2023  

http://www.map.geoportail.lu/
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Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Oberflächengewässer 

Ein fest mit dem Vorhaben verbundener Bestandteil ist die Renaturierung der aktuell sehr 
naturfern ausgebauten Alzette auf der gesamten Länge an der westlichen Grenze des Plan-
gebietes.  

Eine Machbarkeirsstudie zur Renaturierung ist in Bearbeitung und sieht die Entfernung aller 
Betonverbauungen, die Anhebung der Gewässersohle, die Initiierung einer naturnahen 
Gewässermorphologie und eine naturnahe Bepflanzung vor (Abbildungen Nr. 41 & 42). 

Die Renaturierung ist Bestandteil eines zentralen öffentlichen Grünzuges, der auch Rad- und 
Fußwege, Spielflächen und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bewohner des neuen Baugebie-
tes und der umliegenden bestehenden Wohnviertel aufnehmen soll. Innerhalb des Grünzuges 
ist daher eine enge Abstimmung zwischen den Erfordernissen der Gewässerentwicklung und 
den Ansprüchen an die Freiraumplanung für die öffentlich nutzbaren Bereiche erforderlich. 

Den südlichsten Teil des Plangebietes bilden die beiden Teiche des „Schlassgoart“ mit ihrem 
umgebenden, teilweise sehr alten Baumbestand. Auf diesen Bereich wirken sich mehrere Fak-
toren aus, die mit Eingriffen in die Wasserflächen und den umgebenden Baumbestand ver-
bunden sind: 

» Die heute am östlichen Ufer der Teiche verlaufende Straße soll zukünftig als zentrale 

Schnellbustrasse ausgebaut werden, wofür sie verbreitert werden muss. Hierzu ist eine 

Rodung der Uferbäume unumgänglich. Eine Alternative für die Bustrasse besteht auf-

grund der beengten Platzverhältnisse nicht. 

» Der Schlassgoart ist ein zentraler Verbindungsbereich zwischen der Innenstadt und 

dem neuen Baugebiet, in dem neue Fuß- und Radwege angelegt werden sollen. Dies 

ist mit weiteren Rodungen verbunden. 

» Die Renaturierung der Alzette sieht an dieser Stelle eine Verbreiterung des Bachbettes 

vor, die mit Baumrodungen und einer Veränderung des zweiten Weihers verbunden ist.  

Die beiden Kühlteiche im Norden des Plangebietes bleiben in ihrer jetzigen Ausdehnung und 
Funktion als Rückhalteraum für den Oberflächenabfluss erhalten. Wenn möglich, sollen die 
Uferbereiche am Teich Lallange abgeflacht und die Uferzonen an beiden Teichen verbreitert 
werden, was sich insbesondere bei einem Rückbau der Straße am nördlichen Ufer realisieren 
lässt. Insgesamt sind mit der Modification des PAG hier keine erheblichen nachteiligen Verän-
derungen oder Beeinträchtigungen verbunden. 
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Hochwassergefährdung und Starkregengefahr 

Das Plangebiet liegt aufgrund seiner Höhenlage außerhalb der bei extremen Hochwasserer-
eignissen (HQ extrem) überschwemmten Gebiete und sind nicht gefährdet. 

Der Grünzug an der Alzette liegt allerdings im Überschwemmungsgebiet und kann zeitweise 
überflutet werden. Die darin geplanten Wege, Spielplätze und Aufenthaltsbereiche müssen 
daher hochwasserkompatibel gestaltet werden und sind bei Überschwemmungen eine Zeit 
lang nicht nutzbar. Nach Aussage der AGE sind diese Flächen möglichst von Einbauten 
freizuhalten. Nur einfach befestigte Wege sollen angelegt werden, die auch überflutbar sind. 

Es besteht eine überwiegend mäßige, nur an wenigen Stellen mittlere Starkregengefahr durch 
den Einstau von Niederschlagswasser in Bodensenken und vor Gebäuden. Das Entwässe-
rungskonzept für das Plangebiet sieht einen Verbund aus Gräben vor, mit dem zukünftige 
Starkregenmengen schadlos verzögert aus dem Gebiet abgeführt werden können. Erhebliche 
Gefahrenwirkungen sind nicht zu erwarten. 

 

Grundwasser und Niederschlagswasser 

Durch die langjährige industrielle Nutzung des Geländes und die in den Böden vorhandenen 
Altablagerungen ist das Grundwasser des Gebietes durch die Auswaschung verschiedener 
Schadstoffe vorbelastet. Aus diesem Grund wird bereits ein Monitoring durchgeführt, das auch 
die Schlämme in den beiden nördlichen Kühlteichen umfasst, die eine Funktion zur Klärung 
des Oberflächenabflusses aus dem Plangebiet haben. Das Rückhaltevolumen der beiden Tei-
che liegt zwischen 7500 m3 und 10000 m3 und kann auch weiterhin zur Erfassung des Ober-
flächenabflusses aus dem Baugebiet genutzt werden. 

Das Boden-Sanierungskonzept sieht zum Schutz des Grundwassers folgende Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen vor: 

» Sanierung besonders stark mit Schadstoffen belasteter Bodenpartien 

» Abdeckung des gesamten Geländes mit einer Filterschicht 

» Die an sich wünschenswerte breitflächige Versickerung von Niederschlagswasser ist 

nur mit Einschränkungen möglich, um Auswaschungen von Schadstoffen in den 

Untergrund zu mindern. 

» Ein Schwammstadtprinzip ist möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt möglich 

» Hohe Bedeutung der Dachbegrünung als Rückhaltevolumen für Niederschlagswasser 

Für die Möglichkeiten der örtlichen Versickerung von Niederschlagswasser können keine all-
gemeinen Regeln für das gesamte Baugebiet aufgestellt werden. Hier sind in den nachfolgen-
den Planungsschritten jeweils Einzelfallentscheidungen erforderlich, die im Rahmen des 
Sanierungskonzeptes für Boden und Grundwasser getroffen werden müssen. 

Generell empfehlenswert ist die Sammlung von unbelastetem Niederschlagswasser aus den 
Dachflächen und von Grauwasser in Zisternen, die zur Bewässerung von Straßenvegetation 
und Grünflächen in den trockenen Sommermonaten genutzt werden können. Auf die Verwen-
dung von Trinkwasser sollte hier möglichst weitgehend verzichtet werden, um wertvolle Res-
sourcen zu schonen. 
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Trinkwasser 

Die Gemeinde Schifflange wird über die beiden Wasserreservoirs „Weimeschköppchen“ und 
„Mäertesbierg“ versorgt. Die neuen Bauflächen auf dem ehemaligen Bahngelände sind nicht 
in der Trinkwasserplanung von 2013/2014 enthalten, da zu diesem Zeitpunkt die Aufgabe des 
Stahlwerkbetriebes und der damit verbundenen Bahnanlagen noch nicht absehbar gewesen 
ist. 

Der Masterplan34 geht für das neue Baugebiet südlich des Industriegleises Monkeler von ca. 
400 – 500 neuen Einwohnern aus, die mit Trinkwasser versorgt werden müssen. Die Kapazität 
für eine Versorgung in dieser Größenordnung kann mit den bestehenden Trinkwasserreser-
voirs, die über eine freie Kapazität von derzeit 2000 m3 verfügen, kurzfristig abgedeckt werden.  

Die heutige Kapazität der Trinkwasserreservoirs reicht jedoch zukünftig nicht für alle im PAG 
dargestellten neuen Baugebiete aus. Für eine längerfristige Versorgung des gesamt ausge-
bauten PAGs, ist die Gemeinde in Besprechungen mit ihrem Ingenieurbüro um über eine Ver-
größerung der Trinkwasservorhaltung zu diskutieren und den Bau einer neuen zusätzlichen 
Wasserkammer in Erwägung zu ziehen. 

Die Druckverhältnisse sind für das Gebiet ausreichend. Ein Anschluss an das vorhandene 
Netz kann über Leitungsanschlüsse an der Westseite des Baugebietes „Um Benn“ erfolgen.  

Priorität bei der Konzeption der neuer Baugebiete hat die Einsparung von Trinkwasser und 
eine Grau- und Brauchwassernutzung. Für die klimabedingt in Zukunft unabdingbare Bewäs-
serung von Grünflächen, Gärten und Straßenvegetation soll statt Trinkwasser gespeichertes 
Regenwasser aus Zisternen verwendet werden. 

 

Abwasser 

Für die Umnutzung des ehemaligen Stahlwerkgeländes Metzeschmelz ist der Anschluss an 
das Abwassersystem erforderlich. 

Die aktuelle Kapazität der STEP-Kläranlage in Schifflange beträgt 95.000 Einwohnergleich-
werte (EWG). Eine Erweiterung auf 135.000 EWG ist in der Umsetzung. In diesem Erweite-
rungsprojekt war unter anderem das Quartier Metzeschmelz noch nicht vorgesehen. Nur der 
Bereich des Schlassgoart ist mit 500 EWG bereits teilweise berücksichtigt. 

Zur Versorgung der in den PAGs der angeschlossenen Gemeinden ausgewiesenen 
Baugebiete wird die SIVEC-Kläranlage in Schifflange bis 2026 um 35.000 
Einwohnergleichwerte erweitert. Darüber hinaus besteht der Bedarf für weitere 35.000 
Einwohnergleichwerte, für die ein neuer Kläranlagenstandort entstehen wird. Mit diesen 
Maßnahmen kann ein kurz-, mittel- und langfristiger Bedarf aller geplanten Baugebiete in den 
Mitgliedsgemeinden sichergestellt werden. Der von Esch-sur-Alzette neu angelegte 
Abwasserkanal hat bereits die ausreichende Dimensionierung für eine Aufnahme der 
Abwässer aus dem Gebiet Metzeschmelz.35.  

Im Rahmen des Projektes Metzeschmelz wurde zudem die Arbeitsgruppe Symbiosis mit Be-
teiligung der Gemeinden und AGORA ins Leben gerufen. Ein Konsortium aus verschiedenen 
lokalen und internationalen Büros behandelt in diesem Kontext innovative Ideen und Konzepte 

 
34 Cobe Stand   September 2022 
35 SIVEC März 2023 : Lettre concernant la capacité épuratrice des installations du SIVEC, siehe Anhang 
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für die verschiedenen „Flüsse“ (Strom, Wärme, Abwasser, Trinkwasser, Regenwasser, …) in-
nerhalb des Quartiers.  

Alternativ zum Anschluss an die SIVEC-Kläranlage in Schifflange wird auch eine dezentrale 
Lösung auf dem Plangebiet selbst in Betracht gezogen sowie die Nutzung von Grau- und 
Regenwasser forciert, um sowohl den Trinkwasserverbrauch als auch die Abwassermenge zu 
reduzieren. Ziel von Symbiosis ist es, nach entsprechenden Optionen zu suchen.  

In diesem Falle muss die Definition der Zonen (MIX-u, ZSAE) eine innovative Abwasserbe-
handlung zulassen. Aufgrund der Phasierung ist die Lokalisierung eines solchen Anlage vor-
rangig im nördlichen Bereich in der Zone spéciale d’activités économiques denkbar. Die An-
lage muss vollständig eingekapselt werden, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. 

Die AGE gibt zu bedenken, dass die Abwasserdirektive aktuell in der Überarbeitung ist und 
eine solche Anlage auch in Zukunft gewährleisten muss, keine negativen Einwirkun-
gen/Einflüsse auf die Alzette zu haben.  
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

» Die Teiche des Schlassgoart und die Klärteiche Lallange und Schifflange werden im 

PAG als Bestand-Wasserflächen eingetragen und sind weitestgehend zu erhalten. Die 

Definition der Servitude „eaux stagnantes“ in der partie écrite ist so zu formulieren, dass 

dort die artenschutzrechtlichen Belange sichergestellt sind und eine ökologische 

Aufwertung sowie die hierfür notwendigen baulichen Maßnahmen ermöglicht werden. 

So soll beispielsweise die ökologische Umgestaltung von steilen Uferbereichen durch 

eine Abflachung oder die Vergrößerung der Röhrichtzonen in den Uferbereichen er-

möglicht werden. 

» Die geplante Renaturierung der Alzette muss graphisch im PAG verankert werden. 

Hierzu kommt die Darstellung einer flexiblen Servitude Urbanisation in Frage, die einen 

Korridor für die Renaturierung darstellt, ohne die genaue Lage der betroffenen Flächen 

darin genau zu fixieren. Die genaue Abgrenzung dieser Flächen kann dann auf Ebene 

des PAP erfolgen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch über eine Rückklassierung in 

die Zone Verte nachzudenken – insbesondere bei den Wasserflächen und/oder der 

Alzette. 

» Das weitere Vorgehen bei der Abwasserbehandlung kann erst im weiteren Planungs-

verfahren festgelegt werden, wenn die Ergebnisse der momentan laufenden Studien 

vorliegen. Auf diesen Sachverhalt wird im Kapitel Monitoring hingewiesen. 
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Abbildung 41: Renaturierung der Alzette – Hochwasserlinien bei Anhebung des Flussbettes in 
der Maximalvariante der Machbarkeitsstudie 

 

Quelle: Bureau d‘études Micha Bunusevac Januar 2023   
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Abbildung 42: Renaturierung der Alzette - Maximalvariante der Machbarkeitsstudie 

 

Quelle: Bureau d‘études Micha Bunusevac Januar 2023   
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Abbildung 43: Gestaltungskonzept Grünzug Alzette 

 

Quelle: COBE/UrbanAgency 2022 

Abbildung 44: Detail Grünzug Alzette 

 

Quelle: COBE/UrbanAgency 2022  
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6.6. Schutzgut Klima und Luft 

In der SUP werden die regionalen und örtlichen Klimaverhältnisse berücksichtigt. Hierfür rele-
vante Aspekte sind die Frischluftentstehung im Gebiet selbst und auf umliegenden Flächen, 
Durchlüftung, Temperaturbelastungen und der Eintrag von Luftbelastungen aus der Um-
gebung. Es bestehen enge Verflechtungen mit dem Schutzgut Mensch und Gesundheit. 

Aktueller Zustand 

Lokalklimatische Funktionen 

Die Südregion und das Plangebiet wurden bereits in der Klimauntersuchung Luxembourg von 
2004 modelliert36. Inzwischen liegt für die DEP eine aktualisierte Fassung der Klimaöko-
logischen Situation von 2021 vor37. 

Die Klimaökologische Untersuchung ermittelt für das Plangebiet folgende Klimafunktionen: 

Der Stadtkern von Esch-sur-Alzette ist aufgrund seiner dichten Bebauung und der zumeist aus 
dem KFZ-Verkehr stammenden Luftbelastungen als Belastungsgebiete eingestuft. 

Das Gelände des ehemaligen Stahlwerkes ist aufgrund seiner überwiegend bebauten und ver-
siegelten Flächen als Frischluft-Bedarfsgebiet eingestuft und trägt derzeit deutlich zum Wär-
meinsel-Effekt in Esch-sur-Alzette bei. 

Da auf der Fläche selbst keine wesentlichen Freiflächen mit Frischluft-Entstehungsfunktion 
vorhanden sind, stellt das Plangebiet einen Bedarfsraum dar, der von den umliegenden gro-
ßen Grünflächen und Wäldern aus mit Frischluft versorgt werden muss.  

Als große zusammenhängende Frischluft-Entstehungsgebiete sind die Waldbestände auf der 
Doggerstufe im Osten und die Alzetteaue im Norden des Plangebietes von Bedeutung. 

Zum Austausch verbrauchter Luftmassen durch Frischluft ist ein System aus Durchlüftungs-
bahnen ausgebildet. Dieses umfasst zum einen die von Westen nach Osten verlaufenden 
Gleisanlagen an der südlichen Grenze des Plangebietes, die eine Hauptachse des Luftaus-
tausches bilden und auch für Schifflingen relevant sind. Aufgrund der fehlenden Strömungs-
hindernisse können sich hier die Frischluftmassen ungehindert bewegen. Eine weitere Kaltluft-
Abflussbahn verläuft über die Teiche des Schlassgoart in Richtung der Innenstadt.  

Die aus den bewaldeten Hängen östlich des Gebietes entstehenden Kaltluftmassen fließen 
breitflächig hangabwärts den angrenzenden bebauten Gebieten zu. 

 

 
36 Ministre de l’Environnement (2004) : Klimauntersuchung Luxembourg – Bearbeitung : Spacetec Steinicke&Streifeneder 
Umweltuntersuchugen GbR.- Freiburg 
37 LIST & GEO-NET (2021): Klimaökologische Situation in Luxembourg: Modellbasierte Regionale Klimaanalyse; Hg.: MECDD 
– Administration de l‘environnement 
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Luftqualität 

Zu Überprüfung der Luftqualität hat die Administration de l’Environnement mehrere Messpro-
gramme laufen. Ergebnisse dieser Untersuchungen und die damit verbundenen Ziele zur Ver-
besserung der Luftqualität in belasteten Regionen wurden im Rahmen des 2017 von der Ad-
ministration de l’Environnement aufgestellten Programme national de qualité de l’air visant à 
atteindre les valeurs limites pour le dioxyde d’azote at à limiter les particules fines dans l’air 
ambiant dokumentiert und erfassen auch die Stadt Esch-sur-Alzette an mehreren Stellen. 

Die Luftqualität wird anhand der Indikatoren Stickoxide (NO2) und den beiden Feinstaubfrakti-
onen PM 2,5 und PM 10 untersucht. Für diese Parameter finden sich in Esch-sur-Alzette meh-
rere Messstationen. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss zwischen der allgemeinen, 
durch Mittelwerte erfassten Belastung und den zeitweise erhöhten Maximalbelastungen unter-
schieden werden: 

Stickoxide 

Stickoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen durch Verkehr, Industriebetriebe und mit 
fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke und Heizungen in Privathaushalten. Länger an-
dauernde hohe Konzentrationen in der Atemluft können zu Schädigungen der Atemwege, der 
Lunge und zu chronischer Bronchitis führen. Daneben sind Stickoxide eine wesentliche Quelle 
der Erderwärmung und haben einen Anteil an saurem Regen und der Versauerung der Böden. 

In Luxemburg gelten für die Belastung mit Stickoxiden die folgenden Grenzwerte gemäß l’an-
nexe XI du RGD modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE con-
cernant la qualité de l'air ambiant fixe les valeurs limites pour la protection de la santé humaine 
de la teneur en NO2 dans l’air ambiant, applicables à partir du 1er janvier 2010: 

» 40 μg/m3 en moyenne annuelle (année civile); 

» 200 μg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser pendant plus de 18 fois par année 

civile 

» L’annexe XIII du RGD fixe la valeur limite pour la protection de la végétation de la teneur 

en NOx dans l’air ambiant à 30 μg/m3 en moyenne annuelle (année civile). 

Den jährlichen Mittelwert der Belastungen mit NO2 zeigt die die Abbildung Nr. 13. Demnach 
liegen die mittleren jährlichen Belastungen durch Stickoxide unterhalb des zulässigen Grenz-
wertes von 40 μg/m3 Luft und gehen zudem seit 2010 kontinuierlich leicht zurück. Ein 
anderes Bild ergibt sich bei der separaten Auswertung der drei in Esch-sur-Alzette an den 
Puntken mit der höchsten Belastung betriebenen Messstationen: 

» An der Messstation am Bahnhof von Esch-sur-Alzette wird der zulässige Grenzwert der 

NO2-Belastung deutlich überschritten. 

» Die Werte der Messstation in der Rue de Luxembourg befindet sich im kritischen Be-

reich; die NO2-Belastung liegt hier sehr nahe am Grenzwert. 

» Geringere NO2-Belastungen weist die Referenzstation an der Rue Arthur Useldanger 

auf. Hier liegen die Messwerte deutlich unter dem zulässigen Grenzwert. 
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Feinstaub 

Neben der Entstehung durch natürliche Prozesse sind Verbrennungsvorgänge, industrielle 
Prozesse, Rußbildung, Abrieb von Straßenbelägen und Reifen, Abrissarbeiten und Baustellen 
anthropogene Quellen für Feinstaub. Die Feinstaubmoleküle können als Trägersubstanzen für 
weitere Schadstoffe, z.B. Schwermetalle, wirken. 

Über den Eintrag auf Pflanzen und in den Boden gelangt Feinstaub und die damit verbundenen 
Schadstoffe in die Nahrungskette. 

Die Feinstaubfraktion PM 10 führt bei einer länger andauernden Überschreitung der zuläs-
sigen Grenzwerte zu Atemwegserkrankungen, Asthma, einem erhöhten Schlaganfallrisiko und 
vorzeitigen Todesfällen. 

Die Feinstaubfraktion PM 2,5 kann wegen ihrer geringen Größe in die Blutbahnen aufgenom-
men werden und zu Vergiftungen des gesamten Körpers führen. Dies ist insbesondere dann 
die Gefahr, wenn der Feinstaub mit Schwermetallen belastet ist. 

In Luxemburg gelten folgende Grenzwerte für die Belastung mit Feinstaub: 

Feinstaub (PM 2,5) 

In Luxemburg gelten für die Belastung mit Feinstaub die folgenden Grenzwerte gemäß l’an-
nexe XIV du RGD modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE con-
cernant la qualité de l'air ambiant fixe la valeur limite pour les PM2,5 dans l’air ambiant à: 

» 25 µg/m³ en moyenne annuelle (année civile) à partir de 2015  

» 20 µg/m³ en moyenne annuelle (année civile) à partir de 2020 

Feinstaub (PM 10) 

In Luxemburg gelten für die Belastung mit Feinstaub die folgenden Grenzwerte gemäß l’an-
nexe XI du RGD modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE con-
cernant la qualité de l'air ambiant fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine 
de la teneur en PM10 dans l’air ambiant à: 

» 40 µg/m³ en moyenne annuelle (année civile), 

» 50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser pendant plus de 35 jours par année 

civile. 

In der Umgebung des Plangebietes existieren folgende Messtationen für verschiedene Luft-
schadstoffe, die für eine erste Beurteilung ausgewertet werden können und ggf. durch weitere 
Messungen im Gebiet selbst ergänzt werden sollten:  
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Tabelle 1: Vorhandene Messtationen für Luftschadstoffe 

Luftschadstoff Messstation Abstand zum Rand 

des Plangebietes 

Telemetr. Messnetz 
NO2, Ozon, Feinstaub,  

Boulevard J.F. Kennedy (Bahnhof) 500 m 

Boulevard Grande -Duchesse-Charlotte 850 m 

Staubniederschlag 
(Bergerhoff) 

Rue de Luxembourg-Süd 200 m 

Lycée de Garcon 400 m 

 Rue de Bergem 400 m 

 Um Monkeler (Garage Edis) 600 m 

 Schifflange Cité „Um Benn“ 1 100 m 

 Schifflange Cité „Um Benn“ 2 120 m 

 Boulevard Grande -Duchesse-Charlotte 850 m 

NO2 Klimapakt 2018-
2019 

Rue de Luxembourg-Nord 280 m 

Schifflange Rue du Moulin 530 m 

Quelle : Auswertung www.map.geoportail.lu 

Vorbelastungen 

Aktuell weist das Gelände aufgrund des hohen Anteils an bebauten und befestigten Flächen 
und der Bahnanlagen einen hohen bis sehr hohen Wärmeinsel-Effekt auf. 

Die sehr geringe Durchgrünung der Flächen verstärkt diesen Effekt weiter. 

Von außen wirkende Belastungen der Luftqualität entstehen durch die angrenzenden, viel be-
fahrenen Straßen. 
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Abbildung 45: Klimaanalysekarte 

 

 
Quelle: Administration de l’environnement (2021) 

  



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Beschreibung des Umweltzustandes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 126 

Abbildung 46: Planungshinweiskarte 

 

 

Quelle: Administration de l’environnement (2021) 
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Abbildung 47: Modellierung des jährlichen NO2-Mittelwertes 

 

Quelle:  Hilson Moran 2022 

Abbildung 48: Modellierung des jährlichen Mittelwertes Feinstaub PM 10 

 

Quelle:  Hilson Moran 2022  
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Abbildung 49: Modellierung des jährlichen Mittelwertes Feinstaub PM 2,5 

 
Quelle:  Hilson Moran 2022 

 

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Zur Bewertung der Auswirkungen einer neuen, verdichtete Bebauung auf dem Gelände des 
ehemaligen Stahlwerkes unter klimatischen Aspekten wurde eine Studie erstellt, in der die 
Themenbereiche Wind, Thermischer Komfort und Luftqualität anhand von Modellberechnun-
gen untersucht wurden.38 Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die Auswirkungen für 
das neu zur Bebauung vorgesehene Gelände. Nicht näher betrachtet wurden die von der 
neuen Bebauung ausgehenden Auswirkungen auf umliegende Straßen und Wohngebiete 
durch dort zunehmende Verkehrsmengen sowie die lokalklimatischen Verflechtungen mit den 
für die Frischluftversorgung relevanten umliegenden Freiflächen. 

Bezugspunkt der Studie ist der heutige Zustand des Geländes, der bezüglich des Klimas ak-
tuell von geringer Bedeutung ist und eine Reihe von Vorbelastungen aufweist: 

» Hoher Anteil bebauter und versiegelter Flächen bei gleichzeitig geringem Vegetations-

anteil. 

» Weitgehendes Fehlen höherer Baumbestände auf der Fläche. 

» Bedarfsgebiet für einen Frischluftzufluss aus umgebenden Flächen. 

» Die Fläche trägt aktuell stark zum Wärmeinseleffekt im Gesamtraum Esch-sur-Alzette 

bei. 

 
38 Hilson Moran (2022): Résumé de l’évaluation environnementale: vent, confort thermique, qualité de l’air et acoustique 
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Als wesentliche klimarelevante Strukturen sieht der städtebauliche Masterplan den weitgehen-
den Erhalt der vorhandenen Wasserflächen im Schlassgoart und an der nördlichen Grenze 
vor. Diese Bereiche tragen bereits aktuell zu einer wirksamen Abkühlung der umliegenden 
Flächen bei und sollen in dieser Funktion auch bei einer Umgestaltung des Gebietes erhalten 
werden. 

Weiterhin sind im Masterplan mit der Aufwertung der Alzette und dem neu gestalteten Railpark 
zwei große Grünzüge vorgesehen, die zukünftig eine verstärkte klimatische Ausgleichs-
funktion für das Plangebiet übernehmen werden. Im Grünzug Alzette ist die Renaturierung des 
dort verlaufenden Flusses und eine dichte Bepflanzung geplant. Im Zuge der Umgestaltung 
werden die Grünflächen in diesem Bereich gegenüber dem Ausgangszustand deutlich ver-
größert. Der Railpark wird zum überwiegenden Teil auf den heute noch geschotterten Gleis-
flächen im nordöstlichen Teil des Gebietes, angelegt, so dass sich der Grünflächenanteil des 
Plangebietes gegenüber dem Status quo deutlich erhöht. 

Als wesentliche Grundlagen zur Modellierung der klimaökologischen Situation wurden zwei 
Datensätze aus den Untersuchungen der Administration de l’Environnement genutzt: 

» Nächtlicher Kaltluftstrom (2.00 h) 

» Sommerliche Hitzestresssituation (14.00 h) 

Wind  

Es herrschen Winde aus südwestlichen Richtungen vor, gefolgt von Winden aus nordwest-
lichen Richtungen. Der überwiegende Teil des Gebietes ist von geringen Windgeschwindig-
keiten gekennzeichnet.  

Leicht erhöhte bis mittlere Windgeschwindigkeiten treten an der Nordwestgrenze entlang des 
Grünzuges Alzette auf. Dieser Effekt wird kann durch die geplante dichte Flussufervegetation 
abgemildert werden, die nach Abschluss der Gewässerrenaturierung hier wieder entwickelt 
wird (Typ dichter Bachuferwald) 

Hohe Windgeschwindigkeiten treten auf den offenen Gleisflächen an der östlichen Grenze des 
Plangebietes und im südlichen Teil des geplanten Railparks auf.  

Aus diesem Grund empfiehlt die Studie im südlichen Abschnitt des Parks eine dichte Wind-
schutzbepflanzung aus dichtem Strauchwuchs und großen Bäumen als (Typ dichter, unter-
holzreicher Laubwald) 

Am stärksten windexponiert sind die SW- und NO-Ecken des Gebietes. Hier können an hohen 
Gebäuden Verwirbelungen und Downwash-Effekte auftreten, die sich bis auf die von Fußgän-
gern genutzte Bodenoberfläche auswirken können. Um dies zu vermeiden, sollte in diesen 
beiden Bereichen ein windverträgliches Design der Gebäude gewählt werden und die Gebäu-
dehöhe 50 m nicht überschreiten. 
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Thermischer Komfort der Freiflächen 

Als „thermischer Komfort“ der Freiflächen wird ihre Eignung für verschiedene Arten des Auf-
enthalts und der Naherholung bezeichnet. Neben Windexposition, Besonnung und Feuchtig-
keit ist die bei fehlender Beschattung entstehende Überhitzung in den Sommermonaten ein 
bedeutendes Kriterium zur Bewertung der Aufenthaltsqualität. Die Untersuchung analysiert 
den thermalen Komfort für das unbebaute Gelände als Ausgangszustand (2020) und das be-
baute Szenario in den Jahren 2035 und 2050. 

Der größte Teil des Plangebietes ist demnach in allen Szenarien durch eine gute Aufenthalts-
qualität über den Zeitraum von Frühling bis Herbst gekennzeichnet.  

Einschränkungen der Aufenthaltsqualität entstehen im Herbst für den nordöstlichen Teil des 
Grünzuges an der Alzette und den südlichen Teil des Railpark unmittelbar an den Bahngleisen. 
Diese Effekte können im Grünzug Alzette durch die geplante dichte Neubepflanzung ausge-
glichen werden. Für den Railpark wird aus diesem Grund empfohlen, den südlichsten Ab-
schnitt an den Bahngleisen zwischen Hauptstrecke und Zementbahn ebenfalls mit dich-
twachsender Vegetation zu bepflanzen. 

Thermischer Komfort in den Gebäuden 

Der thermische Komfort in den Gebäuden stellt unter den Umständen des Klimawandels einen 
zunehmend wichtigen Faktor für die Wohngesundheit dar. Die Modellierung der sommerlichen 
Einstrahlungswerte hat ein hohes Risiko der Überhitzung für die Südwestseiten der Wohnge-
bäude und für die Südostfassaden der gewerblich und als Büros genutzten Gebäude entlang 
der Zementbahn ergeben. Um dies zu vermeiden, werden einige technische Hinweise zur 
Detailgestaltung der Gebäude gegeben, z.B.: 

» Anbringen von Sonnenschutzvorrichtungen 

» Sonnenschutzverglasung 

» Reduzierung der Glasflächen an den stark besonnten Fassadenabschnitten  

» Eine möglichst umfassende Dachbegrünung trägt zu einer verminderten Aufheizung 

von Gebäuden und einer Reduzierung des Wärmeinsel-Effekts bei. 

» Fassadenbegrünung 

» Eine Kombination von Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen ist möglich. 

Diese Maßnahmen sind kein regelbarer Inhalt des PAG und werden erst im Rahmen der PAPs 
und der einzelnen Gebäudeentwürfe genauer ausgearbeitet. 
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Luftqualität 

Bei der Simulation nach Umsetzung des Masterplanes wurden die Schadstoffkonzentrationen 
für das Gebiet Metzeschmelz selbst und die Auswirkungen für die umliegenden Hauptver-
kehrsstraßen modelliert, die potentiell von einer Zunahme der Verkehrsbewegungen betroffen 
sein können. Dabei wurden weder innerhalb des Plangebietes noch an den umliegenden 
Hauptverkehrsstraßen Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte für Stickoxide (NO2) oder 
Feinstaub (PM 10, PM 2,5) prognostiziert. 

Dieses Ergebnis wird durch folgende in der Planung berücksichtigte Parameter erreicht: 

» Das Plangebiet „Metzeschmelz“ wird weitgehend von Durchgangsverkehr freigehalten. 

Parkplätze werden nicht über die gesamte Fläche verteilt, sondern konzentriert in Mo-

bility-Hubs angeordnet.  

» Mit Schnellbussen, einem neuen Bahnhof, einer neuen Tramlinie und Radschnellwegen 

wird das Gebiet sehr gut an den öffentlichen Transport angebunden. 

» Auf übergeordneter Planungsebene wird im Rahmen des Plan National Mobilité 2015“ 
mit dem Bau der Liaison Micheville eine Abnahme des innerstädtischen Transitverkehrs 

angestrebt. 

» Die stetige Zunahme elektrischer Antriebe im Straßen- und Busverkehr wird langfristig 

zu insgesamt sinkenden Belastungen durch Stickoxide führen. Die durch Reifen- und 

Bremsenabrieb verursachten Feinstaubbelastungen aus dem Verkehr werden sich je-

doch auch bei einer Zunahme des Elektroantriebs im PKW-Verkehr nicht wesentlich 

ändern und bleiben als Grundbelastung weiterhin bestehen. 

Mit dem Ziel einer klimaverträglichen Planung soll bei der Konzeption der Gebäude auf ener-
gieeffiziente Bauweisen, die Nutzung emissionsfreier Energien und ein klimagerechtes Ver-
sorgungskonzept geachtet werden. Zur Umsetzung dieser Ziele wurde das Projekt „Symbiosis“ 
gegründet, das in den weiteren Planungsschritten die Möglichkeiten für eine nachhaltige und 
klimaneutrale Entwicklung des Stadtviertels im Detail ausarbeiten wird. 

 

Frischluftversorgung 

Das Untersuchungsgebiet ist über Frischluftbahnen und den breitflächigen Abfluss von Kalt-
luftmassen mit den umliegenden Frischluft-Entstehungsgebieten der östlich liegenden Dog-
gerstufe und dem Alzettetal im Norden des Plangebietes verbunden.  

Dieser Aspekt ist kein Bestandteil der vorliegenden Untersuchung; er muss in den weiteren 
Verfahrensschritten jedoch beachtet werden, um eine gute Frischluftversorgung des bebauten 
Plangebietes sicherzustellen. Im weiteren Planverfahren sind die folgenden Einschätzungen 
nochmals zu untersuchen bzw. zu bestätigen: 

» Ein Erhalt der Frischluftbahn über den Schlassgoart ist gewährleistet, da der Charakter 

als begrünte Freifläche beibehalten wird. 

» Die zentralen Grünzüge Alzette und Railpark bleiben als Abflussbahnen für Frischluft-

massen erhalten und werden aufgewertet. 
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» Ein Frischluftzustrom aus dem Alzettetal ist bei Nordostwinden ist weiterhin möglich, da 

das Plangebiet in dieser Richtung geöffnet bleibt. Die Teiche bleiben mit ihrer kühlenden 

Funktion ebenfalls erhalten 

» Der breitflächige Kaltluft-Abfluss aus den Wäldern am Lallengerbierg trifft an der 

Zementbahn auf eine aus Gründen des Lärmschutzes relativ hohe Bebauung, die mög-

licherweise eine Barrierewirkung haben kann. In den dazwischen liegenden Einschnit-

ten für Straßen und Grünzüge ist jedoch weiterhin ein Luftaustausch möglich, so dass 

nicht von erheblichen Auswirkungen ausgegangen wird. 
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6.7. Schutzgut Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild umfasst alle wesentlichen visuellen Elemente und Strukturen der Land-
schaft, die sowohl natürlich als auch nutzungsbedingt entstanden sind. Da es sich im vorlie-
genden Fall um eine von industrieller Nutzung vorgeprägte Fläche handelt, bestehen beson-
ders enge Bezüge zum Schutzgut „Kulturgüter“, da auch Teile der alten Bausubstanz auf dem 
Gelände zugleich eine Bedeutung als Kulturdenkmal und für das Landschaftsbild haben. 

Dagegen ist die Bewertung des Landschaftsbildes nach den üblicherweise verwendeten 
Kriterien „Vielfalt“, „Eigenart“ und „Schönheit“ von geringerer Bedeutung, da diese eher auf 
eine Bewertung naturnaher Landschaften zutreffen. 

Weitere Kriterien der Landschaftsbewertung im städtisch geprägten Raum sind mit Blick auf 
die Erholungsvorsorge das Verhältnis von versiegelten und bebauten Flächen zu Grünflächen 
und die Berücksichtigung charakteristischer Blickachsen zu Landmarken und besonders stadt-
bildprägenden Gebäuden in der Umgebung. 

Aktueller Zustand 

Das Plangebiet wird an drei Seiten von städtisch geprägten Gebieten mit bestehender Bebau-
ung und den weiterhin in Betrieb verbleibenden Gleisanlagen der CFL-Hauptstrecke umgeben. 
Es ist derzeit überwiegend von den großvolumigen Gebäuden des Stahlwerkes und offenen, 
gering begrünten Außenflächen geprägt. 

Eine Blickbeziehung zur offenen Landschaft besteht im Norden zu den angrenzenden Natur-
schutzgebieten „Pudel“ und „Brill“. 

Für das Landschaftsbild bedeutende, aktuell begrünte Bereiche umfassen die folgenden Flä-
chen:  

» Weiher des Schlassgoart mit altem Baumbestand 

» Kühlteiche mit Uferzonen 

» Böschung mit Laubwald und Gebüschen östlich und nördlich der Gaszentrale 

» Wäldchen südlich des Kühlturmes im Mündungsbereich des Bachkanals 

» Laubwald und Gebüsche in der Umgebung des Wasserturms südlich des Teiches 

Schifflange 

» Baumbestand entlang der Alzette.  

Als bedeutende landschaftsprägende Großstruktur ist von vielen Stellen des Plangebietes aus 
die bewaldete Doggerstufe sichtbar, die als deutliche Begrenzung des Siedlungsbereiches 
wirkt und vom Baugebiet aus eine attraktive begrünte Hintergrundkulisse darstellt. 

Vorbelastungen 

Dominante Sichtbarkeit der großvolumigen Gebäude des Stahlwerkes im Stadt- und Land-
schaftsbild. 

Derzeit sehr geringer Grünflächenanteil auf dem Gelände. 

Die Sichtbarkeit des Zementwerkes in der benachbarten Industriezone Monkeler überprägt 
das Landschaftsbild im Norden des Gebietes 
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Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Das Plangebiet fügt sich in ein zu weiten Teilen bebautes Umfeld ein und ist durch die groß-
volumigen Produktionshallen und einzelne hohe Bauwerke auf der Fläche (Hochofen, Kühl-
turm, Wasserturm) und in der weiteren Umgebung (Zementwerk Monkeler) charakterisiert. 
Eine relativ dichte Neubebauung dieser Flächen und die Errichtung von mehreren Hoch-
häusern ist mit Blick auf diese Vorprägung als vertretbar und nicht erheblich zu bewerten. 

Einen Bereich mit erhöhter Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen in das Landschaftsbild stellt 
der Übergangsbereich zur offenen Landschaft der Alzette und dem Naturschutzgebiet Pudel-
Brill an der nördlichen Baugebietsgrenze dar. Die landschaftlich exponierte Lage der erhöht 
zwischen den beiden Teichen liegenden Gleisflächen zwischen den beiden Teichen ermög-
licht einen guten Ausblick in das angrenzende Naturschutzgebiet und bietet sich prioritär für 
die Anlage einer naturnah gestalteten Freifläche mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Aussichts-
punkten an. 

Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung ist am nördlichen der beiden 
Teiche (Teich Lallange) eine stufenweise Abflachung der heute von einer hohen Mauer gebil-
deten Uferbereiche geplant. Daran anschließend sollte auf dem heutigen Niveau des Betriebs-
geländes ausreichend Raum für einen Grünzug mit Fuß-/Radweg und die attraktive Gestaltung 
des neuen Stadtrandes mit einem Gürtel aus großkronigen Laubbäumen vorgesehen werden. 
Für dieses Maßnahmenpaket ist eine unbebaute Abstandsfläche von mindestens 20 m zum 
heutigen Teichufer geeignet. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Gemäß dem Avis zur UEP ist die Neugestaltung des Landschaftsbildes vertieft in der EIE zu 
bearbeiten. 

An der nördlichen Außengrenze des Gebietes ist zum Schutz des Landschaftsbildes ein wirk-
samer Grüngürtel aus mindestens 20 m hoch wachsenden Laubbäumen und eine Begrenzung 
der zulässigen Gebäudehöhen erforderlich.  
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Abbildung 50: Landschaftsbildanalyse 

 
Basisplan: www.map.geoportail.lu 
Bearbeitung: Zeyen + Baumann, 04.2021 
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Abbildung 51: Gestaltungsvorschlag für den Uferbereich des Teich Lallange 

 

Geo Conseils – Luxplan S.S. (2017): Etude de faisabilité / Phase 1 / Diagnostics Hydraulique, Hydrologique et Hydrographique 
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6.8. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Das Schutzgut umfasst für das Plangebiet die folgenden planungsrelevanten Kategorien: 

» Baudenkmale, schutzwürdige Baudenkmale und Denkmalensembles als Kulturgüter; 
» Die ehemaligen Produktionsanlagen als Sachgüter, Landmarken und identitäts-

stiftende Zeugen der Montanindustrie; 
» Archäologische Fundstellen und Verdachtsflächen. 

Es bestehen enge thematische Verknüpfungen mit den Schutzgütern regionale Identität, 
Wohnen, Erholen und Stadtbild. 

Aktueller Zustand 

Kultur- und Sachgüter 

Die vorhandenen Industrieanlagen wurden 2016 dauerhaft stillgelegt und haben damit ihre 
Bedeutung als Sachgüter für Produktionszwecke verloren. Ein Teil der Anlagen wurde bereits 
entfernt. 

Der noch vorhandene Gebäude- und Infrastrukturbestand wurde vom Institut national du pat-
rimoine architectural (INPA) auf seine Bedeutung für den Denkmalschutz und die Dokumen-
tarfunktion als Zeugen der regionalen Industriegeschichte hin überprüft: 

» Zentrale, in die Umgebung ausstrahlende Landmarken und Geländestrukturen des Ge-

bietes sind der Wasserturm, der Kühlturm, der Schlassgoart mit seinen von alten Bäu-

men umstandenen Weihern und die Teiche im Norden des Gebietes. Diese sind für den 

Erhalt der besonderen Eigenart des Geländes von besonderer Bedeutung. 

» Darüber hinaus werden weiter erhaltenswerte Gebäude wie z.B. die Verwaltungsge-

bäude-Süd und -Nord, Zentralwerkstatt, Pumpenhaus-Nord, Verwaltungsgebäude-

Nord und die Walzwerkhalle genannt. Für diese Gebäude ist ein Erhalt dann sinnvoll, 

wenn sie mit neuen Nutzungen z.B. für kulturelle Zwecke, für Geschäfte oder als Wohn-

lofts umgenutzt werden können. Dies muss im Einzelnen während des Planungs-

prozesses entschieden werden. 

» Schließlich sind erhaltenswerte Kleinstrukturen aufgeführt, zu denen beispielsweise die 

Portale „Schëffleng“ und „Lalleng“, kleinere Gebäude wie das Laboratorium, eine 

Unterstation mit Transformatorengebäude, Fundamentreste der ehemaligen Mischan-

lage und eine Stützmauer entlang der Eisenbahn gehören. 

Abbildung Nr. 49 enthält die Übersicht der für den Denkmalschutz und die Dokumentarfunktion 
des regionalen kulturellen Erbes bedeutsamen Gebäude und Strukturen, die in einem Arreté 
durch die zuständige Behörde festgelegt wurden. 

Vorbelastungen 

Sukzessiver Verfall auch der schützenswerten Teile des Gebäudebestandes bei einem Aus-
bleiben von Nachnutzungen, Gefahr der Beschädigung durch Vandalismus. 
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Archäologie 

Für die Stadt Esch-sur-Alzette liegt vom Centre National de Recherche Archéologique 
(CNRA), heute INRA, eine Übersicht der bekannten archäologischen Fundstätten vor.  

Das Gelände wurde zum Bau des Hüttenwerkes in weiten Teilen aufgeschüttet. Der Unter-
grund wurde zudem durch ein ausgedehntes System an unterirdischen Stollen, Wassergräben 
und Versorgungsleitungen verändert. Für die teils großen Gebäude und schwere Produktions-
anlagen sind im Untergrund massive Fundamente angelegt. Eventuelle archäologische 
Spuren dürften daher stark beeinträchtigt oder ganz zerstört sein. 

Das Werksgelände ist der Kategorie 3 „Terrains avec une potentialité archéologique“ zugeord-
net. 

Geringere Veränderungen des Untergrundes sind mit dem Bau von Gleisanlagen verbunden, 
da hier weniger massive Eingriffe in den Untergrund notwendig waren.  

Die Gleisflächen im südöstlichen Teil des Plangebietes fallen in die Kategorie 2 „Terrains avec 
des vestiges archéologiques connus“  

Vorbelastungen 

Archäologische Fundstätten sind durch die auf dem Gelände vorgenommenen Aufschüttun-
gen, Bauarbeiten und das unterirdische Stollensystem möglicherweise bereits beschädigt oder 
nicht mehr zugänglich. 

 

Situation bei Umsetzung des Masterplans  

Für die beiden als archäologische Prüfflächen festgelegten Kategorien innerhalb des Unter-
suchungsgebietes ist eine Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde INRA über eine mög-
licherweise erforderliche archäologische Sondierung des Geländes erforderlich. 

Mit dem INPA wurde ein Konzept für den Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden auf 
dem Gelände erarbeitet. Die darin festgelegten Gebäude, die langfristig erhalten werden und 
zur Klassierung als nationale Monumente vorgeschlagen sind, werden im PAG als nachricht-
liche Information dargestellt.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Die für einen langfristigen Erhalt und die Klassierung als nationale Monumente vorgeschlage-
nen Gebäude werden im PAG als nachrichtliche Information dargestellt. 

Der Umgang mit dem möglicherweise bestehenden archäologischen Prüfbedarf wird direkt mit 
der zuständigen Behörde in einem eigenständigen Abstimmungsprozess festgelegt.  
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Abbildung 52: Geschützte Gebäude und Elemente 

 

Institut national du patrimoine architectural (INPA) 2023  



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Beschreibung des Umweltzustandes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 140 

Abbildung 53: Auszug aus der archäologischen Karte 2014 

 

Quelle: Centre national de la recherche archéologique (CNRA), 27.08.2014 
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7. Planungsalternativen 

Mit der Aufgabe der bisherigen Nutzung unterbleiben auch die Instandsetzungsarbeiten an 
den Gebäuden und die Pflege der Außenflächen. Somit bestehen für das Gelände die 
Perspektiven einer Aufgabe jeglicher Nutzungen auf dem Gelände mit freier Entwicklung zu 
einer Industriebrache oder die Ausweisung einer geregelten Folgenutzung. 

7.1. Nullvariante 

Eine Nutzungsaufgabe des Geländes ohne weitere Folgenutzung und den Verbleib der bishe-
rigen Industriegebäude würde zur Entwicklung eines „lost places“ mit nach und nach verfal-
lenden Gebäuden und einer Sukzession der Freiflächen und ehemaligen Gleisanlagen mit ei-
ner Abfolge aus Staudenfluren, Gebüschen und schließlich Pionierwäldern führen: 

Eine derartige Entwicklung wirkt sich aus ökologischen und klimatischen Gründen durchaus 
positiv aus, da große begrünte Flächen einen gut geeigneten Lebensraum für seltene Tier- 
und Pflanzenarten darstellen und erheblich zu einer Verbesserung der Frischluftentstehung in 
einem stark besiedelten Bedarfsgebiet beitragen können. Die langsam verfallenden Gebäude 
können sich zu bedeutenden Lebensstätten vieler seltener und geschützter Tierarten entwi-
ckeln. 

Als weniger günstig sind in diesem Fall die Möglichkeiten einer dauerhaften Erhaltung von 
schützenswerten Gebäuden und Relikten der Montanindustrie zu bewerten. Es ist mit einem 
langsamen Verfall aller Gebäude und letztendlich deren vollständigem Verlust auszugehen. 

Negative Umweltauswirkungen von eventuell im Boden vorhandenen Altlasten und Schadstof-
fen bleiben in diesem Fall auch weiterhin langfristig bestehen. 

Eine wilde Folgenutzung des Geländes würde eine Vielzahl an ungeregelten menschlichen 
Aktivitäten auslösen, die von einer an sich positiven Nutzung der wilden Stadtnatur für 
Spaziergänge und Naturerfahrungen über Partys und illegale Müllablagerungen bis hin zu 
Personenunfällen und Brandstiftung in den leerstehenden Gebäuden führen können. Aus die-
sem Grund müsste gerade bei einer freien Entwicklung das Gelände permanent überwacht 
und der zunehmend baufällig werdende Gebäudebestand gesichert werden, was mit einem 
nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist.  

7.2. Geregelte Folgenutzung 

Aufgrund der Vornutzung des Geländes und auf der Grundlage des geltenden PAG wäre ein 
Beibehalten als Industrie- und Gewerbegebiet und die Ansiedlung neuer Betriebe möglich. In 
diesem Fall ist von einem Fortbestehen der mit einer Industriellen Nutzung möglicherweise 
verbundenen Lärm- und Luftbelastungen auszugehen, die sich dann auch weiterhin nachteilig 
auf die nahegelegene Innenstadt und die umliegenden Wohngebiete auswirken würden. 

Die im vorigen Abschnitt genannten nachteiligen Auswirkungen können durch eine geregelte 
Folgenutzung der Flächen als Wohn- und Mischgebiet vermieden werden, die mit einigen wei-
teren Vorteilen verbunden ist: 

Aufgrund der günstigen, innenstadtnahen Lage der Flächen bei einem gleichzeitig sehr hohen 
Wohnbedarf in der Region liegt eine geregelte städtebauliche Nachnutzung des Geländes 
nahe. 
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Im Plangebiet sind auf nahezu der gesamten Fläche bebaute, versiegelte oder im Bereich der 
Gleisanlagen geschotterte Flächen vorhanden. Die Umnutzung dieser Flächen ist mit nur ge-
ringen Eingriffen in die Bodenfunktionen verbunden. Im Zuge der Bebauung wird ein 
Sanierungskonzept für eventuell im Boden vorhandene Altablagerungen und Schadstoffe er-
stellt. 

Ein langfristiger Erhalt schützenswerter Gebäude ist besser möglich, indem als Bestandteil der 
städtebaulichen Planung tragfähige Konzepte für einen „Erhalt durch Nutzung“ ausgearbeitet 
werden können. 

Die klimatische Funktion des Geländes ist aufgrund des hohen Anteils an bebauten und ver-
siegelten Flächen derzeit gering. Im Zuge einer klimagerechten Planung können die Klima-
funktionen des Gebietes sogar verbessert werden. Bausteine hierfür sind ein Erhalt aller Was-
serflächen und die Aufwertung ihrer Umgebung, eine Renaturierung der Alzette, die Entwick-
lung von zusammenhängenden, klimatisch wirksamen Grünflächen und Grünzügen, die Ver-
pflichtung zu Gründächern, Fassadenbegrünung und einer guten Begrünung des Straßen-
raumes mit großkronigen Laubbäumen, die im Rahmen der fortlaufenden Planungen berück-
sichtigt werden können. 

7.3. Modification des PAG 

Aufgrund der zentralen Lage des Plangebietes und seiner städtebaulichen Bedeutung für die 
weitere Entwicklung der Gemeinde Schifflange und der Stadt Esch-sur-Alzette wird daher eine 
städtebauliche Nachnutzung des Geländes als unabdingbar gesehen und von einer freien Ent-
wicklung der Fläche Abstand genommen. Eine räumliche Alternative für das Planvorhaben 
gibt es daher nicht. 

Zur Ermittlung unterschiedlicher möglicher Planungsvarianten für das Plangebiet wurde ein 
städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, der mit einer einwöchigen öffentlichen Planungs-
werkstatt (2019) verbunden war. Zur Bearbeitung der Wettbewerbsbeiträge wurde ein An-
forderungskatalog mit 9 strategisch-planerischen Leitfragen aufgestellt, die in der Entwurfs-
werkstatt diskutiert, ergänzt und vertieft wurden.  

In der Entwurfswerkstatt wurden die Rahmen des Wettbewerbes ausgewählten unterschied-
liche Entwurfsstrategien von vier Wettbewerbsteilnehmern in die engere Wahl einbezogen und 
in der Entwurfswerkstatt vorgestellt und diskutiert. 

Am Ende dieser Entwurfswerkstatt wurde der 1. Preis des Wettbewerbs durch eine Jury an 
die Planungsgemeinschaft aus TEAM 1 COBE (Copenhagen) mit URBAN AGENCY (Copen-
hagen) und LUXPLAN S.A. (Luxemburg) vergeben und zur weiteren Ausarbeitung empfohlen. 

In diesem Sinne wurden bereits im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens mehrere Planungs-
alternativen geprüft. 

https://www.quartieralzette.lu/de/ergebnisse/1-preis
https://www.quartieralzette.lu/de/ergebnisse/1-preis


 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung, und Kompensation erheblicher Umweltauswirkungen 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 144 

8. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung, und Kompen-
sation erheblicher Umweltauswirkungen 

8.1. Natura-2000-Gebietsschutz und nationale Schutzgebiete 

In der Umgebung des Plangebietes liegen mehrere, einander überlagernde nationale und eu-
ropäische Naturschutzgebiete.  

Nördlich der Kühlteiche liegen die Feuchtgebiete „Pudel“ und „Brill“, die als Teil des europäi-
schen Vogelschutzgebietes  LU0002007-„Vallée supérieure de l'Alzette“ und als nationales 
Naturschutzgebiet ZH 43 „Am Pudel“ und ZH 44 „Brill“ ausgewiesen sind. Für die beiden 
Naturschutzgebiete wird zur Zeit ein Zusammenlegungsverfahren durchgeführt, bei dem auch 
Änderungen an der Abgrenzung vorgenommen werden. 

In einer Entfernung zwischen ca. 120 und 160 m östlich liegt der aus Wäldern und Lebens-
raumtypen der ehemaligen Abbaugebiete zusammengesetzte „Lalléngerbierg“. Hier sind ei-
nander überlagernd das Natura-2000-Habitatgebiet LU0001030 und das Vogelschutzgebiet 
LU0002009« Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn » sowie mit einer et-
was abweichenden Begrenzung das nationale Naturschutzgebiet RD 35 « Brucherbierg – 
Lalléngerbierg » ausgewiesen. 

Ein FFH-Screening (FÖA 2021)39 hat die möglichen Auswirkungen auf dieses Schutzgebiets-
netz untersucht und ist zu den folgenden Ergebnissen gekommen: 

» In keines der betroffenen Gebiete wird direkt eingegriffen. Es findet kein Verlust ge-

schützter Lebensraumtypen statt. 

» Die Kühlteiche stellen für einige der in den Schutzgebieten vorkommenden 

Wasservögel regelmäßig genutzte Habitate dar. Da die Teiche im Rahmen des 

Planvorhabens erhalten werden, sind auch hier keine erheblichen Auswirkungen auf 

das Schutzgebiet zu erwarten. 

» Es kann davon ausgegangen werden, dass die Erhaltungs- und Entwicklungsziele aller 

Gebiete nicht durch unmittelbare Auswirkungen beeinträchtigt werden. 

» Nicht ausgeschlossen sind als indirekte Einwirkung jedoch zunehmende Beeinträchti-

gungen des Gebietes “Lalléngerbierg » durch eine zunehmende Erholungsnutzung. Mit 

seiner Lage innerhalb einer dicht besiedelten Umgebung stellt das landschaftlich sehr 

attraktive Gebiet auch einen bevorzugten Erholungsraum dar, in dem bereits aktuell 

geschützte Lebensraumtypen und Tierarten während ihrer Brutzeit durch die Besucher 

geschädigt werden. Für dieses Gebiet mit einem Vorkommen besonders 

störungsempfindlicher Tierarten wie der Heidelerche müssen daher die Auswirkungen 

zunehmender Besucherströme untersucht und geregelt werden. 

  

 
39 FöA (2021): FFH-Vorprüfung für das Planungsvorhaben „Quartier Alzette“ Esch / Schifflange – 3 Dokumente 
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Schutzgebiete im Bereich Pudel/Brill 

Der westliche Teil des Gebietes „Pudel“ liegt unzugänglich zwischen breiten Straßen, einem 
Industriegebiet und dem Dammbauwerk der Zementbahn. In diesem überwiegend von 
Lebensraumtypen feuchter Standorte gebildeten Teil des Schutzgebietes wurde kürzlich ein 
Abschnitt der Alzette renaturiert. Im Gebiet ist keinerlei Wegenetz vorhanden. Zum Erhalt der 
relativen Störungsarmut soll dieser Zustand beibehalten und auf den etwaigen Neubau von 
Fußwegen und die Erschließung für Erholungszwecke auch weiterhin verzichtet werden. 

Der östliche Teil des Gebietes „Pudel“ und das Gebiet „Brill“ weisen mehrere Stillgewässer 
und eine dichte Vegetation aus Gebüschen und Wald auf. Um die Erholungsnutzung in diesem 
Gebiet zu steuern, wurde ein Naturerlebnispfad angelegt. Weitere Lenkungsmaßnahmen sind 
in diesem Schutzgebiet nicht erforderlich. 

Schutzgebiete Lalléngerbierg 

Der landschaftlich sehr attraktive Lalléngerbierg wird bereits aktuell stark durch Spazier-
gänger, Jogger, Mountainbike, Grillen und Picknick etc. frequentiert und ist zeitweise an seiner 
Belastungsgrenze angelangt. Ein dichtes Netz an Wegen und Trampelpfaden durchzieht das 
gesamte Schutzgebiet. Es entstehen bereits aktuell Störungen für einige gefährdete Tierarten 
und ihre Lebensräume, die durch eine verstärkte Erholungsnutzung aus dem neuen Baugebiet 
weiter zunehmen werden.  

Aus diesem Grund wurde bereits von der ANF ein Besucherlenkungskonzept erstellt, das auch 
das zukünftige Baugebiet berücksichtigen muss und kontinuierlich fortgeschrieben werden 
muss. 

Der Masterplan für das neue Baugebiet zur Steuerung der Erholungssuchenden eine neue 
Fußgänger- und Radbrücke über die Bahngleise in den Erholungsraum „Gaalgebierg“ vor. 
Hiermit soll effektiv zu einer Entlastung des Gebietes „Lalléngerbierg“ beigetragen werden. Auf 
dem Gaalgebierg befinden sich als vielfältiges Freizeitangebot Sportplätze, der ausgedehnte 
Stadtpark mit einem großen Waldspielplatz, Kleingartenanlagen, der Tierpark, ein ausgedehn-
tes Wanderwegenetz und der Naturerlebnispfad des Naturschutzzentrums Ellergronn. Die vor-
gesehene unmittelbare Verbindung dieses Raumes mit dem Gelände „Metzeschmelz“ soll ent-
scheidend zu einer Entlastung des Gebietes „Lalléngerbierg“ beitragen. 

Kumulative Wirkungen mit anderen Planungen 

Der Einbezug kumulativer Auswirkungen wurde auf einer Sitzung mit dem MECDD im Dezem-
ber 2022 diskutiert  40. 

Direkte Eingriffe entstehen durch eine Flächeninanspruchnahme an der westlichen Grenze 
des Gebietes „Pudel“ durch den zukünftig geplanten Bau einer Trambahnstrecke. Dies ist im 
Zuge der weiteren Planungen für die Tramstrecke zu untersuchen. 

Andere größere Planvorhaben sind aus der näheren Umgebung der Schutzgebiete nicht be-
kannt und auch nicht mehr zu erwarten, da die Flächen entweder bereits bebaut sind und alle 
noch vorhandenen Freiflächen im Anschluss an das Schutzgebiet „Brill“ im aktuell gültigen 
PAG der Gemeinde Schifflange als nicht bebaubare „Zone de parc“ und „Zone de loisirs sans 
séjour“ ausgewiesen sind. 

Im nördlichen Teil des Vogelschutzgebietes LU0002007-„Vallée supérieure de l'Alzette“ sind 
einige größere Planvorhaben geplant oder in der Umsetzung. Hierzu gehören der Bau einer 

 
40 Protokoll zur Besprechung „SUP und Artenschutz am 19.12.2022“ im MECDD 
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Schnellbahnstrecke und einer neuen Kläranlage bei Bettembourg und eine Umgehungsstraße 
für Alzingen / Hesperange. Ob sich diese Vorhaben jedoch auf den durch Straßen, Industrie-
gebiete und die Kläranlage Schifflange vom übrigen Gebiet isoliert liegenden Teilbereich Pudel 
/ Brill auswirken, ist fraglich. Auf der Reunion wurde daher beschlossen, hierüber im Laufe der 
weiteren Planungsphasen im Austausch zu bleiben, wenn sich die genannten Projekte verfes-
tigt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eher nicht von kumulativen Auswirkungen durch das 
Gebiet „Metzeschmelz“ auszugehen, zumal es sich nur um eine Umnutzung auf bereits aktuell 
schon bebauten Flächen handelt. 

8.2. Europäischer Artenschutz 

Die Umsetzung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf mehrere geschützte Tierarten und 
ihre Lebensräume verbunden. Besonders betroffene Artengruppen sind die Avifauna (Verlust 
der Lebensräume mehrerer Arten mit Brutvorkommen und Ruhestätten insbesondere in den 
Baum- und Gebüschbeständen des Gebietes), die Mauereidechse (weiträumig verteilt auf den 
Freiflächen) und in einem geringeren Maße die Fledermäuse (Beeinträchtigung des essentiel-
len Jagdgebietes im Schlassgoard, temporär Unterbrechung der Korridorfunktion an der 
Alzette). Für diese Arten entstehen folgende Verbotstatbestände, die während aller Planungs-
phasen eingehalten werden müssen. Diese Regeln gelten auch für alle nicht geschützten Tier-
arten: 

» Verletzungs- und Tötungsverbot, wenn z.B. bauvorbereitende Maßnahmen in der 

Vegetationsperiode oder der Brutsaison der einzelnen betroffenen Arten stattfinden. 

Hierunter fällt auch der Abriss von Gebäuden mit Brutvorkommen geschützter Arten 

oder das Abräumen nur spärlich bewachsener Bodenflächen mit einem Vorkommen der 

Mauereidechse. 

» Störungsverbot, z.B. wenn Lebensräume während der Brutzeit durch Lärm- und Stau-

bemissionen und Erschütterungen aus dem Baubetrieb beeinträchtigt werden können. 

» Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, hierzu z.B. gehören auch die Reviere 

und essentiellen Nahrungsflächen sowie regelmäßig genutzte Ruhestätten in Gehölzen 

und an Gebäuden. 

Für mehrere Arten ist in diesem Rahmen von einem hohen Konfliktpotential und dem Verlust 
essentieller Lebensräume auszugehen, die sich nur durch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen (CEF-Maßnahmen) kompensieren lassen. Dies ist aufgrund der vorgenommenen 
Detailuntersuchungen voraussichtlich für Gartenrotschwanz, Bluthänfling, Dorngrasmücke, 
Klappergrasmücke, Stieglitz, Girlitz, Nachtigall und möglicherweise für die Bartfledermaus im 
Schlassgoart erforderlich. 

Noch unklar ist die Situation für den Flussregenpfeifer, der mit zwei Brutpaaren auf der Fläche 
beobachtet wurde, für die jedoch kein Bruterfolg nachgewiesen wurde. Hier muss im Verlauf 
des weiteren Verfahrens geklärt werden, ob das Gebiet tatsächlich über einen längeren Zeit-
raum genutzt wird oder ob es sich lediglich um ein sporadisches Vorkommen der Art handelt. 
Im Falle einer regelmäßigen Nutzung des Lebensraumes wären CEF-Maßnahmen für die Art 
erforderlich. 

Für die Mauereidechse sind vermutlich keine räumlich eng genug zugeordneten CEF-Maß-
nahmen möglich, so dass für diese Art ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren mit 
FCS-Maßnahmen in einem erweiterten Suchraum erforderlich ist. 
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Zur Überwindung dieser Verbotstatbestände bereits ab der Phase der Bauvorbereitung müs-
sen die vorgezogenen Maßnahmen (CEF) und die Ersatzmaßnahmen (FCS) vorlaufend zu 
den geplanten Eingriffen funktionsfähig hergestellt sein, um den ökologischen Funktionserhalt 
der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten rechtzeitig und ohne Unterbrechung 
zu bewahren.  

Die konkrete Konzeption der CEF- und FCS-Maßnahmen und vertiefende Aussagen zu den 
einzelnen Arten erfordern noch einen Abstimmungsbedarf und können erst in den weiteren 
folgenden Planungsschritten mit der Erarbeitung eines Artenschutzkonzeptes erfolgen.  

Erhebliche, im Rahmen des Artenschutzrechtes zu berücksichtigende Auswirkungen können 
jedoch bereits sehr kurzfristig ab dem Beginn der Vorbereitungsphase für Bauarbeiten entste-
hen, z.B.: 

» Rodung von Gehölzen in der Bauphase zur Vorbereitung von Bodensanierungsmaß-

nahmen, im Rahmen der Gewässerrenaturierung und bei der Anlage von vorüberge-

hend genutzten Baustraßen und Lagerflächen.  

» Räumung von nicht oder spärlich bewachsenen Flächen, auf denen die Mauereidechse 

vorkommt. 

» Störung von Gebäudebrütern bei dem Abriss von Gebäuden 

» Freiwerden von Schadstoffen durch den Abriss von Gebäuden 

» Notwendige Sicherungsmaßnahmen an den Erhaltungsgebäuden. 

» Lärm, Abgase und Erschütterungen durch Bauarbeiten und Baufahrzeuge während der 

Brutzeit. 

» Temporäre Beeinträchtigung von Fledermauskorridoren und Gebieten zur Nahrungs-

suche 

Um eine kontinuierliche Einhaltung und Überwachung der artenschutzrechtlichen Verbote 
während aller Planungsphasen sicherzustellen, wurde für das Projekt eine ökologische Um-
welt-Baubegleitung vorgesehen und bereits beauftragt. 

8.3. Festlegungen im PAG 

Aufgrund der übergeordneten Planungsebene des PAG und der damit verbundenen SUP ist 
die Darstellung von konkreten Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation nur einge-
schränkt und mit einem vorbereitenden Charakter möglich. Eine abschließende Bilanzierung 
der Eingriffe und der hierdurch ausgelösten Maßnahmen setzt eine konkretisierte Planung vo-
raus. Daher sind die PAPs und die mit ihnen verbundene Umweltverträglichkeitsprüfung die 
Ebene zur Konkretisierung der Planungen und für die Festlegung von Kompensationsmaß-
nahmen.  

Nur dort, wo sich auf der übergeordneten Ebene der SUP bereits ein spezifischer Maß-
nahmenbedarf abzeichnet ist, wird dieser in die Darstellungen und Festsetzungen des PAG 
aufgenommen. Dies umfasst auf der Grundlage der SUP zur Modification des PAG die folgen-
den Regelungen und Darstellungen: 
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Erhalt und Integration bestehender Nutzungen 

• Die Gleisanlagen der CFL-Hauptstrecke und das Industriegleis in Richtung Industrie-
gebiet “Monkeler” werden weiterhin betrieben und müssen in ihrer jetzigen Lage erhal-
ten werden. Die Betriebssicherheit und die Zugänglichkeit für Bau- und Wartungsar-
beiten an den Bahnanlagen sollte durch ausreichende Abstandsflächen gewährleistet 
werden: 

Der PAG stellt den Verlauf der Gleisstrecken und die aus den oben genannten Gründen 
erforderlichen Abstandsflächen als insgesamt 16 m breite Zone spéciale du réseau 
ferroviaire dar. Die Gleisflächen werden mit einer Zone de servitude “anti-bruit” über-
lagert, die auf die Erfordernis von Lärmschutzmaßnahmen verweist. 

Mensch und Gesundheit 

» Der PAG sieht im nordöstlichen Teil des Plangebietes den Erhalt der bestehenden 

Industriegebäude als Zone spéciale d’activités économiques – îlot d’entreprises vor. 

Dies soll eine Nachnutzung der Gebäude durch Gewerbenutzung, Handwerk und Han-

del ermöglichen: 

» Um Beeinträchtigungen der in der Umgebung geplanten Wohngebäude zu vermeiden, 

werden hier schadstoffemittierende und lärmintensive Betriebe ausgeschlossen. 

» Die Überschreitung der Lärmgrenzen durch Straßen- und Bahnverkehr erfordern an den 

betroffenen Stellen Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden, die im weiteren 

Planverfahren festzulegen sind. Entlang der Bahnanlagen sind möglicherweise Lärm-

schutzwände erforderlich : 

» Die von einer Überschreitung der Lärmwerte LDEN ˃  65 dBA betroffenen Zonen werden 

nachrichtlich im PAG dargestellt und bezeichnen die Bereiche, in denen die Vor-

untersuchung zum Lärmschutz (Hilson Moran) aktive oder passive Lärmschutzmaß-

nahmen, Lärmschutzwände sowie eine weitere Untersuchung der Auswirkungen von 

Erschütterungen durch den Bahnverkehr vorschlägt. 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

» Das dicht mit Bäumen bestandene Gelände des Schlassgoart, die dort vorhandenen 

Wasserflächen und die Kühlteiche im Norden des Plangebietes stellen Kernflächen für 

den Erhalt geschützter Biotoptypen und Habitate dar: 

» Der Erhalt dieser Flächen wird im PAG gemeinsam mit den Zielen für das Landschafts-

bild durch die Ausweisung als „Zone de sports et de loisirs „parc public“ sichergestellt. 

Vorgaben für den Arten- und Biotopschutz und die Art der zulässigen unvermeidlichen 

Eingriffe werden in der partie écrite näher festgelegt. 

» Im Plangebiet sind geschützte Biotope vorhanden, die im Zuge der Umgestaltung ganz 

oder teilweise verloren gehen. Es werden Kompensationsmaßnahmen nach Art. 17-

Biotope des Naturschutzgesetzes erforderlich: 

» Die auf dem Gelände vorhandenen geschützten Biotope werden nachrichtlich und ohne 

den Anspruch auf Vollständigkeit im PAG dargestellt.  
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» Im Plangebiet sind Habitate von mehreren geschützten Tierarten vorhanden, die im 

Zuge der Umgestaltung ganz oder teilweise verloren gehen. Darunter befinden sich 

auch essentielle Lebensräume. Es werden Kompensationsmaßnahmen und CEF-/ 

FCS-Maßnahmen nach Art. 17 und Art. 21 des Naturschutzgesetzes erforderlich: 

» Die auf dem Gelände vorhandenen geschützten Habitate werden nachrichtlich und 

ohne den Anspruch auf Vollständigkeit im PAG dargestellt. Sie verweisen auf die Be-

reiche, in denen eine Erfordernis von Kompensationsmaßnahmen ausgelöst wird. Nach 

Art. 21 des loi PN erforderliche CEF- und FCS-Maßnahmen müssen vor Beginn der 

Eingriffe funktionsfähig hergestellt sein. 

Oberflächengewässer 

» Ein wesentlicher Beitrag zur ökologischen Aufwertung ist die Renaturierung der sehr 

naturfern ausgebauten Alzette an der nordwestlichen Grenze. Begleitend ist ein 

öffentlich nutzbarer Grünzug mit Fuß- und Radwegen, Spielplätzen und 

Aufenthaltsmöglichkeiten vorgesehen. Eine Machbarkeitsstudie zur ist beauftragt und 

muss noch mit den Erfordernissen des Masterplans, den geplanten Brückenbauwerken 

und der öffentlichen Nutzungen des Grünzuges abgestimmt werden muss. Eine 

endgültige Abgrenzung der Renaturierungsflächen ist daher zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht möglich: 

» Der PAG stellt die Flächen zur Renaturierung und den öffentlichen Grünzug entlang der 

Alzette als flexible Zone de servitude „urbanisation cours d’eau – Metzeschmelz“ dar 
und legt in der partie écrite die Modalitäten zur Renaturierung und für die Anlage eines 

öffentlich nutzbaren Grünzuges fest. 

Landschaftsbild und Erholung 

» Bedeutende Strukturen für das Landschaftsbild und die Erholung sind der alte Baum-

bestand an den Teichen im Schlassgoart, die Wiederherstellung eines dichten 

Vegetationsbestandes an der Alzette und die gute Eingrünung der nördlichen Grenze 

des Plangebietes im Übergang zur offenen Landschaft und zu den angrenzenden 

Naturschutzgebieten mit hochwachsenden Bäumen: 

Der Erhalt dieser Flächen wird im PAG gemeinsam mit den Zielen für den Arten- und 

Biotopschutz durch die Ausweisung als „Zone de sports et de loisirs „parc public“ 
sichergestellt. Vorgaben für den Arten- und Biotopschutz und die Art der zulässigen 

unvermeidlichen Eingriffe werden in der partie écrite näher festgelegt. 

Kulturgüter 

» Ein Teil der Betriebsgebäude und Nebenanlagen der früheren Stahlwerkes unterliegen 

dem Denkmalschutz und werden zur Klassierung als “nationales Monument“ vorge-

sehen. Sie sollen ganz oder teilweise erhalten und mit einer Umnutzung in das städte-

bauliche Konzept mit eingebunden werden: 
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Die in einem Arreté der Behörde festgelegten Bauwerke und Nebenanlagen werden im 

PAG nachrichtlich als „Immeubles et objets classés monuments nationaux“ und als 
„Structures classées monuments nationaux ou inscrites à l’inventaire supplementaire“ 
dargestellt. 

8.4. Masterplan und Plan Directeur  

Die planerischen Strategien des Masterplans und des Plan Directeur berücksichtigen bereits 
einige prinzipielle Vorgaben zur Vermeidung und Minderung erheblicher Umweltauswirkun-
gen: 

» Die Umnutzung der zu einem großen Teil bereits bebauten, versiegelten oder mit Gleis-

schotter befestigten Flächen vermeidet den Verlust intakter, belebter Böden an anderer 

Stelle. 

» Im Zuge der Erschließung werden bestehende Boden- und Grundwasserbelastungen 

durch geeignete Maßnahmen saniert. 

» Bei der Anordnung der zukünftigen Nutzungen wurden bereits die Aspekte des Lärm-

schutzes an den bestehenden Gleisanlagen und Straßen berücksichtigt. Reine Wohn-

bauflächen befinden sich in den ruhigen Bereichen des Quartiers; an den Gleisanlagen 

und Straßen sind weniger empfindliche Nutzungen angeordnet und eine lärmschutz-

wirksame Bauweise vorgesehen. 

» Das Quartier wird durch einen neuen Bahnhof, die Erschließung mit einer Bus-Schnell-

strecke, den mittelfristigen Anschluss an die Tram und ein Radwegekonzept für den 

öffentlichen Transport erschlossen. Hierdurch kann der Individualverkehr erheblich zu-

rückgedrängt und das Quartiersinnere weitgehend autofrei gehalten werden.  

» Es werden mehrere zentrale Mobility Hubs an den Grenzen des Baugebietes vorge-

sehen, die sowohl den Durchgangsverkehr im Quartier als auch auf den umliegenden 

Straßen verringern werden. 

» Das übergeordnete Grünkonzept sieht einen gegenüber dem heutigen Zustand höheren 

Grünflächenanteil vor. Der Grünzug “Schlassgoart – Alzette – Kühlteiche” wird erhalten, 

erweitert und durch eine Renaturierung der Alzette deutlich aufgewertet. Als neu 

entstehender Grünzug ist im östlichen Teil des Plangebietes der « Railpark » vor-

gesehen, der sich im Norden an den Teich Schifflange anschließt. Ein weiterer wesent-

licher Baustein des Grünkonzeptes ist der innerhalb des Gebietes liegende große 

« Mauerpark ». 

» Zahlreiche Gebäude und Strukturen des ehemaligen Stahlwerkes sind als Kulturdenk-

mal erhaltenswert und werden in die neu geplante Bebauung integriert. Das Konzept 

des Masterplans sieht einen langfristigen Erhalt durch eine Sanierung und Umnutzung 

der Gebäude vor. 

» Ein speziell an die belasteten Böden angepasstes Regenwasserkonzept ist in Vorbe-

reitung. Wesentliche Bestandteile sind die Rückhaltung von Regenwasser in begrünten 

Dachflächen, die Einsparung von Trinkwasser durch ein System der Grauwas-

sernutzung und die Speicherung von Regenwasser in unterirdischen Zisternen, die in 

den Sommermonaten für die Bewässerung der Grünanlagen genutzt werden können. 
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» Ein Energiekonzept ist in der Bearbeitung und wird den Schwerpunkt auf regenerative 

Energiequellen, den Anteil einer Eigenversorgung z.B. durch Photovoltaik und 

energiesparende Bauweisen legen. 

8.5. Phasierung der Planung 

Die Umsetzung des gesamten Plangebietes wird mehrere Bauabschnitte umfassen und sich 
bis ca. 2040 – 2045 erstrecken. Hierdurch wird eine zeitliche Entflechtung der entstehenden 
Eingriffe erreicht.  

Die Flächen des 1. Bauabschnittes, der bis ca. 2030 realisiert werden, umfassen das Haupt-
Straßennetz zur Erschließung des Gebietes, die Bebauung des südlichen Teilgebietes auf 
Gemarkung Esch-sur-Alzette, das Baugebiet Schifflange, den gesamten Railpark und den 
Grünzug Alzette mit der Gewässerrenaturierung im ersten Abschnitt.  

Bereits zu diesem Zeitpunkt ist die Nachnutzung der zum Erhalt vorgesehenen Gebäude zu-
lässig und gewünscht, die über die neu gebauten Straßen angeschlossen werden. Zulässig 
sind ebenfalls alle Baumaßnahmen, die für die Sicherung oder die Umnutzung der 
denkmalgeschützten Gebäude und Strukturen notwendig sind. 

Die weiteren Bauabschnitte umfassen die Errichtung des Bahnhofes und der Trambahnlinie, 
den 2. Abschnitt des Grünzuges Alzette und die abschnittsweise Realisierung der übrigen Be-
bauung. 

8.6. Weiterführende Projekte 

Als Richtlinie zur Gestaltung von Grünflächen, Straßenbepflanzungen, Platzgestaltungen, Re-
tentionsflächen, begrünten Dächern, Beleuchtung etc. befindet sich im Rahmen der städte-
baulichen Planung ein Gestaltungshandbuch / Manuel Paysager in Arbeit, dass im Verlauf des 
weiteren Planverfahrens detaillierte Konzepte zur Umsetzung ökologisch-gestalterischer Maß-
nahmen ausarbeitet. 

In das Vorhaben Metzeschmelz ist das Projekt „Symbiosis“ integriert, in dem ein nachhaltiges, 
auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft beruhendes Stadtprojekt entwickelt wird. Alle Ressour-
cen werden hier auf vernetzte Weise eingesetzt, um so insbesondere die Folgen des Klima-
wandels zu bewältigen und zu verringern. Das im Aufbau befindliche Projekt erarbeitet detail-
lierte Kreislaufkonzepte unter anderem in den folgenden Bereichen und trägt damit von vorne 
herein zur Vermeidung oder Minderung der Belastungen von Natur und Umwelt bei: 

» Verwendung erneuerbarer und recyclingfähiger Baumaterialien 

» Regenerative Energieversorgung 

» Trinkwassereinsparung durch Nutzung von Grauwasser und Regenwasser 

» Bewirtschaftung des Regenwassers zur Vermeidung von Schäden durch Starkregen 

und zur Bewässerung von Grünflächen 

» Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zur Verbesserung der Luftqualität 

» Maßnahmen gegen den klimabedingten Überwärmungseffekt 

» Anpassungsfähige Gestaltung der Infrastrukturen 

» Flexibel bedarfsgesteuerte Strom- und Wärmenetze 

» Intelligent gesteuertes, energiesparendes Beleuchtungskonzept 
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9. Sonstige erforderliche Angaben 

9.1. Konzeptionelle Hinweise zum Monitoring 

Mit der Überwachung von Umweltauswirkungen – dem Monitoring – wird im Anschluss an die 
Planungsphase auch die Durchführungsphase begleitet. Das Erfordernis eines Monitorings 
kann durch folgende Sachverhalte ausgelöst werden: 

» Unvorhergesehene Auswirkungen, auf die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Hinweise 

vorliegen 

» In der SUP erkannte oder absehbare Auswirkungen, deren Art und Umfang zum 

jetzigen Zeitpunkt unklar sind und die sich im weiteren Planverfahren noch verändern 

können 

» Bekannte Auswirkungen, bei denen die Beurteilungsgrundlage derzeit unvollständig ist 

und für die im weiteren Planverfahren daher weitere vertiefende Untersuchungen not-

wendig werden 

» Dauerhafte Prüfung von Sanierungsmaßnahmen auf ihren nachhaltigen Erfolg 

» Prüfung von vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen auf ihre tatsächliche Funktions-

fähigkeit 

Da die SUP zur Modification des PAG an einem frühen Zeitpunkt der Planungsphase ansetzt, 
kann sie lediglich allgemeine Hinweise zu den Inhalten des Monitorings geben. Ein detaillier-
tes, endgültiges Monitoringprogramm kann erst im Rahmen der Durchführungsphase des 
ersten PAP für das Gebiet auf Basis der bis dahin durchgeführten weiteren Gutachten und 
Studien festgelegt werden. 

Auf dieser Grundlage ergeben sich für das Untersuchungsgebiet Metzeschmelz Hinweise auf 
den folgenden Monitoring-Bedard: 

Boden und Grundwasser 

Die dauerhafte Wirksamkeit der Sanierungsmaßnahmen von Schadstoffbelastungen in Boden 
und Grundwasser muss zur Sicherstellung der Wohngesundheit durch ein kontinuierliches 
Monitoring auf eventuell noch vorhandene Belastungen des Bodens und des Grundwassers 
überwacht werden. 

Abwasserbehandlung 

Der Anschluss des Plangebietes an eine Kläranlage muss bis zur Erstellung des ersten PAP 
sichergestellt werden.  

Lärmschutz 

Die durchgeführte Voruntersuchung (Hilson Moran 2022) ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass weitere detailliertere Untersuchungen und eine genaue Prüfung der Gefahr von Erschüt-
terungen an den Bahngleisen im weiteren Planungsverfahren erforderlich sind. 

Zur Sicherstellung einer guten Wohnqualität und der hierfür festgelegten Lärmschutzwerte 
sind unter anderem aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahngleise und 
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an der neuen Tramstrecke erforderlich, deren Art und Umfang erst auf der Grundlage der 
weiteren Untersuchungen im Rahmen des ersten PAP genauer festgelegt werden können. 

Nach Errichtung der Gebäude muss durch kontinuierliche Lärmmessungen überwacht wer-
den, ob die durchgeführten Lärmschutzmaßnahmen erfolgreich sind und die empfohlenen 
Lärmgrenzwerte für die einzelnen Nutzungsarten tatsächlich dauerhaft eingehalten werden. 

Luftqualität 

Die durchgeführte Voruntersuchung (Hilson Moran 2022) ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Überschreitung der für eine gute Wohnqualität festgelegten 
Schadstoffwerte für die Luftqualität (Stickoxide NO2, Feinstaub PM2,5 und PM10) nicht zu er-
warten ist. Diese Prognose muss nach Errichtung der Gebäude durch kontinuierliche 
Messungen der Luftqualität überwacht werden, um auf eventuell entstehende unerwartete 
Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte zu reagieren. Im weiteren Verfahren muss dar-
über hinaus geprüft werden, ob weitere Luftschadstoffe in die Untersuchung einbezogen wer-
den sollten. 

Lärmschutz und Luftbelastung 

Die bisherigen Untersuchungen zu den Auswirkungen durch Lärm und Luftbelastungen be-
ziehen sich eng auf das Untersuchungsgebiet. Sie müssen im Rahmen des weiteren Planver-
fahrens auch auf die umliegenden Straßen und Wohngebiete ausgedehnt werden, um die von 
der Erschließung des Plangebietes auf diese Bereiche ausgehenden Auswirkungen ebenfalls 
zu untersuchen sowie geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. 

Arten- und Biotopschutz 

Das Planvorhaben ist mit einer Reihe von Eingriffen in die Lebensräume geschützter Tierarten 
verbunden, die durch zeitlich vorgezogene CEF- und FCS-Maßnahmen außerhalb des Plan-
gebietes durchgeführt werden müssen. Diese Maßnahmen müssen rechtzeitig fertiggestellt 
werden und mit einem Monitoring auf ihre tatsächlich vorhandene Funktionsfähigkeit überprüft 
werden. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Beginn der Bauarbeiten im eigent-
lichen Plangebiet. 

Gebietsschutz 

FFH-Verträglichkeitsscreenings (FöA 2021) für die umliegenden Natura-2000-Schutzgebiete 
und die nationalen Naturschutzgebiete Schutzgebiete haben Hinweise auf mögliche indirekte 
Beeinflussungen durch eine zunehmende Freizeit- und Erholungsnutzung ergeben. Diesem 
Effekt kann durch eine Besucherlenkung außerhalb und innerhalb der Gebiete entgegenge-
wirkt werden. Die Konzeption und Wirksamkeit dieser Lenkungsmaßnahmen muss durch ein 
kontinuierliche Monitoring sichergestellt werden.  
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9.2. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Informatio-
nen 

Die Datenbasis für die SUP beruht für einzelne Schutzgüter auf vorbereitenden Studien, die 
erst im weiteren Planverfahren vertieft und abgeschlossen werden können. Für die hier vorlie-
gende SUP im Vorfeld der eigentlichen Bauleitplanung und der Umweltverträglichkeitsprüfung 
reicht diese Bewertungsgrundlage aus, um die grundsätzlichen, mit der Planung verbundenen 
umweltfachlichen Auswirkungen und ihre Konsequenzen zu erfassen und darzustellen. 

Für drei der untersuchten Schutzgüter bestehen Unsicherheiten bei der abschließenden Be-
wertung, die im weiteren Planverfahren noch mit hoher Priorität gelöst werden müssen: 

» Verschiedene Möglichkeiten des Anschlusses an eine Kläranlage befinden sich derzeit 

in der Prüfung; es liegen jedoch noch keine abschließenden Dokumente zur Einschät-

zung des Planungsstandes vor. Diese Frage muss spätestens bei der Aufstellung des 

ersten PAP gelöst sein, da sie ansonsten den weiteren Planungsprozess erheblich ver-

zögern könnte. 

» In der Voruntersuchung zum Lärmschutz (Hilson Moran 2022) wird auf einen weiteren 

Untersuchungsbedarf hingewiesen. Insbesondere sind vertiefte Untersuchungen zu 

den von Bahnstrecken und der Tram verursachten Erschütterungen notwendig, die 

möglicherweise auch punktuell eine Änderung des baulichen Raumprogrammes nach 

sich ziehen können. 

» Für die Eingriffe in die essentiellen Lebensräume mehrerer im Plangebiet vorkommen-

der geschützter Tierarten werden vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF) für 

mehrere Vogelarten und Ersatzmaßnahmen (FCS) für die Mauereidechse erforderlich. 

Diese Maßnahmenflächen müssen rechtzeitig bereits vor der Aufstellung des ersten 

PAP funktionsfähig hergestellt sein, um z.B. die erforderliche Umsiedlung der im Gebiet 

vorhandenen Mauereidechsenpopulation möglich zu machen. Geeignete Flächen für 

diese Maßnahmen sind noch nicht gefunden; sie müssen jedoch in einem kurzen Zeit-

raum bereitgestellt und umgesetzt werden, da sie ansonsten den weiteren Planungs-

prozess erheblich verzögern können. 
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9.3. Kumulative Wirkungen mit anderen Vorhaben  

Kumulative Wirkungen sind Verstärkungen der Auswirkungen auf ein Schutzgut durch weitere 
Projekte, die an anderer Stelle außerhalb des Geltungsbereiches durchgeführt werden. 

Für das Plangebiet bestehen folgende Wechselwirkungen und kumulative Wirkungen die ggf. 
noch einer weiteren Untersuchung erfordern: 

Das Gebiet Metzeschmelz ist eine von 4 großen, vormals industriell genutzten Industrieflächen 
in der Stadt Esch-sur-Alzette, die ähnliche Standortbedingungen aufweisen und einer neuen 
baulichen Nutzung zugeführt werden sollen: 

» Lentille Terre Rouge 

» Metzeschmelz 

» Tipp Ehlerange 

» Crassier Terre-Rouge 

Alle diese Flächen haben als gemeinsame Merkmale einen offenen, von Ruderalfluren, 
offenen Bodenflächen und Schotterflächen gekennzeichneten Charakter, die einen Lebens-
raum verschiedener geschützter Tierarten bilden. So ist beispielsweise das Artenspektrum auf 
der Metzeschmelz vergleichbar mit den im Gebiet Lentille Terre Rouge vorkommenden Arten. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die Realisierung aller vier Gebiete ein er-
heblicher kumulativer Lebensraumverlust für diese Arten entstehen wird, z.B. für die Mauerei-
dechse, den Gartenrotschwanz, die Dorngrasmücke und weitere Arten. 
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10. Übergeordnete nationale Ziele des Umweltschutzes 

Vereinbarkeit mit den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie im PNDD 2019 

Die Kriterien zur Vereinbarkeit der Planung mit den übergeordneten nationalen Zielen des 
Umweltschutzes sind im Plan National au Développement Durable (PNDD 2019) festgelegt.  

Die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 ist auf drei Ebenen aufgebaut: 

» 10 Aktionsfelder legen die übergeordneten Inhalte des Programms fest 

» 17 Nachhaltigkeitsziele bestimmen den Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung 

(ODD). 

» 169 Teilziele differenzieren im Einzelnen die Inhalte der Nachhaltigkeitsziele (Cibles). 

Als raumplanerisches Instrument nimmt der PAG direkt oder indirekt Einfluss auf 4 dieser 
Aktionsfelder, für die geprüft wird, welche Umweltauswirkungen mit der PAG-Modification 
voraussichtlich auf die Zielerreichung verbunden sind: 

Aktionsfeld 5 „Planifier et coordonner l’utilisation du territoire“ 
  

Aktionsfeld 6 „Assurer une mobilité durable“ 
  

Aktionsfeld 7 „Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les 
capacités des ressources naturelles“ 

  

Aktionsfeld 8 „Protéger le climat, s’adapter au changement climatique et assurer 
une énergie durable“ 

  

Hierzu werden die negativen, neutralen und positiven Auswirkungen des Planes bezogen auf 
die Umwelt insgesamt dargestellt. Die Beurteilung ist verbal-argumentativ aufgebaut, da sich 
eine Gesamtermittlung der Umweltauswirkungen auf die weit gefassten, übergeordneten 
nationalen Umweltziele einer rein qualitativ ausgerichteten Bilanzierung entzieht. Die vertiefte 
Bearbeitung dieser Themen wird nach dem Vorliegen aller benötigten Informationen und Fach-
studien in der Detail- und Ergänzungsprüfung vorgenommen: 

 

Aktionsfeld 5 „Planifier et coordonner l’utilisation du territoire“ 
 

ODD 11 „Villes et communatés durables“ 
 

Cible 11.3 „qui vise à renforcer l’urbanisation durable“ 
 

Cible 11.4 „qui vise à protéger le patrimoine culturel et naturel“ 
 

Cible 11.6 „qui vise à réduire l’impact environnemental dans les villes“ 
 

Die Konversion einer ehemals als Industriegelände genutzten Fläche entspricht dem Ziel der 
Raumplanung, neue Wohnbauflächen in der Nähe der Innenstädte auszuweisen und verzich-
tet damit auf die Inanspruchnahme offener, bisher unbebauter Böden und Landschaften in den 
peripheren Siedlungsbereichen. Für das Plangebiet werden weitestgehend bereits bebaute, 



 Detail- und Ergänzungsprüfung zur SUP „Metzeschmelz“ 
Übergeordnete nationale Ziele des Umweltschutzes 

Zeyen+Baumann 19.04.2023 157 

versiegelte Flächen und die Gleisbetten ehemaliger Bahnanlagen umgenutzt. Natürlich ge-
wachsene, schutzwürdige Böden werden nicht in Anspruch genommen. Die Modification des 
PAG steht daher in Einklang mit den allgemeinen Zielen des Boden- und Ressourcenschutzes 
und trägt dazu bei, den regionalen und landesweiten Boden- und Flächenverbrauch zu 
stabilisieren. Gegenüber dem jetzigen Zustand wird sich der Anteil an Grünflächen im Gebiet 
erhöhen. 

Die Ziele einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung werden durch eine innovative Verkehrser-
schließung mit einen hohen ÖPNV-Anteil, einen verkehrsreduzierten Innenbereich des Plan-
gebietes und die Einhaltung hoher Energiestandards bei der Errichtung der Gebäude erfüllt. 
Wesentliche Bausteine einer nachhaltigen Entwicklung werden die Nutzung der Sonnen-
energie an den Gebäuden und eine Begrünung der Dachflächen sein, die sich positiv auf die 
Gebäudedämmung, den Wasserhaushalt, das Klima und die Verminderung von Klimawandel-
folgen auswirken. 

Der Planungsraum liegt innerhalb eines bereits stark durch Bebauung geprägten Gebietes und 
ist mit relativ geringen Auswirkungen auf das Landschaftsbild verbunden. Eine erhöhte 
Empfindlichkeit hat die an die offene Landschaft der Alzette angrenzende nördliche Grenze 
des Gebietes. 

Ein Teil des Gebäudebestandes ist von Bedeutung für das bauliche Industrieerbe und die 
kulturelle Identität der Region. Es wird daher versucht, einen möglichst großen Teil der er-
haltenswerten Bausubstanz innerhalb der Neuplanung zu erhalten, wobei der Schwerpunkt 
auf den Möglichkeiten eines „Erhalts durch neue Nutzungen“ liegen muss. Auf der anderen 
Seite würden die Gebäude ohne das Planvorhaben entweder für die derzeit rechtlich zulässige 
Nachnutzung als Industriegebiet abgerissen werden oder bei dem Ausbleiben jeglicher 
Nutzungen allmählich verfallen. 

Mit der Modification des PAG sind damit positive Auswirkungen auf das Aktionsfeld verbunden; 
die Vorgaben und Ziele übergeordneter Raumplanungen werden erfüllt. 

 

Aktionsfeld 6 „Assurer une mobilité durable“ 
 

ODD 11 „Villes et communatés durables“ 
 

Cible 11.3 „qui vise à renforcer l’urbanisation durable“ 
 

Cible 11.4 „qui vise à protéger le patrimoine culturel et naturel“ 
 

Cible 11.6 „qui vise à réduire l’impact environnemental dans les villes“ 
 

ODD 13 „Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements  
climatiques et leurs répercussions“ 

 

Cible 13.2 „qui vise à développer des mesures relatives aux changements cli-
matiques“ 

Eine möglichst geringe Lärmbelastung, saubere Luft und gesunde Klimaverhältnisse sind 
wesentliche Voraussetzungen für eine gute Wohnqualität in den bestehenden und neuen 
Wohngebieten. 
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Die vier genannten Umweltziele stehen in enger Verbindung miteinander und werden bei der 
Realisierung des Planvorhabens von dem damit verbundenen steigenden Verkehrsaufkom-
men beeinflusst. Vorbelastungen bestehen in dieser Hinsicht weiterhin durch die viel befahre-
nen angrenzenden Straßen und das Zementwerk im weiter nördlich liegenden Industriegebiet 
Monkeler.  

Das nun für die Bebauung vorgesehene Stahlwerksgelände Esch/Schifflingen wurde 2016 
endgültig stillgelegt. Hierdurch haben sich die Belastung der Luftqualität, die Lärmauswirkun-
gen und die Treibhausgasemissionen zunächst einmal stark verringert. 

Dem steht eine deutliche Zunahme der Verkehrsbelastungen durch das neue Planvorhaben 
gegenüber. Während in der Hochphase des Stahlwerkes täglich ca. 3.500 Arbeiter auf das 
Gelände kamen, ist für das Planvorhaben eine Einwohnerzahl von 8.000 – 10.000 Einwohnern 
vorgesehen. Hinzu kommen Besucher und Lieferverkehr.  

Wesentliches Steuerungselement zur Begrenzung von Lärmauswirkungen und Luftbelastun-
gen ist der Ausbau eines straßenunabhängigen öffentlichen Nahverkehrsnetzes. Das Ver-
kehrskonzept für das Plangebiet sieht daher eine weitgehend autofreie Innenzone mit 
zentralen randlichen Parkhäusern, und die Förderung des Öffentlichen Transporte und der 
aktiven Mobilität durch den Anschluss des Gebietes an die benachbarte CFL-Strecke, den Bau 
einer Trambahn und den Anschluss an ein Schnellbusnetz vor. 

Werden diese Maßnahmen umgesetzt, ist von einer gegenüber dem früheren Zustand (mit 
Betrieb des Stahlwerkes) neutralen oder positiven Auswirkung auf die 4 Umweltziele auszu-
gehen. 

 

Aktionsfeld 7 „Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les  
capacités des ressources naturelles“ 

 

ODD 6 „Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion  
durable des ressources en eau“ 

 

Cible 6.3 „qui vise à améliorer la qualité et le traitement des eaux“ 
 

Cible 6.4 „qui vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau“ 
 

Cible 6.5 „qui vise à gérer de manière intégrée les ressources en eau“ 
 

Cible 6.6 „qui vise à protéger les écosystèmes“ 
 

ODD 15 „Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion  
durable des ressources en eau“ 

 

Cible 15.1 „qui vise à préserver les écosystèmes terrestres et d’eau douce“ 
 

Cible 15.2 „qui vise à gérer durablement les forêts“ 
 

Cible 15.5 „qui vise à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité“ 
 

Cible 15.9 „qui vise à développer une stratégie nationale pour la protection  
des écosystèmes et de la biodiversité“ 
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Der Planungsraum ist von erheblichen Vorbelastungen des Grundwassers und der Oberflä-
chengewässer gekennzeichnet. Der mit belastetem Material aufgeschüttete Untergrund des 
Geländes ist durch Schwermetalle und weitere, aus dem Betrieb des Stahlwerkes und der 
Bahnanlagen stammende Stoffeinträge unterschiedlicher Art verschmutzt. Belastete 
Schlämme finden sich auch in den künstlich angelegten Kanälen, unterirdischen Stollen und 
den beiden Klärteichen im Norden. Durch Auswaschung gelangen Schadstoffe aus dem 
Boden in das Grundwasser und weiter in die Alzette. 

Die Alzette ist sehr stark ausgebaut, verläuft in einem eingetieften Bachbett und weist keinen 
natürlichen Auenbereich mehr auf. Bachsohle und Ufer sind durch einen massiven 
Betonverbau und überwiegend nicht natürlich am Standort vorkommenden Bewuchs gekenn-
zeichnet. 

Bestandteile der Planung ist ein Abbau dieser Vorbelastungen durch eine Renaturierung der 
Alzette, ein stellenweiser Abtrag besonders stark belasteter Böden und die Abdeckung des 
gesamten Plangebietes mit einer Filterschicht, mit der negative Auswirkungen des Aufschüt-
tungsmaterials auf die Wohnbau- und Freiflächennutzungen verringert werden. 

Derzeit noch nicht gesichert ist der Anschluss des Plangebietes an eine Kläranlage mit aus-
reichender Kapazität. 

Unter dem Vorbehalt, dass die Entsorgung des Plangebietes gelöst werden kann, ist mit der 
Umsetzung des Planvorhabens angesichts der bestehenden Vorbelastungen von neutralen 
bis positiven Auswirkungen auf das Umweltziel auszugehen. 

Für die in der Nähe von drei Natura-2000-Schutzgebieten liegende Planungsfläche wurden 
eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung und ein FFH-Screening durchgeführt.  

Auf dem Plangelände selbst kommen mehrere geschützte Tierarten vor, die ihren Lebensraum 
verlieren werden. Für diese Arten werden auf der Grundlage der Art. 17 und 21 mit Sicherheit 
Kompensationsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und FCS-Maßnahmen erforderlich. 

Das FFH-Screening hat für einige Vogelarten eine mögliche direkte Betroffenheit während der 
Bauphase ergeben. Für viele weitere Arten ist mit indirekten Auswirkungen durch einen wach-
senden Erholungsdruck auf die Schutzgebiete und die damit zunehmenden Störungen ihrer 
Lebensräume auszugehen. Hier sind Steuerungsmaßnahmen zur Abstimmung von Arten-
schutz, Gebietsschutz und Erholungsnutzung erforderlich. 

Mit dem Kenntnisstand aus den Voruntersuchungen sind erhebliche Auswirkungen auf die 
beiden Umweltziele daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht grundsätzlich auszuschließen. 
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Aktionsfeld 8 „Protéger le climat, s’adapter au changement climatique et assurer  
une énergie durable“ 

 

ODD 7 „Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables durables  
et modernes, à un coût abordable“ 

 

Cible 7.2 „qui vise à développer les énergies renouvelables“ 
 

Cible 7.3 „qui vise à améliorer l’efficacité énergétique“ 
 

ODD 13 „Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements  
climatiques et leurs répercussions“ 

 

Cible 13.1 „qui vise à renforcer l’adaptation aux catastrophes naturelles liées 
au climat“ 

 

Cible 13.2 „qui vise à développer des mesures relatives aux changements cli-
matiques“ 

 

Cible 13.3 „qui vise à sensibiliser aux mesures de réduction et d’adaptation aux 
changements climatiques“ 

 

Die städtebauliche Planung integriert über das Projekt “Symbiosis” die zur Bewältigung der 
Klimawandel-Folgen notwendigen Strategien, zu denen eine klimaoptimierte Bauweise der 
Gebäude, die Versorgung mit regenerativen Energien, eine flexibel gesteuerte Strom- und 
Wärmeversorgung und die Verwendung von erneuerbaren und recyclingfähigen Baumateria-
lien, deren Herstellung mit einer geringen CO2-Belastung verbunden ist. 

Der Erhalt vorhandener kühlender Wasserflächen, ein hoher Grünflächenanteil mit zwei durch-
gehenden großen Grünzügen, die Bepflanzung von Straßen und Plätzen mit hochwachsenden 
Bäumen und die Öffnung des Gebietes zur Hauptwindrichtung tragen dazu bei, die Belastun-
gen des Klimawandels so weit wie möglich zu reduzieren. 

Die Gefahr von Sturzregen wird durch eine entsprechende Ausgestaltung des Regenwasser-
Entwässerungsnetzes vermieden, dessen Bausteine eine Retention bereits in den begrünten 
Dachflächen, einem durchgehenden System aus offenen Retentionsmulden in den Straßen 
und Grünflächen und ein Erhalt der beiden ehemaligen Klärteiche mit ihrer Funktion als zent-
raler Retentionsraum für das gesamte Gebiet sind. Mit diesen Maßnahmen wird auch die vom 
Gebiet ausgehende potentielle Abflussbelastung der Alzette bei Hochwassersituationen ent-
schärft. 

Mit der Berücksichtigung dieser Maßnahmen können eine saubere Energieversorgung des 
Plangebietes und eine gute Luftqualität erreicht werden. Klimawandelfolgen und die damit ver-
bundenen Gefahren wie Starkregen, Überhitzung befestigter und bebauter Flächen werden 
durch eine entsprechende und die Schädigung der Vegetation durch lange anhaltende som-
merliche Trockenperioden wird durch eine entsprechende Ausrichtung des Begrünungs- und 
des Entwässerungskonzeptes entgegengewirkt. 

Es kann daher von einer Einhaltung der für den Klimaschutz und die Luftqualität bestehenden 
Ziele ausgegangen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
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11. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

11.1. Kurze Beschreibung des Vorhabens 

Nachdem der Betrieb des ehemaligen Stahlwerkes „Metzeschmelz“ und der damit verbunde-
nen ausgedehnten Gleisanlagen im Jahr 2017 endgültig eingestellt wurde, soll auf der Indust-
riebrache ein neuer Stadtteil mit 8000-10000 neuen Einwohnern und 6000-7000 Arbeits-
plätzen entstehen. Die Größe des neuen Stadtteils beträgt ca. 64,5 ha und ist sehr günstig zu 
den Innenstädten von Esch-sur-Alzette und Schifflange gelegen.  

Das zukünftige „Quartier Metzeschmelz“ wird als Mischgebiet mit einem hohen Wohnanteil, 
sozialem Wohnungsbau und einem Angebot an Flächen für öffentlich genutzte Gebäude, Ge-
werbe, Dienstleistungen und Handel entwickelt. 

Die Umsetzung des gesamten Plangebietes wird mehrere Bauabschnitte umfassen und sich 
bis ca. 2040 – 2045 erstrecken.  

Bereits zu diesem Zeitpunkt ist die Nachnutzung aller zum Erhalt vorgesehenen Gebäude zu-
lässig und gewünscht, die über die neu gebauten Straßen angeschlossen werden. Zulässig 
sind ebenfalls Baumaßnahmen, die für die Sicherung oder die Umnutzung der denkmalge-
schützten Gebäude und Strukturen notwendig sind 

Die Umnutzung eines bereits vorher bebauten und versiegelten Geländes hat den Vorteil, dass 
der Verlust begrünter und belebter Böden hier auf ein Minimum reduziert werden kann. Im 
Gegenzug sind aufgrund der Boden- und Grundwasserbelastungen aus der langjährigen 
vorangegangenen Nutzung Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um gesunde Wohn- und 
Lebensbedingungen sicherstellen zu können. 

Zahlreiche der vorhandenen ehemaligen Industriegebäude und -strukturen gehören zum in-
dustriellen Kulturerbe. Sie werden zum Teil erhalten, in das Stadtquartier integriert und neuen 
Nutzungen zugeführt. Besonders charakteristische Landmarken sind der ehemalige Kühlturm 
im Süden des Gebietes, das Ensemble der Kühlteiche mit dem alten Wasserturm und die gro-
ßen Werkshallen im zentralen Teil des Gebietes. 

Die Erfordernisse des Natur- und Landschaftsschutzes und der Erholungsfunktion werden 
durch den Erhalt der beiden vorhandenen Grünflächen am Schlassgoart und um die Kühltei-
che berücksichtigt. Zwei durchgehende Grünzüge säumen das Quartier im Westen und Osten 
an der Alzette und entlang der Zementbahn. Bestandteil des Grünzuges Alzette ist eine Re-
naturierung des sehr stark ausgebauten Flusses, verbunden mit einer Erweiterung der zum 
Teil sehr eingeschränkten Grünflächen entlang der Alzette. 

Das neue Stadtquartier soll weitgehend autofrei gestaltet werden und einen guten Anschluss 
an den öffentlichen Transport erhalten, damit verkehrsbedingte Lärm- und Luftbelastungen 
möglichst niedrig gehalten werden können. Hierzu wird der KFZ-Verkehr in Mobility-Hubs an 
den Grenzen des Baugebietes abgefangen. Das innere Quartier ist nur dem unbedingt erfor-
derlichen kurzfristigen Anlieger- und Lieferverkehr zugänglich. Ein ausgedehntes Fuß- und 
Radwegenetz wird die heutigen bebauten Siedlungsbereiche von Esch-sur-Alzette und Schiff-
lange durch das Gebiet hindurch miteinander verbinden. Es wird auch ein Anschluss an das 
nationale Radwegenetz erfolgen. 

Kurzfristig erfolgt der Anschluss des Stadtquartiers an den öffentlichen Transport über ein 
Schnellbussystem mit einer von Süden kommenden, nur dem Busverkehr vorbehaltenen Tras-
senführung. Längerfristig sind der Neubau eines Bahnhofes an der vorhandenen Bahnstrecke 
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auf Höhe des ehemaligen Kühlturms und der Anschluss an die neue, von Luxembourg-Stadt 
kommende Tramstrecke geplant.  

11.2. Auswirkungen der Planung auf die Umweltschutzgüter 

Die SUP behandelt auf der vorbereitenden Planungsebene einer PAG-Modification die zu er-
wartenden Umweltauswirkungen auf einer übergeordneten, strategischen Planungsebene.  

Die Modification der Flächen stellt auf der Ebene der PAG-Planung noch keinen realen Eingriff 
in die Umwelt dar. Sie bereitet den weiteren Verfahrensschritt der PAP-Planung vor, die dann 
zu einer realen Beeinträchtigung einzelner Schutzgüter führt. Erst in diesem Planungsschritt 
können dann auch die erforderlichen Vermeidungs- Minderungs- und Kompensationsmaß-
nahmen in der erforderlichen Detailtiefe definitiv ausgearbeitet werden. 

Inhaltlicher Schwerpunkt der SUP ist die Prüfung, ob die geplante Änderung des PAG mit den 
Zielen des Umwelt- und Naturschutzes grundsätzlich vereinbar ist, und welche realistischen 
Strategien für eine Vermeidung, Minderung oder Kompensation von erheblichen Eingriffen 
möglich sind. Zugleich wird abgeprüft, ob das Planvorhaben mit übergeordneten rechtlichen 
Bestimmungen wie z.B. dem Wassergesetz, dem Naturschutzgesetz, der Lärmschutzverord-
nung oder den Bestimmungen zur Luftqualität vereinbar ist und welche Konsequenzen sich 
aus diesen für die Planung ergeben können. 

Für das Quartier „Metzeschmelz“ werden in diesem Rahmen folgende Flächenumwidmungen 
der im heute gültigen PAG als Zone „ECO-C2“ für die Ansiedlung von Schwerindustrie darge-
stellten Fläche geprüft: 

» Umklassierung in eine Zone „Mixte Urbaine“ im überwiegenden Teil des Plangebietes. 

Hierdurch wird eine Ansiedlung von Wohnbau, öffentlichen Gebäuden, Büros, Dienst-

leistungen, Handel und Gastronomie ermöglicht. Eine ausgewogene Mischung dieser 

Nutzungen ist die Voraussetzung für ein lebendiges, abwechslungsreich gestaltetes 

Stadtviertel. 

» Die bestehende Zone „Mixte Urbaine“ im Bereich des Schlassgoard wird teilweise er-

halten; die hier genehmigten veralteten PAPs werden jedoch aufgehoben, um eine 

besser an die heutigen Gegebenheiten angepasste Planung zu ermöglichen. Mit die-

sem Ziel werden auch die in diesem Teil des Plangebietes vorhandenen Teiche und 

ihre Uferbereiche im „Schlassgoart“ und die Klärteiche im Norden des Gebietes zu 

„Zones de sports et de loisirs -parc public“ umklassiert. 
» Im nordöstlichen Teil des Plangebietes wird ein Teil der vorhandenen Industriehallen 

erhalten und soll vorerst während der Erschließung und der Bauphase einer Nach-

nutzung für Gewerbebetriebe und Handwerk zur Verfügung stehen. Hierdurch sollen 

Lagerflächen, Werkstätten und Fertigungsmöglichkeiten für die auf dem Gelände 

arbeitenden Firmen ermöglicht werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Beeinträchtigungen der Wohnqualität gehen von Lärm-, Luft- und Feinstaubbelastungen aus 
dem Straßenverkehr und von Lärmbelastungen und Erschütterungen im Umfeld der Bahnan-
lagen und der zukünftig geplanten Tramstrecke aus. Um die verkehrsbedingten Luftbelastun-
gen möglichst weitgehend zu reduzieren, erhält das neue Stadtviertel einen neuen Bahnhof 
und einen Anschluss an die neu geplante Trambahn. Der Anteil des KFZ-Verkehrs wird kon-
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zeptionell zurückgedrängt, indem an den Rändern des Gebietes in unmittelbarer Nähe der 
Zufahrtsstraßen Mobility Hubs angeordnet werden. Die Zahl der PKW-Stellplätze wird inner-
halb des Quartiers dagegen sehr stark begrenzt. 

Zum Erhalt einer guten Luftqualität wird darüber hinaus auf eine Energieversorgung des Ge-
bietes mit erneuerbaren Energien geachtet. 

Eine Voruntersuchung der zukünftigen Luftbelastungen hat ergeben, dass mit diesen Maß-
nahmen keine Überschreitung der empfohlenen Grenzwerte für eine gute Wohngesundheit zu 
rechnen ist. Dieselbe Studie hat eine Analyse der zu erwartenden Lärmbelastungen vorge-
nommen. Danach bestehen im Inneren des Gebietes geringe Lärmbelastungen. Erhöhte 
Lärmwerte bestehen dagegen entlang der vorhandenen Bahnstrecken, im Umfeld der geplan-
ten Tramstrecke und im nördlichen Teil des Plangebietes. Das städtebauliche Konzept berück-
sichtigt dies, indem lärmempfindliche Wohnnutzungen im Inneren des Stadtviertels angeord-
net werden. In den stärker lärmbelasteten Bereichen werden Abstandsflächen eingehalten, 
Lärmschutzwände angebracht und bauliche Vorkehrungen direkt an den Gebäuden vorge-
sehen. Hier werden zudem in den unteren Stockwerken weniger lärmempfindliche Nutzungen 
wie Büros, Handel und Dienstleistungen angeordnet. 

Unter diesen Voraussetzungen können für die Bewohner des neuen Stadtteils gesunde Wohn-
verhältnisse sichergestellt werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die westliche Grenze des Plangebietes ist durch den heute schon bestehenden Grünzug der 
Alzette und den Grünflächen des Schlassgoart und der nördlichen Klärteiche Lallange und 
Schifflange charakterisiert. Dieser Grünzug wird in seiner Funktion als Biotopverbundachse 
als Bestandteil der Planungen erhalten und verbreitert, um auf diesen Flächen eine Renatu-
rierung der Alzette zu ermöglichen.  

Im östlichen Teil des Plangebietes entsteht an der Zementbahn der neue Grünzug „Railpark“, 
der den Biotopverbund in diesem Bereich deutlich aufwertet. 

Allerdings ist das Gelände über diese Flächen hinaus durch eher unscheinbare Brachland-
biotope gekennzeichnet, die jedoch einen bedeutenden, zum Teil essentiellen Lebensraum für 
mehrere geschützte Tierarten bilden und sich im Rahmen der Bebauung nicht erhalten lassen. 

Um den Verlust von geschützten Biotopen und Lebensräumen bedrohter, geschützter Tier-
arten auszugleichen, sind Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 
durchzuführen, die für einzelne der betroffenen Arten einen erheblichen Flächenbedarf auch 
außerhalb des eigentlichen Plangebietes erfordern. 

Da es sich um essentielle Lebensräume handelt, müssen diese Maßnahmen zeitlich bereits 
vor der Realisierung der Bebauung funktionsfähig hergestellt sein, um eine kontinuierliche 
Funktionsfähigkeit der ökologischen Zusammenhänge zu garantieren. Dieser Maßnahmentyp 
wird als „CEF-Maßnahme“ (continuous ecology function) bezeichnet.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Das Stadtquartier wird zum überwiegenden Teil auf bisher bereits bebauten und versiegelten 
Böden durchgeführt, wodurch ein Verlust belebter, begrünter Böden vermieden wird. 

Die vorherige Nutzung als Standort der Schwerindustrie hat zu Bodenbelastungen geführt. Die 
bestehenden Belastungen wurden untersucht und können durch ein Bündel unterschiedlicher 
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Maßnahmen saniert werden. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine Nachnutzung 
des Geländes durch Wohnungsbau. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Der sehr stark ausgebaute Gewässerlauf der Alzette wird durch seine Renaturierung erheblich 
aufgewertet. 

Die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers wird durch ein System aus Gründächern, 
offenen Gräben und die Nutzung der Teiche „Lallange“ und „Schifflange“ als zentrale 
Retentionsfläche sichergestellt. Hiermit können Starkregenereignisse abgefangen werden und 
eine Belastung der Alzette bei Hochwasserereignissen vermieden werden. An die Versicke-
rung von Niederschlagswasser in den Boden bestehen wegen der vorhandenen Schadstoff-
belastungen erhöhte Anforderungen an den Grundwasserschutz. Hier ist mit Einschränkungen 
zu rechnen. 

Die Trinkwasserversorgung des Gebietes kann über die in Esch-sur-Alzette vorhandenen und 
die geplanten Erweiterungen der Wasserreservoirs sichergestellt werden. Im Stadtquartier 
sind zudem Maßnahmen zur Trinkwassereinsparung und Brauchwassernutzung vorgesehen, 
die einen doppelten Effekt haben: Sie verringern den Trinkwasserbedarf des Gebietes und 
vermindern gleichzeitig die Menge des bei Starkregenereignissen abfließenden Regenwas-
sers. Das so gesammelte Grauwasser und Regenwasser kann in den Gebäuden z.B. für die 
Toilettenspülung wiederverwendet werden oder bei der Bewässerung der Grünanlagen und 
Straßenbäume den Einsatz von wertvollem Trinkwasser ersetzen. 

Mit der Umsetzung der genannten Maßnahmen ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen 
der Oberflächengewässer, des Wasserkreislaufes und von einer gesicherten Trinkwasserver-
sorgung auszugehen. 

Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung 

Zur Versorgung der in den PAGs der angeschlossenen Gemeinden ausgewiesenen 
Baugebiete wird die SIVEC-Kläranlage in Schifflange bis 2026 um 35.000 
Einwohnergleichwerte erweitert. Darüber hinaus besteht der Bedarf für weitere 35.000 
Einwohnergleichwerte, für die ein neuer Kläranlagenstandort entstehen wird. Mit diesen 
Maßnahmen kann ein kurz-, mittel- und langfristiger aller geplanten Baugebiete in den 
Mitgliedsgemeinden sichergestellt werden. Der von Esch-sur-Alzette neu angelegte 
Abwasserkanal hat bereits die ausreichende Dimensionierung für eine Aufnahme der 
Abwässer aus dem Gebiet Metzeschmelz. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Bei diesem Schutzgut bestehen enge Verknüpfungen mit dem Schutzgut Mensch und Ge-
sundheit. Aufgrund des vorgesehenen Verkehrskonzeptes mit einer autofreien Gestaltung des 
Stadtviertels, einer guten Erschließung durch den öffentlichen Transport und für den Fuß- und 
Radverkehr soll die Freisetzung von Schadstoffen durch den KFZ-Verkehr verringert werden. 
Einen weiteren Beitrag leisten die Energieversorgung mit klimafreundlichen erneuerbaren 
Energieträgern. 

Das Plangebiet stellt in seinem jetzigen Zustand eine städtische Wärmeinsel dar. Der Klima-
wandel wirkt sich in einer zunehmenden Überhitzung bebauter und versiegelter Flächen in den 
Sommermonaten auf. Dem muss insbesondere durch bauliche Maßnahmen an den Gebäu-
den begegnet werden. Geeignete Elemente für die Innenräume von Gebäuden sind helle 
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Fassadenfarben, Dachbegrünungen, die Reduzierung großer Glasflächen zu den Haupt-Ein-
strahlungsrichtungen, Thermoverglasung und Schattierungseinrichtungen. 

Ein hoher Grünflächenanteil und die dichte Bepflanzung von Straßen und Plätzen mit groß-
kronigen Bäumen müssen in den Außenbereichen für Schatten sorgen und beugen einer 
Überhitzung auf versiegelten und befestigten Flächen vor. 

Unter diesen Voraussetzungen können erhebliche nachteilige Auswirkungen durch eine Ver-
schlechterung des Lokalklimas und der Luftqualität vermieden werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet liegt in einem überwiegend bereits bebauten Umfeld und wirkt sich daher nur 
wenig auf das Landschaftsbild aus. Eine erhöhte Empfindlichkeit besteht lediglich an der nörd-
lichen Grenze des Gebietes, die an die offene, als Naturschutzgebiet ausgewiesene Land-
schaft der Alzetteaue angrenzt. In diesem Bereich ist zum Schutz des Landschaftsbildes ein 
wirksamer Grüngürtel aus mindestens 20 m hoch wachsenden Laubbäumen und eine Be-
grenzung der zulässigen Gebäudehöhen erforderlich. Die Festlegungen zur Entwicklung eines 
harmonischen Landschaftsbildes werden auf der Ebene der PAP-Planung und der damit ver-
bundenen Umweltverträglichkeitsprüfung ausgearbeitet. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Gebäude des Stahlwerkes und einige weitere damit verbundene Strukturen haben eine 
hohe Bedeutung als bauliches Industrieerbe und für die kulturelle Identität der von der Stahl-
verarbeitung geprägten Region. Als Zeugen der ursprünglichen Nutzung wird ein Teil des Ge-
bäudebestandes erhalten, in die neu geplante Bebauung integriert und durch neue Nutzungen 
langfristig erhalten. Die Auswahl der zu erhaltenden Gebäude wurde in enger Zusammenarbeit 
mit den dafür zuständigen Fachbehörden getroffen.  
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